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Vorwort 

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

vom 17. Juni 2010 sieht als Regelorganisation die Fortsetzung der fachlich bewährten ge-

meinsamen Aufgabenwahrnehmung von Agenturen für Arbeit und Kommunen zur Beseiti-

gung von Hilfebedürftigkeit durch Integration vor. Die einheitliche Durchführung der Grundsi-

cherung für Arbeitsuchende und die Gewährung von kompetenter Beratung und Hilfe wird 

durch die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung der Träger aus „einer Hand“ gewährleistet. 

Die BA hat als Träger der Grundsicherung ein hohes Interesse daran, den Übergang in ge-

meinsame Einrichtungen reibungslos und rechtskonform zu gestalten. Es wird daher ein pro-

fessionelles Übergangsmanagement aufgesetzt. Oberste Priorität hat für die Übergangspha-

se das operative Geschäft. Die Kunden dürfen keine Beeinträchtigungen in der Qualität ihrer 

Betreuung erfahren.  

Das Prozesshandbuch für den Übergang in gemeinsame Einrichtungen fasst in Form eines 

Drehbuches alle Informationen zusammen, die für die BA im Umstellungsstellungsprozess zu 

berücksichtigen sind. 

In einem ersten Teil werden die Rahmenbedingungen vorangestellt, die sich durch die Reor-

ganisation im SGB II ergeben. Der Gliederungspunkt umfasst allgemeine und organisatori-

sche Rahmenbedingungen, die Gremien und Informationen zur Trägerverantwortung. 

Anschließend werden in den weiteren Teilen je nach ursprünglicher Organisationsform (AR-

GE oder AAgAw) für die BA die Übergänge in die neue Organisationsform „gemeinsame Ein-

richtung“ beschrieben. Auf spezifische Gesichtspunkte in den einzelnen Handlungsfeldern (u. 

a. Markt & Integration, Leistung, Finanzen, Personal) wird hierbei je nach Ursprungsorgani-

sation eingegangen. 

Für den Übergang in eine zugelassene kommunale Körperschaft liegt ein separates Pro-

zesshandbuch vor. 
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I. Rahmenbedingungen 

1. Allgemeine Rahmenbedingungen 

1.1 Übergangsformen 

Für den Übergang der Organisation in der Grundsicherung liegen folgende Fallgestaltungen 

vor: 

1.1.1 Übergang ARGE zur gemeinsamen Einrichtung 

Alle ARGEn gehen zum 01.01.2011 in gemeinsame Einrichtungen über.  

Ausgenommen sind die ARGEn, in deren Gebiet ein kommunaler Träger einen Antrag auf 

Zulassung aufgrund von bisherigen kommunalen Gebietserweiterungen bis zum 01.09.2010 

mit Wirkung zum 01.01.2011 gestellt hat. 

Stellt der kommunale Träger einer ARGE einen Antrag nach § 6a SGB II n. F. (Wahrnehmung 

der Aufgaben nach dem SGB II in zugelassener kommunaler Trägerschaft), erfolgt die Über-

führung der ARGE in die gemeinsame Einrichtung nur übergangsweise, wenn der kommuna-

le Träger nach § 6a SGB II n. F. zugelassen wird. Der Antrag kann bis 31.12.2010 mit Wir-

kung zum 01.01.2012 gestellt werden (§ 6a Abs. 4 SGB II n.F.).  

1.1.2 Übergang AAgAw zur gemeinsamen Einrichtung 

Die Aufgabenerledigung in der Organisationsform der getrennten Aufgabenwahrnehmung 

kann bis zum 31.12.2011 erfolgen. Der Übergang erfolgt grundsätzlich einheitlich zum 

01.01.2012.  

Sollte der kommunale Träger einen vorherigen Übergang bevorzugen und Einvernehmen 

zwischen den Trägern bestehen, kann der Übergang zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen. 

Die Umstellungstermine sind entsprechend anzupassen, da im Prozesshandbuch von den 

Regelterminen ausgegangen wird. Die RD und die Zentrale sind entsprechend zu informie-

ren. Das Leitprinzip der Betriebssicherheit ist zwingend zu beachten. 

1.2 Kommunikation 

Die Kommunikation als ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Umstellungsprozess soll proaktiv, 

detailliert und laufend erfolgen. Vor Ort ist daher ein lokales Kommunikationskonzept zu er-

stellen. Als Hilfsmittel wird ein unverbindlicher Kommunikationsplan beigefügt. 

Anlage 1: unverbindlicher Kommunikationsplan 

 

1.2.1 Interne Kommunikation 

Eine frühzeitige Information der Beschäftigten durch die jeweiligen Geschäftsführungen und 

Führungskräfte der BA ist daher erforderlich, um Transparenz zu schaffen. Die Beschäftigten 

sind anhand der zur Verfügung stehenden Unterlagen umfassend über die Konsequenzen 

der Reorganisation im SGB II zu informieren. 

Es werden Informationspakete/Arbeitsmittel (insbesondere zu den arbeits- und dienstrechtli-

chen Auswirkungen) zur Verfügung gestellt. Die IS Personal unterbreiten in diesem Zusam-

menhang ein Beratungsangebot zu den arbeits- und dienstrechtlichen Auswirkungen. 
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Rechtsauskünfte werden nur über Ansprüche erteilt, die sich aus einem Dienst- oder Arbeits-

verhältnis mit der BA ergeben.  

1.2.2 Externe Kommunikation 

Die Selbstverwaltung soll ebenfalls laufend unterrichtet werden. 

Die Kunden, Arbeitgeber, (Maßnahme-) Träger und externe Vertragspartner sind frühzeitig 

über die Änderungen informieren. 

Durch die jeweiligen Geschäftsführungen und Führungskräfte sind die jeweiligen Netzwerk-

partner (z. B. Kammern, Verbände, Politik) frühzeitig und kompetent zu unterrichten.  

Die kommunalen Träger sind ebenfalls umfassend zu informieren, insbesondere über den 

Dienstleistungskatalog SGB II. 

1.3 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Gremien und Gleichstel-
lungsbeauftragten 

Die Vorsitzenden der Geschäftsführung sowie die weiteren Führungskräfte der RD und AA 

sind verantwortlich für die regelmäßige Unterrichtung und Einbindung der örtlich und/oder 

regional zuständigen Gleichstellungsbeauftragten, der Personalvertretung und der Schwer-

behindertenvertretung im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit. 

Unabhängig hiervon ist eine ggf. erforderliche Beteiligung bei einzelnen erforderlichen Maß-

nahmen im Zusammenhang mit der Umorganisation gesondert zu prüfen und ggf. vorzu-

nehmen. 

1.4 Umgang mit bestehenden Weisungen 

Soweit nicht explizit andere Regelungen getroffen werden, haben Weisungen, deren Gültig-

keitsdauer über den 31.12.2010 hinausgeht, weiterhin Bestandskraft. 

1.5 Fragen 

Im Rahmen der Umstellung auftretende Fragestellungen sind, soweit diese nicht vor Ort ge-

klärt werden können, an die RD zu richten. Soweit eine Fragestellung nicht in der Verant-

wortlichkeit der RD gelöst werden kann, ist sie mit einem Lösungsvorschlag durch die RD an 

die Zentrale, Projekt Neuorganisation SGB II, zu richten.  

1.6 Umstellungsprozess, – verantwortlichkeiten und - monitoring 

Im Rahmen der Umstellung verbleibt es bei der Verantwortung der Geschäftsführung der 

Regionaldirektion, der AA, der Kommune und der ARGE/gemeinsamen Einrichtung ein-

schließlich der Führungskräfte für die Umstellung im jeweiligen Bezirk.  

Zur Unterstützung und Nachverfolgung des Umstellungsprozesses wird empfohlen, in den 

operativen Einheiten auf allen Ebenen Umstellungsteams zu bilden. Die Internen Services 

stellen bei konkreten Fragestellungen ihr Know-How zur Verfügung. Zusätzliche Kapazitäten 

können nicht bereit gestellt werden. 

Folgende Verantwortlichkeiten werden im Detail für die Umsetzung festgelegt: 

 Vorsitzende(r) der Geschäftsführung der AA 

- Gesamtverantwortlich für lokale Verhandlungsführung und Absichtserklärungen zur 

gemeinsamen Einrichtung (VG haben volle Handlungsvollmacht und Verantwortung 

vor Ort im gesetzlichen Rahmen) 

- Verantwortung für den Umstellungsprozess 
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- Abschluss von gründungsbegleitenden Vereinbarungen, 

- Vertretung der BA in der Trägerversammlung, 

- Abschluss von Zielvereinbarungen/Zielvorgaben mit dem Geschäftsführer der ge-

meinsamen Einrichtung,  

- Verantwortlicher für das lokale Umstellungsmonitoring und Risikomanagement 

 Geschäftsführer/in Interner Service 

- Umstellungsprozesses im Bereich Personal, Infrastruktur, Finanzen, Controlling 

aktiv gestalten 

- Notwendige personelle Maßnahmen im Führungsbereich der gemeinsamen Ein-

richtung unterstützen/sichern 

- Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen im Rahmen des bestehenden Bud-

gets 

o zur Unterstützung des Umstellungsprozesses, 

o für die Aufgabenerledigung in der gemeinsamen Einrichtung 

 Geschäftsführer/in der gemeinsamen Einrichtung (soweit möglich 
der/die Geschäftsführer/in der ARGE) 

- Lokale Projektleitung zur Vorbereitung der Umstellung auf gemeinsame Einrich-

tung 

- Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des operativen Geschäfts während des 

Umstellungsprozesses 

- Vorbereitung und zeitnahe Durchführung der Wahlen zur Personalvertretung, Ju-

gend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung und Gleich-

stellungsbeauftragten in Abstimmung mit den Trägern und ggfs. in Abstimmung 

mit dem Internen Service 

- Bestellung des BfdH, 

- Vorschlag für die Besetzung des Dienstpostens der BCA 

- Vorschlag für personelle/organisatorische Veränderungen in der gemeinsamen 

Einrichtung an die Träger 

 Regionaldirektion 

- Aktive Gestaltung des Umstellungsprozesses (fachlich, organisatorisch) 

- Verantwortung für das regionale Monitoring und übergreifendes Risikomanagement 

- Beteiligungsmanagement im Kooperationsausschuss (je nach Entscheidung BMAS) 

- Informationsmanagement der Mitglieder der BA in der Trägerversammlung und der 

Kooperationsausschüsse 

- Qualifizierung der Führungskräfte der BA für die Grundsicherung  

Um die Flächeneinführung der neuen Organisationsform unterstützen und steuern zu kön-

nen, wird mit dem Umsetzungsmonitoring ein Tool zur Verfügung gestellt, mit dem die hierfür 

notwendige Transparenz geschaffen wird. 
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Gegensteuerungsmaßnahmen können so rechtzeitig und wirksam getroffen werden, so dass 

der Gesamtumsetzungsprozess nicht gefährdet wird. 

Das Umsetzungsmonitoring beginnt voraussichtlich am 09.09.2010 und endet mit dem Ab-

schluss des Projektes zum 29.04.2011, es beinhaltet nur die zum 01.01.2011 anstehenden 

Umstellungen. 

Für evtl. anstehende Umstellungen ab dem 01.01.2012 wird ggf. ein neues Umsetzungs-

monitoring zur Verfügung gestellt. 

Die Beschreibung und auch die Inhalte des Umsetzungsmonitorings sind beigefügt. 

Anlage 2: Umsetzungsmontoring 

 

1.7 Beratungsdienstleistung der Internen Beratung SGB II 

Zur Vorbereitung und Umsetzung des Übergangs von ARGEn/AAgAw in gemeinsame Ein-

richtungen sowie zur anschließenden Stabilisierung bietet die Interne Beratung (IB) SGB II 

den Geschäftsführungen der ARGEn bzw. gemeinsamen Einrichtungen bzw. den VG der AA 

ihre Unterstützung an. 

Sie berät ARGEn/AAgAw bzw. gemeinsamen Einrichtungen in allen Fragen der Optimierung 

von Geschäftsprozessen, der Weiterentwicklung von IKS und der Begleitung von Verände-

rungsprozessen mit individuell zugeschnittenen Lösungsansätzen. Durch die Einschaltung 

der IB SGB II können die Geschäftsführungen das bundesweit vernetzte Know-how aus zwi-

schenzeitlich über 450 Beratungseinsätzen bei Grundsicherungsträgern gezielt nutzen und 

eigenen Belastungssituationen aufgrund knapper Mitarbeiterressourcen entgegenwirken.  

Im Zusammenhang mit der Reorganisation SGB II ist die Einschaltung der IB SGB II insbe-

sondere in folgenden Themenfeldern zu empfehlen: 

Vorbereitung  

 Ganzheitliche Bewertung der Ausgangslage zur Vorbereitung auf die Umstellung, ggf. 

auch als Grundlage für die dezentrale Projektorganisation, 

 Abbau von Rückständen, z. B. im Leistungsbereich oder in den Widerspruchsstellen,  

 Optimierung der Zugangssteuerung durch einen effizienten Neukundenprozess. 

Umsetzung  

 Unterstützung der dezentralen Umstellungsteams bei der Abarbeitung einzelner Ar-

beitspakete (z. B. Definition der neuen Geschäftsprozesse) einschließlich Projekt-

steuerung,  

 Entwicklung von Kommunikationskonzepten (intern/extern) im Umstellungsprozess. 

Stabilisierung  

 Begleitung der Neuorganisation und Unterstützung bei der Sicherstellung der Arbeits-

fähigkeit in der gemeinsamen Einrichtung,  

 Begleitung und Nachhaltung der Umsetzung, 

20100907_gE_Besch
reibung_Monitoring_Version 1.1.docx
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 im Folgenden Unterstützung bei der Sicherstellung der operativen Ergebnisse und 

geschäftspolitischen Schwerpunkte. 

 

Finanzierung 

Die Aufgaben der Internen Beratung sind in der operativen Dienstleistung 22 im Anhang 5 

der Geschäftsanweisung 05/2006 in der Fassung vom 01.03.2010 GZ: CF 2 - 3313 / 3317 / 

3304 definiert und auf dieser Basis kalkuliert. Bis zur erneuten Kalkulation der Dienstleistung 

erfolgen die Abrechnungen auf der Grundlage der bisherigen Modalitäten zu den veröffent-

lichten Kostensätzen. 

Ansprechpartner/innen der IB sind in den Kontaktadressen der IB SGB II aufgeführt: 

Sofern gewünscht, können für die Grundsicherungsträger „Verbundangebote“ realisiert wer-

den, z.B. für mehrere ARGEn und AAgAw eines Agenturbezirks.   

http://www.baintern.de/nn_624072/Navigation/Interner-Service/SGB-II/Interne-Beratung-SGB2/Ansprechpartner/Index.html
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2. Organisatorische Rahmenbedingungen 

Im Folgenden sind die wesentlichen organisatorischen Rahmenbedingungen in den gemein-

samen Einrichtungen aufgeführt. 

2.1. Gemeinsame Einrichtung 

Die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende bilden im Gebiet jedes kommunalen Trä-

gers eine gemeinsame Einrichtung, die die Aufgaben der jeweiligen Träger wahrnimmt. Die 

gemeinsame Einrichtung führt die Bezeichnung Jobcenter  

Die Träger bestimmen gemäß § 44b Abs. 2 SGB II n.F. den Standort sowie die nähere Aus-

gestaltung und Organisation der gemeinsamen Einrichtung durch Vereinbarung. 

Die gemeinsame Einrichtung ist eine Mischbehörde von Bund und Land und befugt, im eige-

nen Namen Verwaltungsakte und Widerspruchsbescheide zu erlassen. Über eigenes Perso-

nal verfügt die gemeinsame Einrichtung dagegen nicht. 

2.2. Trägerversammlung 

Die gemeinsame Einrichtung hat eine Trägerversammlung, die je zur Hälfte mit Vertretern 

der AA und des kommunalen Trägers (i. d. R je drei Vertreter) besetzt ist.  

Eine federführende AA (siehe § 44 b Abs. 1 Satz 2 SGB II a. F.) ist gesetzlich nicht mehr vor-

gesehen. Eine Weiterführung der bisherigen bewährten Zusammenarbeit ist durch Beschluss 

der Trägerversammlung möglich. 

Für die AA können auch Mitarbeiter/innen der RD als Vertreter des Trägers BA benannt wer-

den. Für die Funktion des Vorsitzenden der Trägerversammlung auf Seiten der BA kommt 

ausschließlich der Vorsitzende/die Vorsitzende der Geschäftsführung der AA in Betracht. Die 

Vertreter in der Trägerversammlung können durch Sachverständige in der Sitzung assistiert 

werden. Einzelheiten werden in der Geschäftsordnung geregelt. 

Die Vertreter wählen einen Vorsitzenden. Kann keine Einigung erzielt werden, wird der Vor-

sitzende von den Vertretern der AA und des kommunalen Trägers abwechselnd für zwei Jah-

re bestimmt. Die Erstbestellung erfolgt durch die BA.  

Wenn keine Einigung erzielt wird und die AA erstmalig den Vorsitzenden der Trägerversamm-

lung bestimmt hat, erfolgt die erstmalige Bestimmung des/der Geschäftsführers/in durch den 

kommunalen Träger. 

Die Trägerversammlung entscheidet über organisatorische, personalwirtschaftliche, perso-

nalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten der gemeinsamen Einrich-

tung. Dies sind insbesondere 

 die Bestellung und Abberufung des/der Geschäftsführers/in 

 der Verwaltungsablauf und die Organisation (Öffnungszeiten, telefonische Erreich-

barkeit, Umgang mit Kundenreaktionen, Ausgestaltung interner Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme sowie die innere Organisation) 

 der Standort der gemeinsamen Einrichtung 

 die Entscheidungen, ob einzelne Aufgaben durch die Träger oder Dritte wahrgenom-

men werden 

 die Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten 

(u. a. Hausordnung, Rauch- und Alkoholverbote, Nutzung der Telefonanlage für priva-
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te Telefongespräche, Internetnutzung, Regelungen zum Datenschutz, Benutzung von 

Dienst-Kfz oder Anwesenheitskontrollen) 

 die Arbeitsplatzgestaltung (räumlich und technisch) 

 die Genehmigung von Dienstvereinbarungen mit der Personalvertretung 

 die Aufstellung des Stellenplans und der Richtlinien zur Stellenbewirtschaftung (unter 

Beachtung der zugeteilten Stellen und zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel) 

 die grundsätzlichen Regelungen der innerdienstlichen, sozialen und persönlichen An-

gelegenheiten der Beschäftigten 

 die Beratung zu den gemeinsamen Betreuungsschlüsseln (unter Beachtung der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel) 

 die Abstimmung des örtlichen Arbeitsmarkts – und Integrationsprogramms unter Be-

achtung der Zielvorgaben der Träger 

 die Aufstellung einheitlicher Grundsätze der Qualifizierungsplanung und Personal-

entwicklung. 

Die Beschlüsse der Trägerversammlung werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-

mengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Dies gilt gemäß § 44c Abs. 1  S. 7 SGB II n. F. 

nicht bei Entscheidungen über  

 die Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers,  

 die Aufgabenwahrnehmung von Trägern und Dritten sowie  

 die Aufstellung des Stellenplans und der Richtlinien zur Stellenbewirtschaftung. 

Die Trägerversammlung stimmt die Grundsätze der Personalentwicklung mit den Personal-

entwicklungskonzepten der Träger ab. 

In Streitfragen zwischen dem/der Geschäftsführer/in und der Personalvertretung nimmt die 

Trägerversammlung die Aufgaben einer übergeordneten Dienstbehörde im Sinne des Bun-

despersonalvertretungsgesetzes wahr (§ 44c Abs. 3 SGB II n. F.).  

2.3. Geschäftsführer/in der gemeinsamen Einrichtungen 

Der/die Geschäftsführer/in leitet die gemeinsame Einrichtung gemäß § 44d SGB II n. F. und 

führt die laufenden Geschäfte. Er/Sie vertritt die gemeinsame Einrichtung rechtlich nach au-

ßen. Die Geschäfte führt er/sie im Rahmen seiner Aufgaben eigenverantwortlich. Er/sie hat 

die Weisungen der Träger nach § 44b Abs. 3 SGB II n. F. zu beachten und die Rechtmäßig-

keit der Aufgabenerledigung sicherzustellen. Die Träger schließen mit dem/der Geschäftsfüh-

rer/in Zielvereinbarungen gemäß § 48b SGB II n. F. Beschlüsse der Trägerversammlung hat 

er/sie gemäß § 44d Abs. 1 SGB II n. F. auszuführen. Der/die Geschäftsführer/in nimmt an de-

ren Sitzungen der Trägerversammlung beratend teil. 

Der/die Geschäftsführer/in wird für 5 Jahre durch die Trägerversammlung bestellt. Kann in 

der Trägerversammlung bzw. im Kooperationsausschuss keine Einigung erzielt werden, wird 

die/der Geschäftsführer/in jeweils abwechselnd von der BA und dem kommunalen Träger für 

2 ½ Jahre bestimmt. Das Erstbestimmungsrecht liegt bei der BA bzw. beim kommunalen 

Träger, wenn die Agentur für Arbeit erstmalig den Vorsitzenden der Trägerversammlung be-

stimmt. Der/die Geschäftsführer/in kann von der Trägerversammlung vorzeitig abgerufen 

werden. Bis zur Bestellung einer/eines neuen Geschäftsführer/in führt sie/er die Geschäfte 

der gemeinsamen Einrichtung kommissarisch weiter.  
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Die gemeinsame Einrichtung ist weder Dienstherr noch Arbeitgeber; der/die Geschäftsfüh-

rer/In ist deshalb Beschäftigte/r eines Trägers und unterliegt dessen Dienstaufsicht. 

Der/die Geschäftsführer/in führt über die Beamten und Arbeitnehmer, denen in der gemein-

same Einrichtung Tätigkeiten zugewiesen sind, die dienst-, personal-, und arbeitsrechtlichen 

Befugnisse und die Dienstvorgesetzten- und Vorgesetztenfunktion aus. Ausgenommen sind 

die Befugnisse zur Begründung und Beendigung der mit den Beamten und Arbeitnehmern 

bestehenden Beschäftigungsverhältnisse. Die Befugnis des/der Geschäftsführer/in umfasst 

auch eine Höhergruppierung/Beförderung von Mitarbeitern im Rahmen des verfügbaren Stel-

lenplanes. Für Beamte/innen muss ihm in diesem Zusammenhang die Ernennungskompe-

tenz von den Trägern übertragen werden. Das umfasst auch die Befugnis zu einer Rücker-

nennung. Zu einer Herabgruppierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist der/die 

Geschäftsführer/in nicht berechtigt, da dies nur über eine Änderungskündigung möglich wä-

re, und es sich dabei rein formal um eine Beendigungskündigung handelt - verbunden mit 

dem Angebot, zu veränderten Bedingungen weiterarbeiten zu können. Eine einvernehmliche 

Herabgruppierung durch Vereinbarung zwischen Geschäftsführer/in und Beschäftig-

ter/Beschäftigtem ist jedoch möglich. 

Des Weiteren ist der/die Geschäftsführer/in Leiter/in der Dienststelle im personalvertretungs-

rechtlichen Sinne und Arbeitgeber/in im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes. 

Der/Die Geschäftsführer/in bestellt zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einen BfdH. 

2.4. Beauftragte für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt (BCA) 

Die Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung bestellt jeweils eine hauptamtliche 

BCA aus dem Personenkreis der zugewiesenen Beschäftigten. Eine anteilige Aufgaben-

wahrnehmung ist möglich. Dabei gilt es insbesondere abzuwägen, wie groß die Grundsiche-

rungsstelle ist und ob Personen mit überdurchschnittlich hohen Unterstützungsbedarf zu un-

terstützen sind (z.B. Alleinerziehende, Migrantinnen o.a.). 

Der/die Geschäftsführer/in hat ein Vorschlagsrecht für die Besetzung. Die BCA sind unmittel-

bar der/dem jeweiligen Geschäftsführer/in zugeordnet. 

Die Aufgaben der BCA sind § 18e SGB II n. F. zu entnehmen. 

Die bestehenden Regelungen zu den BCA der AA können ggfs. herangezogen werden (sie-

he Fachkonzept BCA). 

2.5. Personalvertretung , Gleichstellungsbeauftragte und weitere Gre-
mien 

In den gemeinsamen Einrichtungen werden eigene Personal-, Schwerbehinderten-, und Ju-

gend- und Auszubildendenvertretungen gebildet sowie eine eigene Gleichstellungsbeauftrag-

te bestellt. Die Regelungen des BPersVG und des BGleiG finden entsprechende Anwen-

dung.  

Soweit die Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich der Arbeits- und Dienstverhältnisse der zu-

gewiesenen Beschäftigten beim Träger verbleiben (z. B. Begründung und Beendigung der 

von Beschäftigungsverhältnissen), verbleiben diesbezügliche Mitbestimmungs- und Mitwir-

kungsrechte bei der Personalvertretung des Trägers, § 44h Abs. 5 SGB II n. F. Entsprechen-

des gilt für die Beteiligungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten. 

Die zugewiesenen Beschäftigten besitzen für die Dauer der Zuweisung von Anfang an ein 

aktives und passives Wahlrecht in den gemeinsamen Einrichtungen und kein Doppelwahl-

recht in AA und gemeinsamer Einrichtung. Dies bedeutet, dass ein Personalrat erst nach 

http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-20-Interner-Service/A-201-Organisation/A-2014-Aufbauorganisation-Personalhaushalt/Generische-Publikation/Fachkonzept-Chancengleichheit-Arbeitsmarkt-SGB3-Version-1-0.pdf
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-20-Interner-Service/A-201-Organisation/A-2014-Aufbauorganisation-Personalhaushalt/Generische-Publikation/Fachkonzept-Chancengleichheit-Arbeitsmarkt-SGB3-Version-1-0.pdf
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Zuweisung zum 01.01.2011 gewählt werden und sich erst dann konstituieren kann. Dies gilt 

entsprechend auch für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und deren Stellvertreterin. 

Nur in ARGEn, in denen ein Personalrat und/oder eine Jugendvertretung besteht, nehmen 

diese die Aufgaben übergangsweise bis zur Konstitution einer eigenen Personal-/ Jugend-

vertretung der gemeinsamen Einrichtung, längstens jedoch bis zum 30.6.2012, wahr (§ 76 

Abs. 4 SGB II n. F.).  

Mit Ausnahme des § 76 Abs. 4 SGB II n. F. ist somit bis zur Konstituierung der neuen Gremi-

en keine PR-Beteiligung möglich. 

Auch wenn das BPersVG in den gemeinsamen Einrichtungen entsprechend anzuwenden ist, 

findet im Falle von Zustimmungsverweigerungen durch den Personalrat der gemeinsamen 

Einrichtung ein echtes Stufenverfahren nach § 69 Abs. 3 BPersVG nicht statt, da aufgrund 

der Organisationsstruktur der gemeinsamen Einrichtung keine Stufenvertretungen entspre-

chend der Regelungen des BPersVG gebildet werden können. Nach § 44 c) Abs. 2 SGB II 

nimmt die Trägerversammlung in Streitfragen zwischen Personalvertretung und Geschäfts-

führer die Aufgaben einer übergeordneten Dienststelle und obersten Dienstbehörde nach 

den §§ 69 bis 72 BPersVG wahr. In entsprechender Anwendung der BPersVG-Vorschriften 

bedeutet dies, dass ggf. auch eine Einigungsstelle zu bilden ist. 

Gemäß § 44h Abs. 4 SGB II n. F. wird zur Erörterung und Abstimmung gemeinsamer perso-

nalvertretungsrechtlich relevanter Angelegenheiten eine Arbeitsgruppe der Personalratsvor-

sitzenden der gemeinsamen Einrichtung eingerichtet, die einen Austausch auf überörtlicher 

Ebene ermöglichen soll. Die Arbeitsgruppe hat die Möglichkeit, zu Maßnahmen der Träger, 

die Einfluss auf alle Beschäftigten in den gemeinsamen Einrichtungen haben können, eine 

Stellungnahme an die zuständigen Träger abzugeben. 

Nach § 50 Abs. 3 SGB II n. F. nutzt die gemeinsame Einrichtung zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

IT-Verfahren, die von der BA zentral verwaltet werden. Soweit IT-Verfahren zentral von der 

BA verwaltet werden, ist kein Beteiligungsrecht der Personalvertretung der gemeinsamen 

Einrichtung gegeben.  

Unabhängig von der Beschäftigtenzahl ist in jeder gemeinsamen Einrichtung eine Gleichstel-

lungsbeauftragte zu bestellen (§ 44j SGB II n. F.). Über die Entlastung der Gleichstellungs-

beauftragten entscheidet die gemeinsame Einrichtung. Das BGleiG findet in der gemeinsa-

men Einrichtung entsprechende Anwendung. Bei Angelegenheiten der Trägerversammlung 

und des/der Geschäftsführers/in mit Bezug zu Gleichstellungsthemen gem. § 19 Abs. 1 

BGleiG ist die Gleichstellungsbeauftragte der gemeinsamen Einrichtung zu beteiligen. Die 

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragte einer übergeordneten Stelle bzw. die Durchfüh-

rung von Teilverfahren nach § 17 BGleiG ist aufgrund der Organisationsstruktur der gemein-

samen Einrichtung nicht möglich (kein gestufter Behördenaufbau). 

Eine Übergangsregelung im Sinne des § 76 Abs. 4 SGB II n. F. besteht für Gleichstellungs-

beauftragte nicht. Bis zur Bestellung ist keine Beteiligung gem. § 19 i.V.m. §20 BGleiG mög-

lich. 

Im Interesse der Beschäftigten wird empfohlen, dass sich die Gleichstellungsbeauftragen der 

IS, der gemeinsamen Einrichtungen und der Kommunen abstimmen. 

Die Gleichstellungspläne der BA sind aufgrund der Zuweisungen ggf. gem. § 11 Abs. 4 

BGleiG an die aktuelle Entwicklung anzupassen. 
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2.6. Zusammenlegungen von bestehenden ARGE bzw. von gemeinsa-
men Einrichtungen 

Mehrere kommunale Träger können zusammen eine gemeinsame Einrichtung mit der BA 

bilden (§ 44b Abs. 2 SGB II n.F.). Im Gebiet  eines kommunalen Trägers können ebenso 

mehrere gemeinsame Einrichtungen gebildet werden, wenn die Voraussetzungen nach § 76 

Abs. 2 SGB II n.F. erfüllt sind. Aus dem Rechtsgedanken beider Regelungen ergibt sich, 

dass jegliche Form der Zusammenlegung mehrerer Träger sowohl zum 01.01.2011 als auch 

in Zukunft gesetzlich möglich ist. 

Die Trägerversammlung setzt sich in der Regel aus jeweils drei Vertretern der AA und der 

Kommune zusammen, § 44c Abs. 1 SGB II n. F. Die Vertreter wählen gemäß § 44c Abs. 1 S. 

4 SGB II n. F. einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte. Von dem Regelfall sind Ausnahmen mög-

lich. Diese Ausnahmen müssen durch die Umstände des Einzelfalles gerechtfertigt sein. Eine 

Ausnahmerechtfertigung kann die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung durch mehrere 

Träger sein. Nach dem Rechtsgedanken des § 44c Abs. 1 S. 2 SGB II n. F. muss der Träger 

BA und die Kommunen in gleicher Stimmenstärke vertreten sein (Stimmenzahlgleichheit). 

Außerdem muss jeder Träger in der Trägerversammlung vertreten sein (Trägerrepräsentati-

on). Eine Federführung durch eine AA, wie es in § 44b Abs. 1 S. 2 SGB II n. F. in der bis zum 

31.12.2010 geltenden Fassung bestand, sieht § 44b SGB II n. F. in der neuen Fassung nicht 

mehr vor. 

Es gelten somit die Grundsätze der Trägerrepräsentation und der Stimmenzahlgleichheit. Die 

Vertreteranzahl sollte möglichst nicht zu hoch angesetzt werden.   
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3. Wahrnehmung der Trägerverantwortung 

Die Wahrnehmung der Trägerverantwortung der BA gemäß § 44b Abs. 3 SGB II n. F. umfasst 

im Wesentlichen folgende Aufgaben: 

 Wahrnehmung von Weisungs- und Prüfrechten (§ 44b Abs. 3 SGB II n. F.) 

 Steuerung der Jobcenter über Zielvereinbarungen (§ 48b SGB II n. F.) 

 Mitgliedschaft in der Trägerversammlung (§ 44c SGB II n. F.) 

Die Trägerverantwortung wird vor Ort vom Vorsitzenden der Geschäftsführung der AA wahr-

genommen. Darüber hinaus nehmen auch die RD oder Zentrale Aufgaben im Rahmen der 

Trägerverantwortung wahr. 

In der Rahmenvereinbarung wurde die Umsetzungsverantwortung von der Gewährleistungs-

verantwortung der Träger abgegrenzt. Diese Abgrenzung ist künftig nicht mehr notwendig. 

3.1. Verantwortung der Leistungsträger 

Gemäß § 44b Abs. 3 SGB II n. F. obliegt den Trägern weiterhin die Verantwortung für die 

rechtmäßige und zweckmäßige Erbringung ihrer Leistungen. Dies entspricht dem Grundsatz 

des § 89 Abs. 2 SGB X, nach dem der Auftraggeber durch den Auftrag nicht von seiner Ver-

antwortung gegenüber dem Betroffenen entbunden wird.  

3.2. Aufsicht 

Die Rechts- und Fachaufsicht über die BA (§ 47 Abs. 1 SGB II n. F.) erfolgt durch das BMAS. 

Die Trägerverantwortung obliegt je für ihren Aufgabenbereich der BA und den kT (§ 44b Abs. 

3 SGB II n. F.). Entsprechend den Aufgaben der Träger (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2 SGB II n. 

F.) besteht gegenüber der gemeinsamen Einrichtung ein Weisungsrecht. Die Träger können 

die gemeinsame Einrichtung an ihre Auffassung binden. Der Zuständigkeitsbereich der Trä-

gerversammlung (§ 44c SGB II n. F.) ist davon ausgenommen.  

Die Rechtsaufsicht über den Aufgabenbereich der Trägerversammlung erfolgt durch das 

BMAS im Einvernehmen mit den zuständigen obersten Landesbehörden. Adressat etwaiger 

rechtsaufsichtlicher Weisungen des BMAS ist der/die Geschäftsführer/in der gE.  

3.3. Einwirkungsmöglichkeiten der Träger 

3.3.1. Weisungsrechte 

Die Träger haben in ihrem Aufgabenbereich nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB II ein Wei-

sungsrecht gegenüber der gemeinsamen Einrichtung, sofern nicht der Zuständigkeitsbereich 

der Trägerversammlung gemäß § 44c SGB II n. F. betroffen ist. Die Träger können die ge-

meinsame Einrichtung an ihre Auffassung binden, ein Inkraftsetzen der Weisungen durch die 

Agenturen für Arbeit ist nicht erforderlich. 

Entsprechend § 18b SGB II sind Weisungen von grundsätzlicher Bedeutung vorab dem 

Kooperationsausschuss auf Landesebene zuzuleiten. Der Kooperationsausschuss kann in-

nerhalb von zwei Wochen eine Empfehlung abgeben. 

Was von grundsätzlicher Bedeutung ist, ist gesetzlich nicht geregelt.  

Mittels Weisung ist es möglich, die gemeinsame Einrichtung an die Auffassung der BA zu 

binden. Weisungen können durch Empfehlungen und Informationen (z.B. Verfahrensinforma-

tionen) ergänzt werden. Empfehlungen und Informationen unterliegen anders als Weisungen 

von grundsätzlicher Bedeutung keinem Abstimmungsverfahren mit dem Bund-Länder-

Ausschuss oder den Kooperationsgremien. 
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3.3.2. Prüfrechte 

Die Träger sind berechtigt, von der gemeinsamen Einrichtung die Erteilung von Auskunft und 

Rechenschaftslegung über die Leistungserbringung zu fordern, die Wahrnehmung der Auf-

gaben in der gemeinsamen Einrichtung zu prüfen und die gemeinsame Einrichtung im Rah-

men ihrer Weisungsbefugnis an ihre Auffassung zu binden, vgl. § 44b Abs. 3 SGB II n. F. Die 

Rechte des gesetzlichen Auftraggebers nach § 93 i.V.m. § 89 SGB X wurden damit ins SGB 

II übernommen. Zudem wurde das bisher vom gesetzlichen Auftrag nicht umfasste Prüfrecht 

aufgenommen. 

3.3.3. Qualitätssicherung 

Die Qualitätssicherung im SGB II verfolgt das Ziel, eine rechtmäßige, wirtschaftliche und 

wirksame sowie kundenfreundliche Dienstleistung zu erbringen. 

Die Befugnisse im Rahmen der Trägerverantwortung übt die BA gegenüber der gemeinsa-

men Einrichtung mittels geeigneter und angemessener Instrumente aus. 

Die Frage, in wieweit Teilaspekte der Qualitätssicherung, insbesondere die Qualitätsstan-

dards in den Zuständigkeitsbereich der Träger oder der Trägerversammlung fallen, befindet 

sich derzeit noch in Klärung. Insofern steht der folgende Absatz unter Vorbehalt. 

Qualitätsstandards 

Die Träger können im Rahmen ihrer Verantwortung für die Rechtmäßigkeit und Zweckmä-

ßigkeit der Aufgabenerledigung Standards festlegen. Durch Standards werden gesetzliche 

Vorgaben konkretisiert bzw. mit Erwartungen an die Güte der Dienstleistung und an die Art 

und Weise der Umsetzung versehen. 

Nachhaltung 

Ergibt sich aus den Erkenntnisquellen, dass eine mangelhafte Aufgabenerledigung vorliegt, 

ist es Aufgabe der BA im Rahmen ihrer Trägerverantwortung, die Behebung der Mängel von 

der gemeinsamen Einrichtung einzufordern. Der/Die Geschäftsführer/in hat gegenüber dem 

Vorsitzenden der Geschäftsführung der Arbeitsagentur (VG-AA) konkret festzulegen, bis 

wann und mit welchen Maßnahmen er die Qualitätsmängel in welchen Meilensteinen abstel-

len will. Das Nachhalten der festgelegten Maßnahmen sollte im Rahmen der Zielnachhalte-

dialoge erfolgen. 

Soweit in diesem Rahmen die Defizite nicht beseitigt werden, kann der VG der AA nach sei-

nem Ermessen den/die Geschäftsführer/in der gemeinsamen Einrichtung mit entsprechender 

Weisung binden. 

Qualitätssicherung in der gemeinsamen Einrichtung 

Die gemeinsamen Einrichtungen haben die Rechtmäßigkeit der Leistungserbringung sowie 

die Rechtmäßigkeit der Mittelverwendung sicherzustellen. Innerhalb der gemeinsamen Ein-

richtung obliegt dem/der Geschäftsführer/in die Fachaufsicht. Die wesentlichen Ziele der 

Fachaufsicht umfassen:  

 eine fehlerfreie und einheitliche Rechtsanwendung sowie Ermessensausübung  

 die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit des Verwaltungshandelns  

 ein guter Informationsfluss sowie transparente Entscheidungs- und Verwaltungsab-

läufe 

 kundenfreundliche Erbringung der Dienstleistung 
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Qualitätssicherung ist Inhalt und Ergebnis der Fachaufsicht. Die BA hat im Mai 2009 (HEGA 

05/2009) ein mit dem BMAS abgestimmtes  Qualitätssicherungssystem im SGB II implemen-

tiert. Dieses verfolgt das Ziel, den überwiegend dezentralen Prozess der Qualitätssicherung 

bestmöglich zu unterstützen.  

Auf die Einrichtung eines Datenqualitätsmanagements gem. HEGA 04/08 – 23 wird hinge-

wiesen. Es wird angeregt, in den gemeinsamen Einrichtungen Mitarbeiter/innen als Verant-

wortliche für die Datenqualität zu benennen. 

Jede gemeinsame Einrichtung implementiert ein funktionsfähiges internes Kontrollsys-

tem, das dazu beiträgt, operative Ergebnisse zu verbessern und geschäftspolitische Ziele zu 

erreichen.  

Der Umfang der Fachaufsicht folgt einem risikoorientierten Ansatz. Die gemeinsamen Ein-

richtungen haben geeignete präventive und nachgehend korrigierende Maßnahmen zu er-

greifen, um Fehler bei der Leistungserbringung und Mittelverwendung zu vermeiden bzw. 

(auch im Einzelfall) zu beseitigen. Das gilt für jeden Fehler unabhängig von einer bestimmten 

und unbestimmten Fehlerquote.  

3.3.4. Steuerung über Zielvereinbarungen 

Zwischen allen ausführenden und die Aufsicht führenden Stellen sowie zwischen Bund und 

Ländern werden nach § 48b SGB II n. F. Zielvereinbarungen zur Umsetzung des SGB II ge-

schlossen. Begründet wird dies mit der Gewährleistung der Orientierung des Gesamtsys-

tems an den Zielen des § 1 SGB II. 

Demnach schließt 

 das BMAS mit der BA gemäß § 48b Abs. 1 Nr. 1 SGB II n. F. Zielvereinbarungen ab.  

 Die BA und die kommunalen Träger schließen jeweils für ihren Aufgabenbereich oder 

gemeinsam entsprechende Vereinbarungen mit den Geschäftsführern/innen der ge-

meinsamen Einrichtung ab (§ 48b Abs.1 Nr.2 SGB II n. F.). 

Die Zielvereinbarungen sind über die gesetzlichen Ziele (§ 48b Abs. 3 SGB II n. F.) abzu-

schließen: 

 Verringerung der Hilfebedürftigkeit,  

 Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und  

 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug. 

Die Aufnahme weiterer lokaler Ziele in die Zielvereinbarungen nach § 48b SGB II n. F. ist 

möglich. Die BA wird das Ziel Kundenzufriedenheit für das Jahr 2011 beibehalten. Die Kun-

denzufriedenheit wird weiterhin erhoben und die Ergebnisse werden zur Verfügung gestellt. 

Zielvereinbarungen und Zielnachhaltung sowie Kennzahlenvergleiche gemäß § 48a SGB II 

n. F. werden auf der Grundlage der Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 2 SGB II n. F. durch-

geführt. Als gemeinsame Datengrundlage für den Abschluss und die Nachhaltung der Zieler-

reichung dienen die Daten nach § 51b SGB II n. F.  

Darüber hinaus können die Träger weitere Kennzahlen nutzen, soweit dies im Zusammen-

hang mit ihrer jeweiligen Zielsteuerung zweckmäßig ist. 

 Zielplanungs- und Zielvereinbarungsprozess der BA 

Der Zielplanungsprozess beginnt jährlich mit dem Versand des Planungsbriefs durch die BA. 

Der Planungsbrief beschreibt die wesentlichen Planungsgrundlagen und –termine. Die Ziel-

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/HEGA/2009/05/HEGA-05-2009-VG-QS-im-SGB-2.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/HEGA/2009/05/HEGA-05-2009-VG-QS-im-SGB-2.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-01-Allgemeine-Informationsbereitstellung/HEGA/Dokument/HEGA-04-2008-VV-DQM-SGBII.html
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planung 2011 wird im Rahmen der bisherigen Verfahren durchgeführt. Alle bekannten Ge-

bietsänderungen werden bei der Planung und Zielwertermittlung berücksichtigt. Die Umstel-

lung der Zielvereinbarung und Zielnachhaltung auf die nach § 48a SGB II n. F. 

geltendeKennzahlenbasis erfolgt mit dem Planungsprozess 2012. 

Die Zielvereinbarungen werden auf lokaler Ebene für das Jahr 2011 zwischen dem VG der 

Agentur für Arbeit und dem/der Geschäftsführer/in der gemeinsame Einrichtung nach neuem 

Recht (§ 48b Abs.1 Nr. 2 SGB II n. F.) abgeschlossen. Kommt eine Zielvereinbarung nicht 

zustande, erfolgt eine Zielvorgabe durch den VG AA.  

 Organisation der Zielnachhaltung 

Die Zielnachhaltung im Rechtskreis SGB II zwischen Zentrale und Regionaldirektionen sowie 

zwischen den Regionaldirektionen und Agenturen bzw. gemeinsamen Einrichtungen wird auf 

Grundlage der E-Mail-Info CF vom 07.03.2008, E-Mail-Info CF vom 20.08.2008 und der E-

Mail-Info CF vom 22.04.2009 durchgeführt.  

3.3.5. Träger als Mitglied der Trägerversammlung  

Die Trägerversammlung ist für Entscheidungen in organisatorischen, personalwirtschaftli-

chen, personalrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen zuständig. Mit dem 

Aufgabenkatalog gemäß § 44c Abs. 2 SGB II wird die Zuständigkeit der Trägerversammlung 

von den Bereichen abgegrenzt, die in der alleinigen Verantwortung der Träger liegen und in 

denen diese das Letztentscheidungsrecht innehaben. 

Die Träger haben im Rahmen ihrer Verantwortung als Leistungsträger gemäß § 44b Abs. 3 

SGB II n. F. zu gewährleisten, dass im Verantwortungsbereich der Trägerversammlung keine 

Entscheidungen getroffen werden, die einer rechtmäßige Leistungserbringung entgegenste-

hen.  Zugleich haben sie bei den  Entscheidungen auf eine zweckmäßige bzw. wirtschaftli-

che Leistungserbringung hinzuwirken.  

Kein Entscheidungsspielraum der Trägerversammlung besteht, soweit Grundlinien der ge-

meinsamen Einrichtung gesetzlich festgelegt sind. Dies betrifft insbesondere folgende Berei-

che: 

 Rechtsform der gemeinsamen Einrichtungen als öffentlich-rechtliche Gesellschaften 

sui generis kraft Gesetzes, angelehnt an die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 

(keine GmbH oder andere Rechtsform) 

 Gremien (Vorsitz, Besetzungsstruktur, Stimmrechte) 

 Führung (ein hauptamtlicher Geschäftsführer, Bestellungsfrist) 

 Personal (Ausgestaltung der Personalzuweisung)  
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4. Übergang zur gemeinsamen Einrichtung 

4.1. Übergang bei ARGEn 

Die grundlegenden Entscheidungen über Behördeneinrichtung, Organisationsstruktur, Orga-

ne sowie deren Aufgaben und Befugnisse erfolgen mit Inkrafttreten der Änderungen des 

SGB II zum 01.01.2011 durch Gesetz. Eine Vereinbarung zur Gründung der gemeinsamen 

Einrichtung ist daher nicht zwingend erforderlich. 

Nach § 44 b Abs. 2 SGB II n. F. treffen die Träger einvernehmlich die grundlegenden organi-

satorischen und strukturellen Entscheidungen, wie etwa den Namen und den Standort des 

Jobcenters.  

Hierfür kann eine gründungsbegleitende Vereinbarung – in der Regel per Protokoll zur Kon-

stituierenden Sitzung - geschlossen werden.  

Insbesondere für diejenigen Träger, die ihre Aufgaben bisher getrennt wahrgenommen ha-

ben, müssen auf diese Weise Grundsatzentscheidungen getroffen werden, um die Arbeit 

spätestens zum 1.01.2012 aufnehmen zu können. 

Vereinbarungen können jederzeit mit Bindungswirkung zwischen den Trägern getroffen wer-

den. Zur Vorbereitung einer Vereinbarung oder ggfs einer Absichtserklärung, zu der dann in 

der konstituierenden Sitzung der Trägerversammlung im Jahr 2011 ein Beschluss gefasst 

wird, dient beigefügte Checkliste (Anlage 3). 

4.2. Übergang bei AA mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 

Die AAgAw können im Jahr 2011 fortbestehen. Der Übergang zur gemeinsamen Einrichtung 

greift gesetzlich am 01.01.2012. Bei einvernehmlicher Entscheidung über die vorgezogene 

Gründung einer gemeinsamen Einrichtung im Jahr 2011 bedarf es auch für die Gründung 

ausdrücklich einer Vereinbarung.  

4.3. Arbeitshilfe „Checkliste“ 

Für Vereinbarungen/Absichtserklärungen der Träger über die Ausgestaltung und Organisati-

on der gemeinsamen Einrichtung wird als Arbeitshilfe eine Checkliste bereitgestellt. 

Anlage 3: Checkliste Trägerversammlung 

 

Hinweise zur Abwicklung eines ARGE-GmbH-Vertrags befinden sich im Abschnitt II. Finan-

zen. 

4.4. Einberufung der Trägerversammlung  

Beschlüsse der Trägerversammlung bzw. der Gesellschafterversammlung der ARGEn wirken 

bis zu einer neuen Beschlussfassung fort, um einen reibungslosen Übergang zur gemeinsa-

men Einrichtung zu gewährleisten. 

Die Träger können in der neuen Besetzung schon in 2010 tagen. Sie können jedoch formal 

noch nicht als Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung tagen und handeln. Für die 

neue Trägerversammlung bildet das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende die rechtliche Grundlage. Dieses Gesetz tritt erst am 
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01.01.2011 in Kraft. Damit kann die erste konstituierende Sitzung der neuen Trägerversamm-

lung erst ab dem 01.01.2011 berufen werden.  

In dieser konstituierenden Sitzung können dann alle förmlichen Beschlüsse gefasst werden, 

die bereits in 2010 vorbereitet wurden. 

Das Gesetz sieht keinen Prozessführer für die Einberufung der neuen Trägerversammlung 

vor. Vielmehr geht es stillschweigend davon aus, dass die Träger dies im gegenseitigen Ein-

vernehmen erledigen. Für die der konstituierenden Sitzung folgenden Sitzungen der Träger-

versammlung sind entsprechende Regelungen in der Geschäftsordnung zu treffen.  

4.5. Geschäftsführer/in 

Nach § 75 Abs. 3 SGB II n. F. bleibt der/die Geschäftsführer/in der bisherigen ARGE bis zum 

Ablauf seiner laufenden Amtsperiode im Amt, um einen nahtlosen Übergang von der ARGE 

zur gemeinsamen Einrichtung zu gewährleisten. Eine vorzeitige Abberufung nach § 44d Abs. 

2 S. 5 SGB II n. F. durch einen Beschluss der Trägerversammlung ist jedoch möglich. Endet 

die Amtsperiode des Geschäftsführers vor Bildung der gemeinsamen Einrichtung oder läuft 

seine Amtsperiode ab, bevor die Trägerversammlung eine/n neue/n Geschäftsführer/in be-

stellt hat, bestimmt die Anstellungskörperschaft des/der bisherigen Geschäftsführers/in ei-

ne/n kommissarische/n Geschäftsführer/in, der/die die Geschäfte führt, bis die Trägerver-

sammlung eine/n Geschäftsführer/in bestellt hat (§ 75 Abs. 3 SGB II). 
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5. Gremien 

5.1. Bund-Länder-Ausschuss 

Als übergeordnetes Gremium auf Bundesebene fungiert nach § 18c SGB II n. F. ein beim 

BMAS zu bildender Bund-Länder-Ausschuss. Er gewährleistet insbesondere ein Monitoring 

und einen Austausch über die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Der Bund 

und die Länder beraten darin Fragen der Aufsicht nach §§ 47, 48 SGB II n. F., um eine wirk-

same Aufsichtsführung über die Träger der gemeinsamen Einrichtung und die zugelassenen 

kommunalen Träger zu koordinieren. Außerdem erörtert der Bund-Länder-Ausschuss die 

Zielvereinbarungen nach § 48b SGB II n. F., trifft aber keine Entscheidungen.  

5.2. Kooperationsausschuss 

Der Kooperationsausschuss koordiniert die Umsetzung der Grundsicherung auf Landesebe-

ne (§ 18b Abs.1 SGB II n. F.). Die Zielvereinbarung des Bundes wird über dieses Gremium 

mit den Ländern abgestimmt. Er hat ein Unterrichtungsrecht über Angelegenheiten der ge-

meinsamen Einrichtung. Zudem befassen die Träger die Kooperationsausschüsse bei den 

Ländern vor Ausübung des Weisungsrechts in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung 

(§ 44b Abs. 3 S. 4 SGB II n. F.). Der Kooperationsausschuss kann hierzu Empfehlungen ab-

geben. Er berät die Trägerversammlung bei der Bestellung und Abberufung des/der Ge-

schäftsführers/in (§ 44c Abs. 2 Nr.1 SGB II n. F.). 

Nur in Verfahren bei einer Meinungsverschiedenheit über die Weisungszuständigkeit nach § 

44e SGB II n. F. entscheidet der Kooperationsausschuss mit Bindungswirkung für die Träger. 

Darüber hinaus kann der Kooperationsausschuss in Fällen der Rechtsaufsicht Empfehlun-

gen abgeben, soweit das BMAS und die oberste Landesbehörde kein Einvernehmen im Auf-

gabenbereich der Trägerversammlung herstellen können (§ 47 Abs. 3 SGB II n. F.).  

Das BMAS und die zuständige oberste Landesbehörde entsenden je drei Mitglieder in den 

Kooperationsausschuss (§ 18b Abs. 2 SGB II n. F.). Eine Vertretung ist zulässig. Es soll je-

doch mindestens ein Vertreter des BMAS und der zuständigen obersten Landesbehörde teil-

nehmen. Näheres kann in der Geschäftsordnung geregelt werden. 

Eine unmittelbare Einwirkungsmöglichkeit der Leistungsträger BA und Kommune besteht 

nicht, vgl. § 18b Abs. 2 SGB II n. F.. Die Mitglieder des Kooperationsausschusses können 

sich vertreten lassen. Es ist daher möglich, dass sich das BMAS durch die BA vertreten 

lässt.  

5.3. Örtlicher Beirat 

Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag der Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes 

von der Trägerversammlung berufen (§ 18d S. 3 SGB II n. F.). Beteiligte des örtlichen Ar-

beitsmarktes sind insbesondere die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vertreter von Arbeit-

geberverbänden, Gewerkschaften sowie den Kammern und berufsständischen Organisatio-

nen. 

Vertreter von Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsleistungen nach 

dem SGB II anbieten, sind laut Gesetzesbegründung zur Vermeidung von Interessenkonflik-

ten von der Mitgliedschaft im örtlichen Beirat ausgeschlossen. Im Übrigen bestehen keine 

Voraussetzungen für die Besetzung des Beirates. 

Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung (§ 18d S. 5 SGB II n. F.).  
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II. Übergang einer ARGE in eine gemeinsame Einrichtung 

1. Markt & Integration 

1.1. Zugangssteuerung/Neukundenprozess 

Die Inhalte des Handbuchs Neukundenprozess besitzen hinsichtlich der dargestellten Ab-

lauforganisation Empfehlungscharakter für ARGEn und berücksichtigen alternative Umset-

zungsformen. Es hat auch weiterhin Empfehlungscharakter für die gemeinsame Einrichtung. 

1.2. 4-Phasen-Modell/Allgemeine Arbeitsvermittlung 

Gem. § 76 Abs. 3 SGB II n. F. ist die gemeinsame Einrichtung Rechtsnachfolger. Regelun-

gen, Weisungen und Empfehlungen zum 4-Phasen-Modell (auch für Jugendliche und Reha) 

und zum Produkteinsatz bestehen daher fort.  

Das gilt auch für das Verwaltungsverfahren und Verwaltungsakte (insbesondere Eingliede-

rungsvereinbarungen, Gutachten, Vermittlungsvorschläge, Einladungen usw.). 

1.3. Jugendliche/Ausbildungsvermittlung 

§ 16 Abs. 4 SGB II i.V.m. § 44b Abs. 4 SGB II n. F. sieht vor, dass die gemeinsame Einrich-

tung einzelne Aufgaben auch durch die Träger wahrnehmen lassen kann. In der Gesetzes-

begründung wird die Ausbildungsstellenvermittlung beispielhaft genannt. Über die Übertra-

gung der Aufgabe soll nach § 44c Abs.1 Satz 2 Nr. 4 SGB II n. F. die Trägerversammlung 

entscheiden. Im Interesse der Jugendlichen und rechtkreisübergreifender Chancengleichheit 

ist eine Übertragung der Ausbildungsvermittlung auch vor dem Hintergrund des bereits be-

stehenden Fachkräftemangels anzustreben. 

Im Rahmen der Rechts- und Funktionsnachfolge gelten grundsätzlich die bisherigen Verein-

barungen fort. Die Träger sollten sich jedoch vor dem Übergang in die gemeinsamen Einrich-

tung verständigen, ob an den bisherigen bewährten Regelungen festgehalten wird. Ist dies 

der Fall, besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Das Ergebnis der Verständigung ist zu do-

kumentieren und den Beteiligten (AA, Kommune und gemeinsame Einrichtung) als weitere 

Arbeitsgrundlage für die Zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen. 

War die Ausbildungsvermittlung bisher nicht auf die AA übertragen, soll dies aber künftig ge-

schehen, ist das weitere Verfahren vom angestrebten Zeitpunkt der Übertragung abhängig. 

Folgende Fallgestaltungen sind möglich: 

 Ist die Übertragung noch im Jahr 2010 vorgesehen, so kann die Vereinbarung zur 

Übertragung der Ausbildungsvermittlung nach Beschluss in der Trägerversammlung 

zwischen der ARGE (GF) und AA (VG) geschlossen werden. Diese Entscheidung 

wirkt dann im Rahmen der Rechts- und Funktionsnachfolge der gemeinsamen Ein-

richtung fort. 

 Soll die Übertragung der Ausbildungsvermittlung erst ab dem Jahr 2011 erfolgen, so 

schließt die Vereinbarung die gemeinsame Einrichtung (der GF mit dem VG) ab. In 

diesem Fall bedarf es eines Beschlusses der Trägerversammlung. 

Die Fixierung des Zeitpunkts der Übertragung obliegt den Verhandlungen vor Ort. Dabei sind 

die regionalen Gegebenheiten und die mit der Aufgabenwahrnehmung verbundenen organi-

satorischen und personellen Regelungsbedarfe zu berücksichtigen. Eine rasche Klarheit zur 

Übertragung der Ausbildungsvermittlung ist für alle Beteiligten von Vorteil.  

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/A-042-Vermittlung/Dokument/Handbuch-Neukundenprozess-SGB-2,view=nav.html
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Erfolgt keine bzw. keine weitere Übertragung der Ausbildungsvermittlung, vereinbart die AA 

noch mit der ARGE bis zum 31.12.2010 Verfahrensregelungen, um den Übergang im Inte-

resse der Kunden möglichst unbürokratisch zu gestalten. Die Mitarbeiter/innen sind über die 

getroffenen Verfahrensregelungen zum gleichen Zeitpunkt zu informieren. 

Maßgebliche Weisungen/Informationen: 

 Basis für die Übertragung der Ausbildungsvermittlung sind HEGA 09/06-02 und die aktu-

elle Mustervereinbarung lt. HEGA 12/07-08 

 Basis für die Kostenpauschale: Dienstleistungskatalog 2010 

 Basis für die personelle Gestaltung: das Verfahren im Stellenplan 

 Basis für die Ausgestaltung des Arbeitgeber-Service: HEGA 08/07-01; 10/08-01; 11/08-02 

 Basis für die Ausgestaltung der Schnittstelle: „Arbeitshilfe Falldokumentati-

on/Übergabemanagement im Integrationsprozess 4-Phasen-Modell (4PM) an der 

Schnittstelle SGB II/SGB III sowie „Übertragung der Ausbildungsvermittlung von Jugend-

lichen im Rechtskreis SGB II“ 

 Basis für 4-Phasen-Modell Ausbildungsvermittlung und Reha: HEGA 08/09 – Nr. 19 

1.4. Reha 

In Vorbereitung auf die Etablierung gemeinsamer Einrichtungen sind Organisation und Ab-

läufe in den AA und den Grundsicherungsstellen zu prüfen und ggf. entsprechend der Wei-

sungslage anzupassen. Dies gilt insbesondere bei bestehenden Verwaltungsvereinbarun-

gen, wie zur Übertragung der Durchführung der Leistungsverpflichtung bzw. zur Bildung ei-

ner „einheitlichen Reha-Sachbearbeitung“ im Reha/SB-Team. 

Arbeitsgrundlage ist dazu: 

 HEGA 08/06-05 - Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben - Änderungen ab 1.8.2006 

und  

 HEGA 12/06-06 - Berufliche Rehabilitation - Verwaltungsvereinbarungen zur Durchfüh-

rung der Leistungsverpflichtung des Trägers der Grundsicherung 

Soweit die Aufgaben im Rahmen der beruflichen Rehabilitation durch Organisationseinheiten 

im Bereich SGB III wahrgenommen werden, ist der gemeinsamen Einrichtung die Fortfüh-

rung dieser Übertragung („Übertragung“ von ARGE an gemeinsame Einrichtungen) vorzu-

schlagen.  

Soweit Verwaltungsvereinbarungen zur Durchführung der Leistungsverpflichtung der Grund-

sicherungsstelle nach § 16 Abs. 1 SGB II durch die Bundesagentur für Arbeit für den Perso-

nenkreis erwerbsfähiger hilfebedürftiger Rehabilitanden (HEGA 12/06-06) abgeschlossen 

wurden, ist durch die AA zu überprüfen, ob die Vereinbarungen weitergelten sollen. Andern-

falls sind sie von der AA zu kündigen.  

Sofern eine Verwaltungsvereinbarung noch nicht existiert, ist die Übertragung dieser Aufga-

ben nach § 44b Abs. 4 SGB II n.F. der gemeinsamen Einrichtung vorzuschlagen und ent-

sprechend vorzubereiten.  

Wird von der gemeinsamen Einrichtung die Fortsetzung der Übertragung der Leistungsver-

pflichtung nicht in Betracht gezogen, dann ist neben der Vertragsauflösung die ordnungs-

gemäße Aufgabenübergabe von der AA an die gemeinsame Einrichtung unter dem Aspekt 

höchstmöglicher Kontinuität der Leistungserbringung für die Kunden unter Berücksichtigung 

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/HEGA/Dokument/HEGA-09-2006-Ausbildungsvermittlung-Jugendl,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/HEGA/Dokument/HEGA-12-2007-VA-Ausbildungsvermittlung,view=nav.html
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-20-Interner-Service/A-206-Finanzservice/A-2064-Finanzcontrolling/Generische-Publikation/Dienstleistungskatalog-SGB-II-2010.pdf
http://www.baintern.de/nn_378258/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/HEGA/Dokument/HEGA-08-2007-VA-Weiterentw-AG-Service.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/HEGA/Dokument/HEGA-10-2008-VA-Leitkonzept-AG-Service,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/HEGA/Dokument/HEGA-11-2008-VA-QS-Vermittlungsprozess,view=nav.html
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/A-041-Erschliessung-von-Stellen-und-Bewerbern/Generische-Publikation/4PM-Integration-AH-Falldokumentation-lang.pdf
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/A-041-Erschliessung-von-Stellen-und-Bewerbern/Generische-Publikation/4PM-Integration-AH-Falldokumentation-lang.pdf
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/A-041-Erschliessung-von-Stellen-und-Bewerbern/Generische-Publikation/4PM-Integration-AH-Falldokumentation-lang.pdf
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/HEGA/Generische-Publikation/Anlage1-zur-HEGA-09-2006-Fassung-2009-12.pdf
http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/HEGA/Generische-Publikation/Anlage1-zur-HEGA-09-2006-Fassung-2009-12.pdf
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/HEGA/2009/08/HEGA-08-2009-VG-Flaecheneinfuehrung-4-Phasen-Modell,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/HEGA/Dokument/HEGA-08-2006-AI-Reha-Aenderungen,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-03-Berufliche-Beratung/HEGA/Dokument/HEGA-12-2006-Berufliche-Reha-Verwaltung,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-03-Berufliche-Beratung/HEGA/Dokument/HEGA-12-2006-Berufliche-Reha-Verwaltung,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-03-Berufliche-Beratung/HEGA/Dokument/HEGA-12-2006-Berufliche-Reha-Verwaltung,view=nav.html
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des Aufgaben- und Funktionsüberganges sicher zu stellen - die entsprechenden SGB II-

Förderakten im Reha-Verfahren (nur zu Reha-Förderungen aus der Leistungsverpflichtung 

nach § 16 Abs. 1 SGB II) sind abzugeben. 

1.5. Arbeitgeber-Service (AG-S) 

Seit August 2006 besteht die Option, dass AA und ARGE einen gemeinsamen AG-S betrei-

ben. Die Zahl der Nutzer dieser Option soll weiter ausgebaut werden. Gemäß § 44c SGB II 

n.F. entscheidet in einer gemeinsamen Einrichtung die Trägerversammlung u. a. über orga-

nisatorische und personalwirtschaftliche Angelegenheiten. Damit kann die Errichtung des 

gemeinsamen AG-S nur über den Bestätigungsbeschluss der Trägerversammlung der ge-

meinsamen Einrichtung herbeigeführt werden. 

1.5.1. Es besteht bereits ein gemeinsamer Arbeitgeber-Service (Variante 1) 

Soweit die arbeitgeberorientierten Aufgaben bereits im Rahmen des gemeinsamen, rechts-

kreisübergreifenden AG-S wahrgenommen werden, ist dessen Fortführung anzustreben. Die 

bisherige Kooperationsvereinbarung behält im Rahmen der Rechts- und Funktionsnachfolge 

ihre Wirkung. Gegebenenfalls sind im Rahmen der Trägerversammlung notwendige Anpas-

sungen zu beschließen. 

Kann zwischen den Trägern, in Rahmen einer rechtzeitigen Vorabstimmung im Jahr 2010, 

keine Einigung zur Fortführung des gemeinsamen AG-S erzielt werden, ist die Kooperations-

vereinbarung durch die AA zum 01.01.2011 zu kündigen und die Neuorganisation des agen-

turinternen AG-S vorzunehmen: 

 Überprüfung des Anteils der AG-orientierten AV an allen Vermittlern in der AA – ggf. An-

passung entsprechend der Besonderheiten der regionalen AG- und Wirtschaftsstruktur 

und der festgelegten Schwerpunkte im Strategiekonzept vornehmen 

 Überprüfung der Kundensteuerung – Neuzuordnung  der persönlichen Ansprechpartner 

für bisher von ARGE-MA betreuten Kunden (insbesondere Betreuung potenzialreicher 

Kunden sicherstellen) 

 Überprüfung und Anpassung der Festlegungen zur Erreichbarkeit 

 zeitnahe Vorstellung des neuen Ansprechpartners bei AG-Kunden und Mitteilung neuer 

Kontaktdaten im AG-S, (Konzept Hotline-Besetzung usw.) sowie Information über Aus-

wirkungen der Neuorganisation  

 Übernahme der am 31.12.2010 noch offener Stellen in Betreuung des AA-AG-S 

 offene Termine klären in Absprache mit AG-Kunden 

 Information von Netzwerkpartnern über Neuorganisation 

 Marketingkampagne für AG-S der AA Ende 2010 
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1.5.2. Arbeitgeberbetreuung wurde bisher von ARGE und AA getrennt wahr-

genommen (Variante 2) 

Zwischen den Trägern sind Vorabstimmungen zur Errichtung eines gemeinsamen AG-S zwi-

schen AA und gE zu treffen. Anschließend ist der Trägerversammlung der gemeinsamen Ein-

richtung die Errichtung des gemeinsamen AG-S vorzuschlagen. Für die Trägerversammlung 

wird den AA eine Präsentation zur Arbeitsweise des AG-S und zur Vorteilsübersetzung zur 

Verfügung gestellt. Ziel ist die Beschlussfassung einer Absichtserklärung zur Bildung des 

gemeinsamen, rechtskreisübergreifenden AG-S.  

Unmittelbar nach der Absichtserklärung wird ein regelmäßiges Besprechungsformat zur Vor-

bereitung und Umsetzung – bestehend aus Führungskräften und Fachkräften beider Institu-

tionen – initiiert mit folgenden Aufgaben: 

 Klärung der Personalanteile 

 Kriterien für die Personalauswahl  

 Organisation der Einweisung / Schulung neuer AG-S-Vermittler (RLK – Geschäftsprozes-

se, Qualitätsstandards usw.) 

 räumliche Unterbringung / technische Ausstattung 

 Kundensteuerung 

 Ablauforganisation einschließlich Organisation der erforderlichen Interaktionsformate 

 Organisation der rechtskreisübergreifenden Zielnachhaltung  

 Klärung von Schnittstellen 

Zeitnah zum Übergang der ARGE in die gemeinsame Einrichtung wird im Januar 2011 die 

Kooperationsvereinbarung durch Geschäftsführung der AA und der gemeinsamen Einrich-

tung nach dem Beschluss der Trägerversammlung unterschrieben. 

Rahmenbedingungen für den gemeinsamen AG-S 

Der Anteil der AA-Vermittler im gemeinsamen AG-S an allen Vermittlern der AA richtet sich 

nach der regionalen Marktlage – z.B. nach der Anzahl der zu betreuenden AG-Kunden, dem 

durchschnittlichen Stellenaufkommen und den quantitativen Zielen des AG-S – z.B. im Kun-

denausbau. 

Folgende quantitative Kriterien können herangezogen werden:  

 Anteil der SGB II-Kunden an allen Kunden in der Region 

 Anteil der vorrangig SGBII-relevanten SteA an allen eingehenden SteA 

 Anzahl der AG in der Region, die vorrangig SGB II-Kunden einstellen bzw. von denen 

das zu erwarten wäre 

Es empfiehlt sich, jährlich den Anteil der SGB II-Vermittler im gemeinsamen AG-S zu über-
prüfen und ggf. anzupassen. Als ein Entscheidungskriterium dafür kann z.B. der Anteil der 
SGB II-Kunden betrachtet werden, die durchschnittlich durch den AG-S vermittelt wurden. 



POE 6 – Organisationsentwicklung Stand: 02.09.2010 
SGB II - Teilprojekt III: PHB „Überführung in gemeinsame Einrichtungen“ 

 

Seite - 29 - 

1.5.3. Über die Fortführung bzw. Errichtung eines gemeinsamen AG-S nach 

Variante 1 und 2 kann keine Einigung zwischen den Trägern erzielt wer-

den 

Den gemeinsamen Einrichtungen wird alternativ ein niedrigschwelliges Kooperationsangebot 

unterbreitet, wenn keine Einigung über die Errichtung eines gemeinsamen AG-S erzielt wird. 

Mögliche Inhalte der Kooperation: 

 Vereinbarung zum Zugriff auf Stellen, die der jeweils andere Vertragspartner akquiriert 

hat (VerBIS). 

 Vereinbarung von einheitlichen Qualitätsstandards im Vermittlungsprozess und in der 

AG-Betreuung entlang der Vertriebsorientierung 

 Festlegung von gegenseitigen Ansprechpartnern im Vermittlungsprozess 

 regelmäßige, rechtskreisübergreifende Besprechungen der Fach- und Führungskräfte  

z.B. zum Austausch über  

o erfolgreiche Vermittlungsvorschläge auf Stellen, die der jeweils andere Ver-

tragspartner akquiriert hat (VerBIS). 

o schwer zu besetzende Stellen und Möglichkeiten zur Besetzung 

o die Entwicklung in den Unternehmen 

o die Entwicklungen in der Region, z.B. Neuansiedlungen, Betriebsschließun-

gen u.ä. 

o den Umfang der Förderleistungen an Arbeitgeber 

o die Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  

o Kundenreaktionen 

 gegenseitige Hospitationen zur Forcierung der Zusammenarbeit und Verbesserung per-

sönlicher Kontakte und der Kommunikation zwischen den Fachkräften 

 gemeinsame Präsenz im Rahmen der Organisation von Veranstaltungen wie Ausbil-

dungs-Messen, Arbeitgeber-Börsen u.ä. 

 gemeinsame Präsenz im Rahmen der Beteiligung an Veranstaltungen und Arbeitskrei-

sen Dritter, z.B. Kammern, Verbände, Wirtschaftsförderung usw.  

 gemeinsame Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Umsetzung der niedrigschwelligen Kooperation ist – möglichst zeitnah zum Übergang in 

gemeinsame Einrichtungen - in der Trägerversammlung ein Beschluss herbeizuführen und 

eine entsprechende Kooperationsvereinbarung abzuschließen. 

Den AA wird zeitnah eine Mustervereinbarung zur Verfügung gestellt. 

1.6. Arbeitgeber-Träger-Büro 

Die ordnungsgemäße Aufgabenübergabe von der ARGE an die gemeinsame Einrichtung ist 

unter dem Aspekt höchstmöglicher Kontinuität der Leistungserbringung für die Kunden unter 

Berücksichtigung des Aufgaben- und Funktionsüberganges sicher zu stellen. 

In den gemeinsamen Einrichtungen ist darauf hinzuwirken, professionelle Strukturen für die 

Bearbeitung der Leistungen an Arbeitgeber, Selbständige, Träger sowie die Umsetzung der 

Bund- und Länderprogramme zu schaffen. 
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Interne Weisungen, Hinweise zum internen Dienstablauf, Schnittstellenpapiere, ermessens-

lenkende Weisungen sowie das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm müssen vor Ort 

ausgestaltet werden. 

Weisungen zum Produkteinsatz gelten fort.  

Aufzunehmen bzw. zu berücksichtigen sind auch AtG1-Altfälle, deren Bewilligung vor 2007 
erfolgt ist und über das Jahr 2010 hinaus gefördert wird. 

Beim Übergang wird von einer Rechts-/Funktionsnachfolge ausgegangen. 

Prozessuale Betrachtung der AMDL: 

 abgeschlossene Vorgänge 

Im Rahmen des Übergangs übernimmt die gemeinsame Einrichtung sämtliche Maßnahme- 

und Förderunterlagen (z. B. Maßnahmeakten, Förderakten, Einzelbewilligungen) seit Einfüh-

rung des SGB II am 01.01.2005 und bewahrt sie bis zum Ablauf der in der Aktenordnung 

vorgeschriebenen Frist auf. Sie erteilt Auskünfte zu diesen Fällen und nimmt ggf. Nachbear-

beitungen vor. 

 laufende Vorgänge 

Bestehende Verträge, Zusicherungen, Bewilligungen etc. haben mit Überführung in die ge-

meinsame Einrichtung weiterhin Bestand und werden bis zum Ende der Förderdauer im 

Rahmen der Aufgaben- und Funktionsübergabe fortgesetzt. 

 Kommunale Eingliederungsleistungen § 16a SGB II 

Im Rahmen der Rechts- und Funktionsnachfolge gehen diese Vorgänge auf die gemeinsame 

Einrichtung über, auch wenn vorher keine Aufgabenübertragung vom kT auf die ARGE statt-

fand. Zukünftig geht die Aufgabe kraft Gesetz auf die gemeinsame Einrichtung über. Eine 

Aufgabenrückübertragung auf den kT wäre ebenfalls rechtlich möglich § 44b Abs. 4 SGB II n. 

F. Hierüber entscheidet die Trägerversammlung. 

 Zugriffsberechtigung/ Rollenkonzepte für die IT-Fachverfahren 

Befugnisse für Zugriffe auf die IT-Fachverfahren und -Fachdienste (z. B. VerBIS, FINAS/ERP, 

coSachNT, zPDV) werden gemäß den vorhandenen Rollenkonzepten weiterhin verfügbar 

sein. 

1.7. Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 

Das örtliche Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm für das Jahr 2011, das noch in der bis-

herigen Rechtsform der Grundsicherungsstelle aufgestellt wird, ist nach § 44c Abs. 6 SGB II 

n. F. mit der Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung abzustimmen. Die Abstim-

mung sollte möglichst in einer der ersten Trägerversammlungen erfolgen, um die Handlungs-

fähigkeit der gemeinsamen Einrichtung herzustellen. Der Leitfaden für die Erstellung eines 

Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms gibt hierzu entsprechende Hinweise. 

  

                                                

1
 Altersteilzeitgesetz 

http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A01-Allgemein-Info/A016-Infomanagement/Publikation/pdf/Arbeitsmarkt-und-Integrationsprogramm.pdf
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2. Leistung 

2.1. Übergreifend 

Für den Prozess der Leistungsbearbeitung ergeben sich aus der Überführung weitestgehend 

keine Auswirkungen. 

2.2. Anpassung der Bezeichnungen in den IT-Verfahren A2LL 

Leistungsbescheide und sonstige Druckstücke, die ab dem Zeitpunkt des Übergangs in ge-

meinsame Einrichtungen erstellt werden, müssen im Namen und unter Bezeichnung der je-

weils zuständigen gemeinsamen Einrichtung erfolgen. Hieraus ergibt sich ggf. das Erforder-

nis, die Kurz- und Langbezeichnung (ARGE-Grunddaten; A2LL MID209) sowie die Logos im 

Verfahren A2LL anzupassen. Die Änderung der Logos und der Bezeichnungen in den Druck-

vorlagen aus A2LL erfolgt zentral. Die Langbezeichnung darf nicht mehr als 95 Zeichen (inkl. 

Leerzeichen) umfassen, da anderenfalls Probleme mit der Lesbarkeit der Anschrift der ge-

meinsamen Einrichtung in den Druckdokumenten auftreten. Die Kurzbezeichnung wird ver-

wendet für Auswahlfelder in der Software und darf 35 Zeichen nicht überschreiten.  

Mögliche Regelungen zu einer einheitlichen Gestaltung der Logos sowie der Kurz- und 

Langbezeichnung werden durch das BMAS getroffen. Sobald ein Ergebnis vorliegt, werden 

an dieser Stelle die entsprechenden Ergänzungen vorgenommen. 

Ggf. erforderliche Änderungen zu den Öffnungszeiten, Anschriften, Telefonnummern und 

Verkehrsverbindungen in den über A2LL erstellten Druckvorlagen sind dezentral in der A2LL-

Benutzerverwaltung durch den Administrator der ARGE vorzunehmen. 

Die Daten für die BK-Texte werden über die BA-Anwendung Modex dezentral durch die RITS 

gepflegt. Die Modex-Postfächer der BA-Mitarbeiter/innen müssen, soweit sich Änderungen 

ergeben, durch die RITS der künftigen Dienststelle zugeordnet werden. 

Bei der Überleitung von ARGEn in die Organisationsform der gemeinsamen Einrichtung ist 

hinsichtlich der BK-Umgebung relevant, ob die bestehende Dienststellennummer der ARGE 

weiterhin verwendet werden soll. Sofern ARGE-Dienststellen im Zuge der Neuorganisation 

aufgelöst/zusammengeführt und die Beschäftigten einer neuen Dienststelle zugeordnet wer-

den, sind Daten wie Dienststellenname, Öffnungszeiten, Anschriften, Telefonnummern und 

Verkehrsverbindungen - und auch das Logo - für die aufnehmende gemeinsame Einrichtung 

bereits vorhanden, müssen aber ggf. angepasst werden. 

Zur Durchführung des Kontenabrufverfahrens sind die in der Bedarfsträgerliste erfassten An-

gaben zu ändern, soweit sich Änderungen der Trägernummer, der Bezeichnung und der An-

schrift der ARGE ergeben. Es wird auf die HEGA 08/07 - 22 - Teilnahme am Kontenabrufver-

fahren verwiesen. Diese ist im Intranet unter Geldleistungen SGB II > Arbeitshilfen > Konten-

abrufverfahren eingestellt.  

2.3. Betriebsnummern 

Die neu zu bildende gemeinsame Einrichtung übernimmt die Betriebsnummer der bisherigen 

ARGE. Die Meldung zur Sozialversicherung ist daher weiterhin unter der Betriebsnummer 

der überführten ARGE vorzunehmen. Diese Betriebsnummer dient ausschließlich der Durch-

führung des Meldeverfahrens für Leistungen nach dem SGB II. Eine Änderung der Anschrift 

des neu gebildeten Leistungsträgers ist in der Betriebsstättendatei vorzunehmen. Diese Än-

derung ist dem Betriebsnummernservice mitzuteilen. 
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2.4. Schulung BA-IT für Beschäftigte 

Es ist davon auszugehen, dass die im Leistungsbereich der ARGE angesetzten Beschäftig-

ten mit den im Leistungsbereich des SGB II eingesetzten BA-IT-Verfahren vertraut sind. Ein 

zusätzlicher umstellungsbedingter Schulungsaufwand dürfte sich daher nicht ergeben. Dem-

gegenüber sind für die im Leistungsbereich neu angesetzten Beschäftigten die erforderlichen 

Schulungsbedarfe vor Ort durch die Grundsicherungsstelle zu erheben und durchzuführen.  

2.5. Übergang Jahreswechsel 

Für Anträge auf Leistungen nach dem SGB II, über die im Jahr 2010 entschieden wird, ist die 

ARGE zuständig. Bewilligungszeiträume, die ab 02.07.2010 beginnen, enden regelmäßig 

nach dem 31.12.2010. Da der Übergang der ARGE in die gemeinsame Einrichtung keine 

Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit der im Jahr 2010 erlassenen Verwal-

tungsakte hat, besteht kein Anlass für eine Befristung der Bewilligung auf den 31.12.2010. 

Der Regelbewilligungszeitraum darf nicht wegen des Übergangs auf den 31.12.2010 verkürzt 

oder verlängert werden. Auch die Auszahlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensun-

terhalts ist nicht zu begrenzen. Die Bearbeitung von Änderungen im Jahr 2010 erfolgt eben-

falls ohne Berücksichtigung der Umstellung auf gemeinsame Einrichtung.  

Der etablierte Prozess im Hinblick auf den Versand des Beendigungsschreibens und der 

Weiterbewilligungsanträge wird beibehalten. 

2.6. Aktenhaltung und Aktenführung 

Die zukünftigen gemeinsamen Einrichtungen entscheiden eigenverantwortlich und unter Be-

rücksichtigung der Gegebenheiten in der genutzten Liegenschaft, in welcher Form die Ak-

tenhaltung (zentral oder dezentral) organisiert werden soll.  

Hinweis: 

Von Seiten der Sozialgerichte häufen sich die Hinweise, dass die in den Verfahren vorgeleg-

ten Leistungsakten nicht vollständig sind. Insbesondere das Fehlen der im Leistungsverfah-

ren erstellten Bescheide wird häufig kritisiert und führt zu Verzögerungen in den Sozialge-

richtsverfahren.  

Es wird daher angeregt, dass alle über das IT-Verfahren A2LL oder über BK-Text im Leis-

tungsverfahren erstellten Bescheide in die papiergebundene Leistungsakte eingefügt wer-

den.  

2.7. Antragsvordrucke 

Aus der Überführung der ARGE in eine gemeinsame Einrichtung ergeben sich keine Auswir-

kungen auf die Gestaltung der Antragsvordrucke. Hinsichtlich der in den gemeinsamen Ein-

richtungen vorzuhaltenden Antragsvordrucke wird auf den etablierten Erhebungs- und Anfor-

derungsprozess verwiesen (BA-DiS).  

2.8. Anpassung von Druckvorlagen 

Aus der Überführung der ARGE in gemeinsamen Einrichtungen ergeben sich keine besonde-

ren Erfordernisse, zentrale Druckvorlagen in A2LL und BK-Text inhaltlich in einem gesonder-

ten Maß anzupassen. Sind dezentrale Vorlagen (insb. hinsichtlich der verwendeten Bezeich-

nungen) anzugleichen, ist dies vor Ort eigenverantwortlich vorzunehmen.  

Die Rechtsbehelfsbelehrung bei Bescheiden der ARGEn, deren Widerspruchsfrist über den 

31.12.2010 hinaus verläuft, muss nicht angepasst werden.  
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2.9. Spezialfunktionen 

Für den Bereich SGG 

Die örtlich zuständigen SG, LSG und das BSG (soweit anhängige BSG-Verfahren betroffen 

sind) sind rechtzeitig schriftlich über die Rechtsnachfolge, Namensänderung und ggf. Stand-

ortänderung zu informieren. 

Da die Rechtsbehelfsbelehrung wie oben dargestellt nicht angepasst wird, ist dafür Sorge zu 

tragen, dass in diesen Fällen die Widersprüche nicht wegen Fristverstoßes als unzulässig 

verworfen werden. In diesen Fällen gilt die Jahresfrist nach § 66 Abs. 2 SGG. 

Für den Bereich OWi 

Die örtlich zuständigen Hauptzollämter, Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften sind recht-

zeitig schriftlich über die Rechtsnachfolge zu informieren. 

2.10. Anspruchsübergänge nach § 33 SGB II (insbesondere Unterhalt) 
und Anspruchsübergänge nach §§ 115 SGB X 

Die örtlich zuständigen Gerichte sind in anhängigen Klage-/Antragsverfahren rechtzeitig 

schriftlich über die Rechtsnachfolge (Parteiwechsel), Namensänderung und ggf. Standortän-

derung zu informieren. 

Die (Unterhalts-)Verpflichteten bzw. deren Verfahrensbevollmächtigte sind in allen noch nicht 

abgeschlossenen Fällen rechtzeitig über die Rechtsnachfolge zu informieren. Dies kann be-

reits vor dem 01.01.2011 durch die bisherige ARGE erfolgen, wenn bis dahin die erforderli-

chen Daten (Kontonummern etc.) vorliegen (z.B. im Rahmen der Versendung einer neuen 

Zahlungsaufforderung). 

Mit der Rechtswahrungsanzeige (RWA) wird der (Unterhalts-)Schuldner in Verzug gesetzt. 

Eine erneute RWA durch die gemeinsame Einrichtung ist damit nicht erforderlich. Da es wei-

terhin bei einem Übergang auf BA/Kommune verbleibt, muss der (Unterhalts-)Schuldner 

auch nicht erneut über den Forderungsübergang informiert werden (Übergangsanzeige). 

Die Anpassung der dezentralen Dokumentenvorlagen wird eigenverantwortlich durch die lo-

kalen Organisationseinheiten (insbesondere bei der Verwendung von ULLA ist die Änderung 

der Behördenbezeichnung erforderlich) organisiert. 

In Fällen, in denen bereits der Forderungseinzug tätig ist, übernimmt diese Information der 

Forderungseinzug. 

Titelumschreibung 

Für Fälle, in denen die übergegangenen Ansprüche bereits tituliert sind, gilt folgendes: 

Eine Titelumschreibung auf die gemeinsame Einrichtung ist nach § 727 ZPO erforderlich, 

wenn der bisherige Titel auf die ARGE lautet, die Forderung noch nicht erfüllt ist und die 

Zwangsvollstreckung (weiter-)betrieben werden soll. Die Rechtsnachfolge ist dem Gericht of-

fenkundig wegen der Bestimmung in § 76 SGB II n. F. Der Nachweis der Rechtsnachfolge 

muss nicht gesondert geführt werden. Keine Voraussetzung der Titelumschreibung ist das 

nochmalige Versenden einer Rechtswahrungs- oder Übergangsanzeige. Da bisher die AR-

GEn die vollstreckbaren Titel an den Forderungseinzug übersenden, damit dieser die Bei-

treibung fortsetzt, veranlasst daher der Forderungseinzug in diesen Fällen die Titelumschrei-

bung. In Fällen, in denen die ARGE den Titel noch nicht an den Forderungseinzug übersandt 

hat bzw. die DL Forderungseinzug nicht eingekauft wurde, veranlasst die gemeinsame Ein-
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richtung die Titelumschreibung. Die Titelumschreibung kann erst nach dem 01.01.2011 für 

alle zu diesem Zeitpunkt noch offenen Forderungen erfolgen. 

In den Fällen, in denen die DL Forderungseinzug von der ARGE eingekauft und nur der Titel 

noch nicht übersandt wurde, übernimmt der Forderungseinzug die Titelumschreibung, sobald 

ihm der Titel übersandt worden ist. Sofern der Forderungseinzug die Einziehung auch nach 

Überführung in die gemeinsame Einrichtung fortführt, erfolgt (zumindest für die Altfälle) eine 

Titelumschreibung durch diesen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die gemeinsamen 

Einrichtungen eine neue Generalvollmacht abgeben (HE/GA 07/2008, lfd. Nr. 28). 

Sollte die gemeinsame Einrichtung nicht die DL Forderungseinzug eingekauft haben, so hat 

sie in eigener Zuständigkeit die Titelumschreibung zu veranlassen. Die Umschreibung der 

ARGE-Titel auf die gemeinsamen Einrichtungen sollte anlassbezogen erfolgen. Nicht in je-

dem Fall erfolgt eine Zwangsvollstreckung. Voraussetzung hierfür ist, dass es keine Um-

schreibungsfristen gibt.  

Eine Titelumschreibung ist nicht erforderlich, wenn der bisherige Titel auf BA/kommunaler 

Träger lautet, da die BA und kommunalen Träger weiterhin Forderungsinhaber bleiben. Gem. 

§ 33 SGB II gehen die Ansprüche auf die Träger der Grundsicherung für Arbeit (BA und 

kommunaler Träger) und nicht auf die ARGE/gE über. Daher wird die gemeinsame Einrich-

tung auch nicht Rechtsnachfolger der kommunalen Forderungen aus § 33 SGB II, 

115 SGB X. 

2.11. Regress § 116 SGB X 

Auch hier ist eine Titelumschreibung nach § 727 ZPO auf die gemeinsame Einrichtung erfor-

derlich, wenn der Titel auf die ARGE lautet und die Forderung noch nicht erfüllt ist. Die Titel-

umschreibung übernimmt der Forderungseinzug in den Fällen, in dem ihm die Titel vorliegen 

und die Zwangsvollstreckung (weiter-)betrieben werden soll. Soweit die ARGE die Dienstleis-

tung Regress nicht eingekauft hat, muss die gemeinsame Einrichtung die Titelumschreibung 

eigenverantwortlich veranlassen. Verpflichtete (Schädiger, Versicherung, Verfahrensbevoll-

mächtigte) sind rechtzeitig über die Rechtsnachfolge zu informieren. Dies übernimmt die RD 

in Fällen, in denen die DL eingekauft wurde/wird. In allen anderen Fällen übernimmt dies die 

ARGE/gemeinsame Einrichtung. Die Information kann bereits vor dem 01.01.2011 erfolgen.  

2.12. Datenabgleich 

Es besteht kein besonderer Handlungsbedarf seitens der Träger. Erforderliche Änderungen 

(z. B. Namensänderungen in den Reports) werden vom zuständigen Fachbereich in der 

Zentrale veranlasst.  

2.13. Rechtsbehelfsstellen 

Abweichend von § 85 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 SGG ist die gemeinsame Einrichtung befugt, Wider-

spruchsbescheide zu erlassen (§ 44b Abs. 1 S. 3 SGB II).  
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3. Finanzen 

Die Finanzierung der gemeinsamen Einrichtungen ab dem 01.01.2011 ist gesetzlich in § 46 

Abs. 3 SGB II n. F. geregelt. Der Bundesanteil beträgt 87,4 %, daraus folgt, dass der KFA auf 

12,6 % festgelegt ist. 

Abrechnungsgrundsätze für kommunale Ressourcen sind nicht Bestandteil dieses Prozess-

handbuches. 

Die Verantwortung der BA bleibt auch für die neue Organisationsform gemeinsame Einrich-

tung bestehen (s.a. § 44b Abs. 3 SGB II n. F.). 

3.1. Forderungseinzug 

Laufende Verfahren: 

Alle laufenden Verfahren i.R. des Forderungseinzuges und alle sich aus diesen Verfahren 

ergebenden Rückforderungen/Erstattungen gehen kraft Gesetzes auf die gemeinsame Ein-

richtung über (§ 76 Abs. 3 SGB II n. F.); dies gilt auch für kommunale Forderungen. Be-

standskräftige Entscheidungen sind nicht zu widerrufen. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 

Verrechnungsmaßnahmen, Widerspruchsverfahren usw. sind von der gemeinsamen Einrich-

tung weiterzuführen. Die Schuldner müssen über den Rechtsübergang informiert werden.  

Die Umschreibung der ARGE-Titel auf die gemeinsame Einrichtung sollte anlassbezogen er-

folgen. Nicht in jedem Fall erfolgt eine Zwangsvollstreckung. Voraussetzung hierfür ist, dass 

es keine Umschreibungsfristen gibt. Sofern der Forderungseinzug die Einziehung auch nach 

Überführung in die gemeinsame Einrichtung fortführt, erfolgt (zumindest für die Altfälle) eine 

Titelumschreibung durch diesen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die gemeinsamen 

Einrichtungen eine neue Generalvollmacht abgeben (HE/GA 07/2008, lfd. Nr. 28). 

Die Beschreibung der Einzelprozesse zur Abwicklung der Forderungsübergänge erfolgt 

durch den Forderungseinzug. 

Es ist über Jahre hinweg mit unterschiedlichen Folgearbeiten zu rechnen (z.B. eingehende 

Zahlungen, Schriftverkehr). 

Sonderfall Zahlungsrücklauf bei Übergang von zkT in gemeinsame Einrichtungen: 

Der Zahlungsrücklauf wird bei der auszahlenden Stelle, also dem zkT, auflaufen. Da nun-

mehr Ermittlungen zur Ursache des Zahlungsrücklaufes anzustellen sind, für die die gemein-

same Einrichtung zuständig ist, ist der zkT aufzufordern, die gemeinsame Einrichtung hierü-

ber zu informieren. Die weitere Bearbeitung ist durch die gemeinsame Einrichtung zu über-

nehmen, da nur die gemeinsame Einrichtung an den Leistungsempfänger herantreten und 

den Leistungsempfänger zur Auskunft über die Ursache des Zahlungsrücklaufs auffordern 

kann (z. B. neues Konto).  

3.2. Dienstleistungsangebot der BA 

Die BA wird weiterhin in verschiedenen Bereichen, die im Allgemeinen dem bisherigen 

Dienstleistungskatalog entsprechen, für die gemeinsame Einrichtung tätig werden (§ 44b 

Abs. 5 SGB II n. F.). Grundsätzlich ist geplant, das Dienstleistungsangebot der BA im bishe-

rigen Umfang weiter zu führen. Gleichwohl werden Änderungen aufgrund gesetzlicher bzw. 

verfahrenstechnisch zwingend notwendiger Vorgaben eingearbeitet. Die angebotenen Aktivi-

täten werden in Dienstleistungsbeschreibungen festgelegt. Es ist geplant, die operativen 

Dienstleistungen (Abrechnung derzeit über Kapitel 7005) weiterhin über Kostensätze abzu-

rechnen. 
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3.3. Abrechnung Verwaltungskosten Vorjahr 

Nachzahlungen infolge der Abrechnung der Verwaltungskosten des Vorjahres gehen zu Las-

ten der dem Rechtsnachfolger zugewiesenen Mittel für Verwaltungskosten, da die Spitzab-

rechnung des Monats Dezember durch die Bundesagentur für Arbeit nicht vor Ende Januar 

des Folgejahres erfolgen kann. 

3.4. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Verwaltungskosten 

Zukünftig überträgt gem. § 44f SGB II die BA der gemeinsamen Einrichtung die Bewirtschaf-

tung von Haushaltsmitteln des Bundes. Für die Übertragung und Bewirtschaftung gelten die 

haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes. Die Mittelverteilung erfolgt entsprechend § 

46 Abs. 1 und 2 SGB II n. F. 

3.5. Infrastrukturelle Güter und Dienstleistungen 

Es greift die Rechtsnachfolge des § 76 Abs. 3 SGB II.  

3.6. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Eingliederungsleistun-
gen 

Gem. § 76 Abs. 3 SGB II tritt die gemeinsame Einrichtung in die Rechte und Pflichten der 

ARGE ein (Universalrechtsnachfolge). Damit gehen Zahlungsverpflichtungen aus von der 

ARGE bewilligten Leistungen auf die gemeinsame Einrichtung über. 

Im Sinne des friktionsfreien Übergangs von der Organisationsform der ARGE in die einer 

gemeinsamen Einrichtung muss die ARGE die gemeinsame Einrichtung rechtzeitig über Art 

und Umfang der übergehenden Zahlungsverpflichtungen aus Eingliederungsleistungen in-

formieren. Die gemeinsame Einrichtung muss bei der Beplanung der Mittel für Eingliede-

rungsleistungen die durch ARGE ausgelösten Vorbindungen berücksichtigen.  

Die Arbeitgeber und Träger sind rechtzeitig über die geänderte Organisationsform zu unter-

richten. 

Zukünftig überträgt gem. § 44f SGB II die BA der gemeinsamen Einrichtung die Bewirtschaf-

tung von Haushaltsmitteln des Bundes. Für die Übertragung und Bewirtschaftung gelten die 

haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes. Die Mittelverteilung erfolgt entsprechend § 

46 Abs. 1 und 2 SGB II n. F. 

Auf Beschluss der Trägerversammlung kann diese Befugnis auf die BA zurück übertragen 

werden.  

3.7. Arbeitsmarkt-Dienstleistungen 

Die Vertragspartner sind durch die ARGE in geeigneter Weise und im Vorfeld zu informieren. 

3.8. Beauftragter für den Haushalt (BfdH) 

Die Funktion des BfdH in den gemeinsamen Einrichtungen ist im Rahmen des 

§ 44f SGB II n.F. gesetzlich normiert. Die Bestellung erfolgt durch den/die Geschäftsführer/in 

der gemeinsamen Einrichtung; es wäre wünschenswert, wenn Einvernehmen über die Per-

son des BfdH mit der BA hergestellt werden kann. Die BA hat als Träger der Grundsicherung 

nach wie vor die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Leistungserbringung 

der ihr übertragenen Aufgaben. 
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Die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Leistungserbringung verbleibt bei 

der BA. Das für den SGB III-Bereich  entsprechend der BHO vorgesehene Eskalationssze-

nario bei Unstimmigkeiten zwischen dem/der Geschäftsführer/in der gemeinsamen Einrich-

tung und dem bestellten BfdH gilt analog. 

3.9. Planung der Mittel für Eingliederungsleistungen und Verwaltungs-
kosten 2011 

Die Planung des Gesamthaushalts 2011 erfolgt wie bisher nach Ausgaben für die Mittel aus 

Eingliederungsleistungen getrennt von der Planung des Verwaltungsbudgets. Im Bereich des 

Verwaltungsbudgets erfolgt die Planung unter Nutzung des Finanzmonitoring-Verfahrens. Im 

Bereich der Eingliederungsleistungen wird die Nutzung der zentral zur Verfügung gestellten 

Kalkulations- und Bewirtschaftungshilfe empfohlen.  

Die Bedarfe der Folgeorganisation an Haushaltsmittel sind in die Planung einzubeziehen.  

3.10. Abwicklung einer ARGE-GmbH 

Folgende Aspekte sind im Fall des Übergangs einer ARGE-GmbH in eine gemeinsame Ein-

richtung aus finanztechnischer Sicht zu beachten: 

 Kündigung des GmbH-Vertrages:  

- Es gibt bundesweit eine Vielzahl unterschiedlicher GmbH-Verträge. Die  Prüfung der 

Kündigungsfristen muss daher einzelfallbezogen erfolgen. 

- Prüfung von möglichen Schadensersatzansprüchen aus z.B. nicht fristgemäßer Kün-

digung des GmbH-Vertrages  

- Rückführung der von der BA als Gesellschafter geleisteten Einlage. Einzelfallprüfung, 
aus welcher Ressource die Einlage geleistet wurde. 

 Kündigung des Geschäftsführervertrages 

- Prüfung, ob und wenn ja welche finanziellen Forderungen aus dem Geschäftsführer-

Vertrag auflaufen können. 

 Abwicklung der GmbH 

- Prüfung noch offener privatrechtlicher Forderungen gegen die GmbH mit Kostenauf-

teilung zwischen den (ehemaligen) Gesellschaftern. 

- Prüfung weiterer Kosten und Gebühren, die im Rahmen der Auflösung der GmbH 

entstehen mit Kostenaufteilung zwischen den (ehemaligen) Gesellschaftern.  
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4. Infrastruktur 

Oberste Priorität in der Infrastruktur hat die Sicherstellung des Dienstbetriebes (Betriebssi-

cherheit). 

Es wird eine frühzeitige Abstimmung beider Träger in allen infrastrukturellen Angelegenheiten 

empfohlen. 

4.1. Immobilienmanagement 

4.1.1. Grundsätze der Aufgabenwahrnehmung in der künftigen gemein-
samen Einrichtung  

Organe der gemeinsamen Einrichtung sind der/die Geschäftsführer/in (GF) und die Träger-

versammlung (vgl. §§ 44c, 44d SGB II Neufassung). 

Der/die Geschäftsführer/in vertritt die gemeinsame Einrichtung gerichtlich und außergericht-

lich und führt, soweit nicht eine Zuständigkeit der Trägerversammlung gegeben ist, die lau-

fenden Geschäfte der gemeinsamen Einrichtung. Er/Sie setzt die Beschlüsse der Trägerver-

sammlung um. 

Die Trägerversammlung ist (u.a.) für Entscheidungen in organisatorischen Angelegenheiten 

zuständig (vgl. § 44c  Abs. 2 SGB II) 

Solche Angelegenheiten sind -im gegenständlichen Anwendungsbereich- insbesondere eine 

Standortänderung und die Arbeitsplatzgestaltung (vgl. § 44c Abs. 2 Nrn. 3 und 6 SGB II). 

Im Hinblick auf diese Zuständigkeiten und namentlich die hieraus erwachsenden Verantwort-

lichkeiten sind die Interessen der BA als Träger der Grundsicherung durch ihre Mitglieder in 

der Trägerversammlung wahrzunehmen. Die einschlägigen Entscheidungen durch die Trä-

gerversammlung sowie das Ergebnis sind zu dokumentieren.  

Grundsätzlich sind folgende Hinweise im Immobilienmanagement zu berücksichtigen: 

 Die Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstbetriebes hat oberste Priorität. Vor die-

sem Hintergrund sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Standortveränderungen abge-

sehen werden. Ebenso sollte es in der Umstellungsphase Ziel sein, von Umbauten oder 

sonstigen kostenverursachenden Maßnahmen Abstand zu nehmen. 

 Leerstand im Eigentum ist zu vermeiden, Vermietungen für Zwecke des SGB II in Eigen-

tumsobjekten sind daher grundsätzlich aufrechtzuerhalten. 

 Der Abschluss oder die Verlängerung von Mietverträgen der ARGEn mit einer Laufzeit 

über den 31.12.2010 hinaus können nur in Einzelfällen bei unabweisbarer Notwendigkeit 

und nur unter der Voraussetzung, dass sich der kommunale Partner bereit erklärt, die 

Immobilie entsprechend seinem Anteil über den 31.12.2010 hinaus zu nutzen, erfolgen. 

Dies gilt entsprechend auch für den Übergangszeitraum bis zur endgültigen Klärung der 

künftigen Organisationsform (gE oder zkT). 

 In allen bisherigen Unterbringungsarten ist in der Übergangsphase die Erfassung der 

SGB II-Nutzungen weiterhin im bisherigen Umfang vorzunehmen.  

Künftig wird das SGB II-Portfolio nur noch in dem Maße erfasst und dargestellt, in dem es 

Auswirkungen auf das SGB III-Portfolio hat oder, etwa zu Abrechnungszwecken, im Rahmen 

einer Dienstleistung von der BA/der GBI betreut wird. 
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4.1.2. Handlungsbedarfe bei bestehenden Mietverträgen  

Mit Inkrafttreten der Neuregelung des SGB II (01.01.2011) tritt die gemeinsame Einrichtung 

unmittelbar an die Stelle der ARGE (vgl. § 76 Abs. 3 SGB II). Es findet also ein Rechtsüber-

gang/ eine Rechtsnachfolge von Gesetzes wegen statt.  

Die zum jetzigen Zeitpunkt bestehenden Unterbringungen sollen bis 31.12.2010 wie folgt 

konzeptioniert werden: 

Sämtliche (allein und anteilig gemeinschaftlich genutzten) Flächen, die der Nutzung für Zwe-

cke des SGB II unterliegen, sind Gegenstand eines separaten Mietvertrages.  

Im BA-eigenen Portfolio vermietet die BA weiterhin vollumfänglich die „SGB II-Flächen“ an 

die ARGE/gE. Die jeweiligen trägerschaftlichen Anteile innerhalb der ARGE/gE sind für den 

Mietgegenstand ohne Belang. 

Im BA-angemieteten Portfolio ist der Vermieter ein Dritter. Es ist zu unterscheiden: 

 Regelfall: Vorrangig ist diese bisherige SGB III-Anmietung zu beenden, die Gesamtan-

mietung (bestehender SGB III-Hauptmietvertrag) ist in zwei nach Rechtskreisen getrenn-

te Anmietungen zu überführen. Demnach ist in Fällen der „Mischnutzung“ die bisher für 

Zwecke des SGB II genutzte Fläche (bestehender Untermietvertrag) von der ARGE 

selbst direkt bei dem Dritten (Vermieter) anzumieten. Der SGB III-(Haupt-) Mietvertrag 

verringert sich entsprechend. 

Wird die angemietete Liegenschaft ohnehin bereits vollumfänglich für Zwecke des SGB II 

genutzt, ist der existierende Vertrag insgesamt auf die ARGE umzustellen/von dieser zu 

übernehmen. 

Die vorgesehene Trennung der Rechtskreise bezweckt eine sachgerechte Risikoadres-

sierung und dient der Haushaltsklarheit.  

 Ausnahme: Nur in Fällen, in denen eine Trennung der Rechtskreise aus tatsächlichen 

Gründen (aufgrund vorhandener Gebäudestrukturen, wenn z.B. eine rechtskreisbezoge-

ne weitestgehend zusammenhängende Unterbringung ausscheidet) nicht in Betracht 

kommt, kann vom Abschluss getrennter Mietverträge abgesehen werden. Alleine der 

Umstand, dass Flächen (z.B. Kantine, Eingangsbereiche) gemeinsam genutzt werden, 

steht einer Trennung nicht entgegen. 

Der bisherige Hauptmietvertrag ist dann in eine rechtskreisbezogene gesamtschuldneri-

sche Anmietung zu überführen, der Untermietvertrag entfällt. Das Innenverhältnis der 

Gesamtschuldner (BA SGB III/ ARGE SGB II) ist in einer umfassenden Gesamtschuld-

nervereinbarung zu regeln, die insbesondere auch die rechtskreisbezogenen Anteile 

ausweisen muss und daher künftig Abrechnungsgrundlage ist. 

 Für beide Fallgestaltungen (Trennung/Gesamtschuld) gilt: 

 Nebenkosten: Bis zum Zeitpunkt der Umstellung sind sie entsprechend der 

bisherigen Vertragsgestaltung zu erfassen und umzulegen. Zuständig hierfür 

ist der DL, der i.R. der Erbringung dieser Leistung für den maßgeblichen Ab-

rechnungszeitraum beauftragt war. Ab dem Zeitpunkt der Umstellung erfolgen 

Abrechnungen grds. in der Zuständigkeit des jeweiligen Rechtskreises.  

 Vertragsschluss: Abschluss und Unterzeichnung des Vertrages erfolgen im 

Rechtskreis SGB III durch die BA, vertreten durch die GBI, für den Rechts-

kreis SGB II durch die ARGE, vertreten durch ihren Geschäftsführer.  
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Sollte im Einzelfall eine Trennung nach Rechtskreisen SGB II und SGB III bis 31.12.2010 

nicht möglich sein, gilt dies ab 01.01.2011 entsprechend für die gE.  

4.2. Dienstleistungen 

Die BA wird den gemeinsamen Einrichtungen Dienstleistungspakete jeweils im Inventarma-

nagement und im Immobilienmanagement aktiv anbieten. 

Die Nutzung von infrastrukturellen BA-Rahmenverträgen ist zwingend mit dem Dienstleis-

tungspaket im Inventarmanagement verbunden. Diese wird den gemeinsamen Einrichtungen 

ausschließlich im Rahmen eines operativen Inventarmanagements über die IS Infrastruktur 

angeboten. Gleiches gilt für die Erfassung bzw. Verwaltung des Inventars im IT-

Bestandssystem der BA. 

Ebenso ist die Nutzung von infrastrukturellen BA-Rahmenverträgen ist zwingend mit dem 

Dienstleistungspaket im Gebäudemanagement verbunden. Dieses kann wiederum für die 

gemeinsamen Einrichtungen nur in Verbindung mit Dienstleistungen der/s BA-Gebäude-, 

Bau- u. Immobilienmanagement GmbH (GBI) /DL der BA erbracht werden. Diese sind 

Dienstleistungen im Miet-, Flächen- u. Baumanagement sowie im Technischen Gebäudema-

nagement. 

Das Dienstleistungspaket Inventarmanagement kann ausschließlich für die gesamte ge-

meinsame Einrichtung in Anspruch genommen werden. Bezüglich des Dienstleistungspake-

tes Gebäudemanagement ist eine Beauftragung für Teile des Immobilienportfolios der ge-

meinsamen Einrichtung grundsätzlich möglich, sofern eine Dienstleistungserbringung wirt-

schaftlich möglich ist. Dieses ist beispielsweise zu verneinen, wenn ausschließlich kleine 

Auslagerungen betreut werden sollen. 

Werden Dienstleistungen der Infrastruktur im HHJ 2010 in Anspruch genommen, hat die BA 

die im Rahmen des Dienstleistungsangebotes anfallenden Aufgaben (Bestellungen, ggf. die 

Bearbeitung von Vertragsstörungen, Rechnungsbearbeitung, Rechnungsanweisung etc.) mit 

Fälligkeit innerhalb des entsprechenden Beauftragungszeitraumes zu bearbeiten, soweit ihr 

die Aufgabenerledigung in deren Durchführung auch tatsächlich möglich ist bzw. durch die 

gemeinsamen Einrichtungen ermöglicht wird. Nur Rechnungen, die noch im Beauftragungs-

zeitraum zugehen, aber erst hiernach fällig werden, sind noch abschließend zu bearbeiten, 

soweit es sich um Standardrechnungen handelt. 

Nehmen gemeinsame Einrichtungen die aktiv angebotenen Dienstleistungspakete zum 

01.01.2011 nicht oder nicht mehr in Anspruch, hat der IS Infrastruktur an einer ordnungsge-

mäßen Übergabe mitzuwirken. Es wird empfohlen, die grundsätzliche Entscheidung vor Ort 

möglichst zeitnah zu treffen. Bereits auf Basis der Grundsatzentscheidung können den zu-

künftigen gemeinsamen Einrichtungen z.B. Kopien der Mietverträge, Inventarlisten und War-

tungsverträge zur Verfügung gestellt werden. Über die abschließende Übergabe ist ein voll-

ständiges Protokoll mit allen relevanten Sachverhalten und notwendigen Unterlagen zu er-

stellen. Die infrastrukturellen Aufgaben im Inventar- u. Immobilienmanagement werden bei 

Nichtinanspruchnahme der o.g. Dienstleistungspakete ab dem 01.01.2011 ganzheitlich von 

der gemeinsamen Einrichtung wahrgenommen und verantwortet. 
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Ohne Einkauf der Dienstleistungspakete können - bis auf Aktivitäten im Rahmen von 

Vermieterleistungen –  von den IS Infrastruktur keine Leistungen für die gemeinsame Einrich-

tung erbracht werden. 

4.3. Inventarmanagement 

4.3.1. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Maschinen und Geräte 

Der Bestand des in der ARGE eingesetzten Inventars ist zu erheben. Hierzu ist ein Abgleich 

der Daten in Cobra.im mit dem tatsächlich vorhandenen Bestand über eine Inventur vorzu-

nehmen.  

Der Stichtag für eine Inventur im IS Infrastruktur ist grds. der „Tag vor Übergabe“ des Inven-

tars. Das Ergebnis ist in einem Übergabeprotokoll zu dokumentieren und von beiden Trägern 

einvernehmlich zu unterzeichnen. 

Die sachgemäße Dokumentation im IS Infrastruktur ist ausreichend. Ein Bericht an die Zent-

rale ist nicht notwendig, da die Inventur im Rahmen der allgemeinen Aufgabenerledigung des 

IS Infrastruktur erfolgt.  

Die persönliche Arbeitsplatzausstattung mit Geschäftsbedarf verbleibt grundsätzlich beim je-

weiligen Mitarbeiter. 

4.3.2. Kopierer 

Die derzeitigen Rahmenverträge für Schwarz/Weiß-Kopiergeräte gelten noch bis 30.09.2010. 

Sie werden durch neue Rahmenverträge abgelöst, deren Laufzeit jeweils bereits im Rahmen 

eines „Rollout für Kopierer“ ab Anfang September 2010 beginnt. Für Kopierer gibt es keine 

gesonderten Wartungsverträge, da hier bereits in der Miete ein Anteil für Wartung enthalten 

ist.  

Mit dem neuen Rahmenvertrag über die Miete von Schwarz/Weiß-Kopiergeräten wird den 

ARGEn bei Inanspruchnahme der Dienstleistung 7a die Ausstattung mit Kopiergeräten über 

die IS Infrastruktur angeboten. Hierzu sind die Regelungen der HEGA 05/10-11 zu beachten. 

Sofern eine ARGE dieses Angebot nicht nutzt, ist für die IS Infrastruktur und den Zentralein-

kauf im BA-SH nichts mehr zu veranlassen. Die Ausstattung der ARGE mit Kopiergeräten 

wäre dann durch die ARGE selbst bzw. den kommunalen Träger sicherzustellen.  

4.3.3. Eigentumsfrage  

Auch hier greift die Rechtsnachfolge § 76 Abs. 3 SGB II. Die Vertragspartner sind durch die 

ARGE in geeigneter Weise und im Vorfeld zu informieren.  

Bei einer Nichtinanspruchnahme der DL 7a ab 01.01.2011 sind die durch die IS Infrastruktur 

aus Kap. 7005 beschafften Lagerbestände an Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial sowie 

Inventar an die gemeinsame Einrichtung zu übergeben. 

  



POE 6 – Organisationsentwicklung Stand: 02.09.2010 
SGB II - Teilprojekt III: PHB „Überführung in gemeinsame Einrichtungen“ 

 

Seite - 42 - 

5. Informationstechnik 

Mit der Überleitung einer ARGE in die Organisationsform der gemeinsamen Einrichtung blei-

ben alle Funktionen für die Bearbeitung und Auszahlung der Grundsicherung unverändert.  

5.1. Anpassung der Dokumentenvorlagen 

Mit dem Organisationswechsel zu einer gemeinsamen Einrichtung sind die Kopf und Fußzei-

len der Schriftstücke, die in den BA-IT-Verfahren geführt werden, ggfs. anzupassen (Na-

mens- und Logoänderungen etc.).  

5.1.1. Zentrale Dokumentenvorlagen  

Soweit diese Schriftstücke aus zentralen Dokumentenvorlagen erzeugt werden, werden die-

se Dokumentenvorlagen zentral angepasst.  

5.1.2. Dezentrale Dokumentenvorlagen  

Die Anpassung der dezentralen Dokumentenvorlagen wird eigenverantwortlich durch die lo-

kalen Organisationseinheiten organisiert. 

Alle eine Liegenschaft betreffenden Daten (Benutzer- und Dienststellendaten) werden durch 

den jeweiligen RITS erfasst bzw. angepasst. 

5.1.3. Personalisierung  

Jede/r einzelne Mitarbeiter/in muss seine Personalisierung in Word und seine Organisations-

daten in VerBIS/ATV überprüfen und ggf. anpassen. Die Personalisierung ist eine für den 

Schriftverkehr entwickelte Funktion zur Integration der Absenderinformationen in Schreiben. 

Für die Arbeit mit MS Word – direkt oder aus einem Fachverfahren heraus – ist die vorherige 

Personalisierung erforderlich. Die Personalisierung aller Anschreiben der Dienststellen er-

folgt profilbezogen durch den jeweiligen Benutzer/in.  

Eine ausführliche Benutzeranleitung erhalten Sie durch Betätigen der Taste [F1] im Persona-

lisierungsdialog oder unter T:\bk\Hilfe\Personalisierung.chm . 

5.2. Berechtigtenverwaltung 

Die lokalen Organisationseinheiten organisieren mit der bestehenden 

Berechtigtenverwaltung eigenverantwortlich die Aufnahme neuer Mitarbeiter/innen für die Zu-

teilung der Zugriffsberechtigung auf die IT-Systeme sowie die IT-Verfahren und Ablagen. 

5.3. Hardwareausstattung 

5.3.1. Mehrbedarf an Arbeitsplätzen 

Mehrbedarfe an Arbeitsplätzen zum 01.01.2011 sind bis zum 01.09.2010 von dem/der Ge-

schäftsführer/in Interner Service beim jeweils zuständigen Regionalen IT-Service (RITS) an-

zumelden. 

Die IT benötigt diese Vorlaufzeiten. Bei zeitlich späteren Meldungen kann keine Ausstattung 
zum 02.01.2011 zugesichert werden; d.h. in Abhängigkeit vom Eingang der Meldungen er-
folgt die Arbeitsplatzausstattung. 

5.3.2. Umzüge in neue Liegenschaften 

Umzüge von Arbeitsplätzen zum 01.01.2011 sind bis zum 01.09.2010 von dem/der Ge-

schäftsführer/in Interner Service beim jeweils zuständigen Regionalen IT-Service (RITS) an-

zumelden. 

file://n2042237/AnwProg/bk/Hilfe/Personalisierung.chm
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Die IT benötigt diese Vorlaufzeiten. Bei zeitlich späteren Meldungen kann keine Ausstattung 
zum 02.01.2011 zugesichert werden; d.h. in Abhängigkeit vom Eingang der Meldungen er-
folgt die Arbeitsplatzausstattung. 

5.3.3. Neuausstattungen von Liegenschaften 

Neuausstattungen von Liegenschaften zum 01.01.2011 sind bis zum 01.09.2010 von 

dem/der Geschäftsführer/in Interner Service beim jeweils zuständigen Regionalen IT-Service 

(RITS) anzumelden. 

Die IT benötigt diese Vorlaufzeiten. Bei zeitlich späteren Meldungen kann keine Ausstattung 
zum 02.01.2011 zugesichert werden; d.h. in Abhängigkeit vom Eingang der Meldungen er-
folgt die Arbeitsplatzausstattung. 

5.4. IT-Sicherheitsverantwortlicher 

Es wird empfohlen, in den gemeinsamen Einrichtungen Mitarbeiter/innen als IT-
Sicherheitsverantwortliche zu benennen. Auf die Regelung der HEGA - HEGA 12/2008 - 32 - 
Umsetzung der ganzheitlichen IT-Sicherheitsorganisation und Qualifizierung zur IT-Sicherheit 
in der BA wird verwiesen 

  

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-20-Interner-Service/HEGA/Dokument/HEGA-12-2008-VA-IT-Sicherheit.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-20-Interner-Service/HEGA/Dokument/HEGA-12-2008-VA-IT-Sicherheit.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-20-Interner-Service/HEGA/Dokument/HEGA-12-2008-VA-IT-Sicherheit.html
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6. Datenschutz 

Aufgrund des § 4 f BDSG sowie § 50 SGB II n. F. sollte ein Beauftragter für den Datenschutz 

im Sinne des Gesetzes für jede gemeinsame Einrichtung bestellt werden.  

Auf die Regelungen der HEGA 10/07- 06 - Datenschutz in der Bundesagentur für Arbeit; Or-

ganisation des Datenschutzes, Aktualisierung und Zusammenfassung der Weisungen wird 

entsprechend verwiesen. 

  

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-08-Ordnung-und-Recht/HEGA/Dokument/HEGA-10-2007-VA-Datenschutz-in-der-BA,view=nav.html
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7. Personal 

Leitprinzip der Umstellung zur Jobcenter - Organisation in gemeinsame Einrichtungen ist die 

Sicherstellung der Betriebsfähigkeit. Alle sich aus den erforderlichen Strukturmaßnahmen 

ergebenden Personalmaßnahmen folgen dieser Linie. 

Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben wird den gemeinsamen Einrichtungen das nötige Per-

sonal durch Zuweisung zur Verfügung gestellt. 

7.1. Zuweisungen 

Allen Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der BA, die bis 

zum 31.12.2010 SGB II - Aufgaben in einer ARGE wahrgenommen haben, werden mit Wir-

kung zum 01.01.2011 Tätigkeiten bei der gemeinsamen Einrichtung, die die Aufgaben weiter-

führt, zugewiesen (§ 44g Abs. 1 SGB II n. F).  

Wenn am 31.03.2010 in dem Bereich eines kommunalen Trägers keine ARGE eingerichtet 

war, können die SGB II – Aufgaben bis längstens 31.12.2011 weiterhin getrennt wahrge-

nommen werden. Die Zuweisung erfolgt in diesen Fällen spätestens zum 01.01.2012 (§ 76 

Abs. 1 SGB II n. F.). 

Die Dauer der Zuweisung beträgt fünf Jahre. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren 

Arbeitsverträge über den 31.12.2010 (bzw. 31.12.2011) hinaus befristet sind, werden Tätig-

keiten für die Dauer der Vertragslaufzeit zugewiesen. Sofern befristete Beschäftigungsver-

hältnisse am 31.12.2010 (bzw. 31.12.2011) enden, werden diese Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer von der gesetzlichen Zuweisung nicht erfasst. 

Durch die Zuweisung werden die bestehenden Dienst- oder Arbeitsverhältnisse nicht berührt. 

Es findet durch die Zuweisung kein Arbeitgeber- oder Dienstherrnwechsel statt.  

Die Zuweisung erfolgt kraft Gesetzes und ist nicht von der Zustimmung der Beschäftigten 

abhängig. Das Gesetz sieht kein Widerspruchsrecht für die gesetzlichen Personalzuweisun-

gen vor. 

Spätere durch Fluktuation notwendig werdende Zuweisungen nach § 44g Abs. 2 SGB II n. F. 

erfolgen im Einzelfall mit der Zustimmung des/der Geschäftsführer/in der gemeinsamen Ein-

richtung nach den geltenden tarif- und beamtenrechtlichen Regelungen.  

Die Zuweisung kann aus dienstlichen Gründen mit einer Frist von drei Monaten oder auf Ver-

langen der/des Beschäftigten aus wichtigem Grund (z. B. gesundheitliche, familiäre und be-

rufliche Umstände) jederzeit beendet werden. Der/die Geschäftsführer/in der gemeinsamen 

Einrichtung kann der Beendigung auf Verlangen aus zwingenden dienstlichen Gründen (z.B. 

zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der gemeinsamen Einrichtung) widersprechen 

(§ 44g Abs. 5 SGB II n. F.). 

7.2. Arbeitnehmer/innen 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der BA finden die Regelungen des TV-BA Anwen-

dung.  

Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind gleichwertige Tätigkeiten entsprechend ihrer 

Tätigkeitsebene zuzuweisen. 

Werden Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern im Rahmen der Zuweisung Tätigkeiten übertra-

gen, die tarifrechtlich einer niedrigeren Tätigkeitsebene zuzuordnen wären, bestimmt sich die 

Eingruppierung nach ihrer vorhergehenden Tätigkeit. 
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7.3. Beamte/innen 

Für die Beamtinnen und Beamten der BA gilt weiterhin das Beamten- und Besoldungsrecht 

des Bundes. Ihnen ist nach den beamtenrechtlichen Grundsätzen ein ihrem Amt statusge-

mäßer Dienstposten zu übertragen. 

7.4. Beamte/innen in der In-Sich-Beurlaubung (I-S-B) 

In-sich-beurlaubte Beamtinnen und Beamte werden als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer in 

die gemeinsame Einrichtungen zugewiesen. Der/Die Geschäftsführer/in der gemeinsamen 

Einrichtung kann keine In-Sich-Beurlaubung bewilligen und einen befristeten Arbeitsvertrag 

mit der/dem Beamten/in schließen. Dies obliegt nur der BA als Dienstherr/Arbeitgeber.  

7.5. Sonderfälle 

 Abgeordnete Beschäftigte 

Dieser Sonderfall kommt bei Abordnungen in die oder von den AAgAw vor. Eine Abordnung 

von Beschäftigten in die oder aus der ARGE gibt es grundsätzlich nicht. 

Am Stichtag 31.12.2010 in die AAgAw oder in die ARGE mit Dienstherrneigenschaft abge-

ordnete Beschäftigte gehören zum erfassten Personenkreis und werden daher in die ge-

meinsame Einrichtung zugewiesen. Sind Beschäftigte der AAgAw oder der ARGE mit 

Dienstherrneigenschaft am o.g. Stichtag in eine andere Dienstelle der BA abgeordnet, 

werden diese nicht in die gemeinsame Einrichtung zugewiesen. 

Sollen im Rahmen der Dienstleistungsüberlassung oder der Zuweisung in der ARGE tätige 

Beschäftigte in eine andere Dienststelle der BA abgeordnet werden, ist zunächst formal die 

Dienstleistungsüberlassung bzw. Zuweisung zu beenden. Sind diese Beschäftigten tatsäch-

lich am o. g. Stichtag in eine andere Dienstelle der BA abgeordnet, werden diese nicht in die 

gemeinsame Einrichtung zugewiesen. 

 Langzeiterkrankte und beurlaubte Mitarbeiter/innen 

Beurlaubte (auch Mitarbeiter/innen in Elternzeit) sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter/innen 

werden von der gesetzlichen Zuweisung erfasst, wenn sie am Stichtag auf einer Stelle des 

Rechtskreises SGB II geführt wurden. 

 Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehinderten-
vertretung der AA 

Voll freigestellte Mitglieder der Personalvertretung oder Vertrauenspersonen der schwerbe-

hinderten Beschäftigten sowie voll entlastete Gleichstellungsbeauftragte (und ggf. Stellvertre-

terinnen) nehmen zum Stichtag keine Aufgaben nach dem SGB II. wahr und erfüllen damit 

nicht die Voraussetzungen für die gesetzliche Zuweisung. 

Mitglieder der Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte (und Stellvertreterinnen) und 

Schwerbehindertenvertreter, die zum Stichtag nur teilweise oder nicht freigestellt bzw. nur 

teilweise oder nicht entlastet sind, werden von der gesetzlichen Zuweisung erfasst. Der ge-

setzliche Versetzungsschutz der §§ 47 Abs. 2 BPersVG , 18 Abs. 5 BGleiG und 96 Abs. 3 

SGB IX greift nicht, da keine Maßnahme der Dienststelle vorliegt, sondern eine gesetzliche 

Zuweisung. 

 Beschäftigte in Altersteilzeit 

Beschäftigte in Altersteilzeit in der Arbeitsphase (Blockmodell) bzw. Altersteilzeitbeschäftigte 

im Teilzeitmodell werden von der Zuweisung nach § 44g Abs. 1 erfasst. 



POE 6 – Organisationsentwicklung Stand: 02.09.2010 
SGB II - Teilprojekt III: PHB „Überführung in gemeinsame Einrichtungen“ 

 

Seite - 47 - 

 Auszubildende 

Die Ausbildung der Auszubildenden findet auch in den gemeinsamen Einrichtungen statt. 

 Amtshilfebeschäftigte und im Wege der Arbeitnehmerüberlassung Beschäf-
tigte 

Im Rahmen der Amtshilfe bei der BA Beschäftigte sind keine Beschäftigten der BA. Diese 

werden nicht von der gesetzlichen Zuweisung nach § 44g SGB II n. F. erfasst. Die Abord-

nungen im Rahmen der Amtshilfeverträge laufen zum Jahresende 2010 aus. 

Die BA strebt den Abschluss neuer Rahmenverträge mit den Amtshilfeträgern an, um die er-

folgreiche Zusammenarbeit fortzuführen und bereits qualifiziertes Personal weiterhin für SGB 

II – Aufgaben einzusetzen. 

Beschäftigte, die Aufgaben der BA im Wege der Arbeitnehmerüberlassung wahrnehmen, 

werden ebenfalls nicht von der gesetzlichen Zuweisung erfasst. Seitens der Dienststellen 

geschlossene Arbeitnehmerüberlassungsverträge sind spätestens zum Jahresende zu be-

enden.  

7.6. Personalwirtschaftlicher Übergang 

Die quantitative und qualitative Personalausstattung zum Zeitpunkt des Übergangs von der 

ARGE bzw. AAgAw zur gE ist durch das vorhandene Beschäftigungspotenzial – Stellen für 

Plankräfte (SfP) einschließlich ku-/kw-Vermerke sowie Ermächtigungen für befristete Kräfte - 

in der jeweiligen ARGE bzw. AAgAw und die Obergrenze zum Zeitpunkt des Übergangs de-

terminiert („Status quo“). 

Die jeweiligen SfP und Ermächtigungen der BA werden 1 zu 1 den gemeinsamen Einrichtung 

mit einem eigenen Stellenplan zur Bewirtschaftung übertragen. Die SfP und Ermächtigungen 

sind im Haushaltsplan der BA im Kapitel 6 ausgebracht. 

Der Stellenplan für 2011 wird auf Basis des Status quo der Ausstattung der ARGE durch die 

IS erstellt (ggf. im Namen der RD, weil die gemeinsamen Einrichtungen auf die Ebene der 

AA „umgehängt“ werden) und den gemeinsamen Einrichtungen übermittelt. Dies kann zeit-

lich erst nach Genehmigung des Haushalts 2011 und der entsprechenden Umsetzungsaktivi-

täten etwa ab Mitte Februar 2011 erfolgen (Stellenplanschreiben).  

Sofern die unterjährige Bewirtschaftung durch die IS erfolgt, geschieht die Übermittlung an 

die gemeinsame Einrichtung zur Information. Die eigentliche Bewirtschaftung (Stellenbuch-

haltung) erfolgt im IS. 

Bei der Aufstellung des Stellenplans (§ 44c Abs. 2 Ziffer 8 SGB II n. F. und der Stellenbewirt-

schaftung (§ 44k SGB II n. F.) sind die unter dem Punkt Personalwirtschaftliche Regelungen 

in den gemeinsamen Einrichtungen zu beachten. 

7.7. Personalwirtschaftliche Regelungen in den gemeinsame Einrich-
tungen 

Die Trägerversammlung entscheidet u.a. über personalwirtschaftliche Angelegenheiten der 

gemeinsamen Einrichtung (vgl. § 44c Abs. 2 SGB II n. F.). In diesem Zusammenhang erstellt 

die Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung den Stellenplan und erlässt Richtli-

nien zur Stellenbewirtschaftung. 
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Die BA überträgt den gemeinsamen Einrichtungen die SfP sowie Ermächtigungen für die Be-

schäftigung von Arbeitnehmern/innen mit befristetem Arbeitsvertrag zur Bewirtschaftung. 

Demnach ist für jede gemeinsame Einrichtung ein eigener Stellenplan zu erstellen. 

Bei der Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplans der gemeinsamen Einrichtung ist 

Folgendes zu beachten: 

 Der aufzustellende Stellenplan bedarf der Genehmigung der Träger. 

 Bei der Bewirtschaftung des Stellenplans sind die Weisungen der Träger zu beach-

ten. Für die von der BA zur Verfügung gestellten SfP und Ermächtigungen sind u.a. 

zu beachten: 

o Haushaltsrecht des Bundes ist sinngemäß anzuwenden (§77a Satz 1 SGB IV) 

o Bundeshaushaltsordnung 

o Haushaltstechnische Richtlinien des Bundes 

o Haushaltsvermerke im Haushaltsplan der BA zu Kapitel 6 

o Handbuch der Personalwirtschaft (HPW der BA) 

o Geschäftsanweisungen (HEGA, E-Mail-Infos…) der BA 

Eine Veränderung der quantitativen und qualitativen Stellenausstattung ist im Rahmen des 

jährlichen Verfahrens zur Aufstellung des Stellenplans (Hinweise zum Verfahren, insbeson-

dere zur Einbindung der IS und RD, folgen) begründet einzubringen. Unterjährige Verände-

rungen sind nur im Rahmen des genehmigten Stellenplanes zulässig. Darüber hinaus kön-

nen Veränderungen nur in Abstimmung mit der BA, ggfs. dem BMAS, vorgenommen werden. 

Die Personalbedarfsplanung (z.B. Etatisierungsbedarf) erfolgt künftig dezentral in der jeweili-

gen gemeinsamen Einrichtung im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens. Die über 

die IS und RD begründeten Personalbedarfe werden in das Haushaltsaufstellungsverfahren 

der BA eingebracht und der Bundesregierung zur Genehmigung vorgelegt. Die Zuteilung er-

folgt durch die Zentrale über die RD und IS an die gemeinsamen Einrichtungen. 

Budget vorausgesetzt, ist für die Einstellung von befristeten Kräften erforderlich, dass die 

entsprechenden Ermächtigungen (Ermächtigungen auf Basis des Haushaltsvermerkes, Er-

mächtigungen für zweckgebundene Aufgaben bzw. „Buchermächtigungen“) bzw. in den Mit-

teln freie SfP zur Verfügung stehen und die jeweilige Obergrenze für befristete Beschäftigung 

eingehalten wird. Für die Einstellung von befristet Beschäftigten mit Sachgrund Haushalt 

sind die Maßgaben zu dem Haushaltsvermerk bindend, die sich am BAG Urteil vom 

17.03.2010 orientieren. 

Die RDen stellen für ihren Bezirk sicher, dass durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen 

die vom Haushaltsausschuss des deutschen Bundestages beschlossene und im Bundesrat 

verankerte Obergrenze im Jahresdurchschnitt eingehalten werden kann. 

Für die gemeinsamen Einrichtungen werden im ERP-System jeweils eigene Dienststellen auf 

Agentur-Ebene eingerichtet. Die Bewirtschaftung der SfP und Ermächtigungen kann durch 

den IS Personal erfolgen, wenn die entsprechende Personaldienstleistung in Anspruch ge-

nommen wird. 

7.8. Fortgeltung der Tarifstruktur für BA-Beschäftigte 

Die Personalisierung erfolgt auf der Dienstpostenstruktur, wie sie in der entsprechenden An-

lage 1.10 zum TV-BA in der zum Zeitpunkt der gesetzlichen Zuweisung geltenden Fassung 

vereinbart ist. Die bewährten Dienstpostenstrukturen werden somit unverändert fortgeführt. 

Es können daher auch nur diese Tätigkeiten übertragen werden.  
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7.9. Fortgeltung von Vereinbarungen 

Dienstvereinbarungen, die zwischen Dienststellenleitern der BA und der dortigen Personal-

vertretung geschlossen wurden, gelten in den gemeinsamen Einrichtungen in der Regel 

nicht, es sei denn die Geltung ist auch für zugewiesene Beschäftigte der BA ausdrücklich 

vereinbart (z.B. Dienstvereinbarungen zur Nutzung der Informations- und Kommunikations-

technologie – DV IKT bezogen auf die Verwendung der personenbezogenen Daten).  

Dienst- oder Betriebsvereinbarungen, die in den ARGEn mit den dort bestehenden Personal-

vertretungen geschlossen wurden, gelten bis zu einer Neuregelung in der gemeinsamen Ein-

richtung, längstens jedoch bis zum 30.06.2012, fort (§ 76 Abs. 5 SGB II n. F.). 

Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem/der jeweiligen Mitarbeiter/in (z. B. Tele-

arbeit, Arbeitszeit, Altersteilzeit, Langzeitarbeitskonten) gelten zunächst weiter. 

7.10. Übergang der Urlaubsansprüche / Arbeitszeitguthaben 

Die gesetzliche Zuweisung wirkt sich nicht auf bestehende Urlaubsansprüche und Arbeits-

zeitguthaben aus. 

7.11. Personalisierung der Geschäftsführung 

Eine möglichst frühzeitige Personalisierung der zukünftigen Geschäftsführer/innen ist anzu-

streben. 

Entscheidende Weichenstellung für die Besetzungsaktivitäten in Bezug auf einzelne gemein-

same Einrichtungen ist die Klärung der Frage, welcher der Träger den Vorsitz in der Träger-

sammlung übernimmt und welche Seite die Geschäftsführung der gemeinsamen Einrichtung 

stellt. Gem. § 44 d (2) SGB II n. F. erfolgt bei fehlender Einigung in der Trägersammlung die 

erstmalige Bestellung durch die AA. Abweichend erfolgt die erstmalige Bestimmung des/der 

GF/in durch den kommunalen Träger, wenn die AA bei fehlender Einigung erstmalig den Vor-

sitzenden der Trägersammlung bestimmt hat. 

Auf dieser Basis ist vor Ort zu klären, welcher Träger welche Position besetzt. 

Wenn es zum 01.01.2011 zu einem Wechsel in der Geschäftsführung kommt, ist der/die de-

signierte/r Geschäftsführer/in frühzeitig in den Organisationsübergang einzubeziehen. 

 Bewertung 

Für die Bewertung der Dienstposten der Geschäftsführer/innen liegt eine Obergrenze vor. 

Die Besoldungsgruppe A 16 der Besoldungsordnung - in Ausnahmefällen bis zur Besol-

dungsgruppe B 3 der Besoldungsordnung B - oder die entsprechende landesrechtliche Be-

soldungsgruppe darf nicht überschritten werden. Das Entgelt für Arbeitnehmer/innen darf die 

entsprechend für Beamte/innen geltende Besoldung nicht übersteigen. Kriterien für die Be-

wertung der Geschäftsführer/innen der gemeinsamen Einrichtungen sind in Bearbeitung. 

 Stellenausschreibung 

Nach §§ 8 Abs.1 BBG, 4 Abs. 1 BLV und 6 Abs. 2 BGleiG besteht grundsätzlich eine Aus-

schreibungsverpflichtung. Ausnahmen hiervon sind im Rahmen des § 4 Abs. 2, 3 BLV zuläs-

sig. 

 Vorbereitung Stellenbesetzung Geschäftsführer/in  

Die Trägersammlung entscheidet über die Bestellung der/des Geschäftsführers/in. Dies kann 

formal frühestens zum 1.1.2011 mit in Kraft treten des Gesetzes zur Neuorganisation des 

SGB II erfolgen.  
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Die formale Stellenbesetzung nimmt der jeweilige Träger als Dienstherr/Arbeitgeber vor. 

Die Träger können aber schon 2010 in der neuen Besetzung tagen und Entscheidungen vor-

bereiten. In der konstituierenden Sitzung in 2011 müssten anschließend alle förmlichen Be-

schlüsse gefasst werden, die bereits in 2010 vorbereitet wurden.  

Sofern die Trägersammlung in ihren Besetzungsplanungen die Teilnahme an einem Förder-

AC vorsehen, können Förder-AC Termine von der FBA organisiert und angeboten werden.  

 Übergangsphase 

Um einen nahtlosen Übergang von ARGEn zur gemeinsamen Einrichtung zu gewährleisten, 

liegen folgende Übergangsszenarien vor: 

 Die Geschäftsführer/innen der ARGEn bleiben bis zum Ablauf der laufenden Amtszeit 

im Amt; eine vorzeitige Abberufung ist möglich. Hierüber entscheidet die Träger-

sammlung der gemeinsame Einrichtung ab 01.01.2011. (§ 75 Abs.3 SGB II). 

 Endet dagegen die Amtsperiode eines/einer Geschäftsführers/in einer ARGE vor Bil-

dung einer gemeinsamen Einrichtung oder läuft seine Amtsperiode ab, bevor die 

Trägersammlung eine/n neue/n Geschäftsführers/in bestellt hat, bestimmt die Anstel-

lungskörperschaft des/der bisherigen Geschäftsführers/in eine/n kommissarische/n 

Geschäftsführers/in, der/die die Geschäfte führt, bis die Trägersammlung eine/n Ge-

schäftsführers/in bestellt hat (§ 75 Abs.3 SGB II). 

7.12. Personal-Dienstleistungen SGB II 

Im Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

ist festgelegt, dass die Bundesagentur den gemeinsamen Einrichtungen Angebote an Dienst-

leistungen zur Verfügung stellt (siehe § 44b Abs.5 SGB II n. F.). Über die Inanspruchnahme 

entscheidet die Trägerversammlung gemäß § 44c Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SGB II n. F. 

Die Vertreter der BA in der Trägerversammlung haben die Dienstleistungen der BA offensiv 

anzubieten und für eine Inanspruchnahme zu werben. 

Gleichzeitig müssen die GIS (bereits im Vorfeld) und die verantwortlichen Führungskräfte im 

jeweiligen IS dafür sorgen, dass die Dienstleistungen auch in der Qualität angeboten werden 

können, Schwachstellen (insbesondere auch Erkenntnisse aus den Kundenbefragungen) 

identifiziert und beseitigt werden und die Geschäftsführer/innen und weiteren Führungskräfte 

der ARGEn und zukünftig der gemeinsamen Einrichtungen initiativ informiert und eingebun-

den werden.  

Vorteile für die gE: 

 Bewirtschaftung erfolgt durch eingearbeitete Kräfte (Kontinuität) 

 Bewirtschaftung muss nicht mit neuen Kräften aufgebaut werden (Risiko, Qualifizie-
rungsaufwände) 

 Bewirtschaftung erfolgt durch Skaleneffekt im IS effizienter als in gE 

 Routineaufgabe wird im IS mit höherer Qualität erbracht 

 Personelle Ressourcen stehen in größtmöglichem Umfang für operative Aufgaben zur 
Verfügung 

Vorteile für BA: 

 Auslastung IS ist sichergestellt 

 Qualifiziertes Personal in IS bleibt erhalten 

 Technik (ERP) wird effizient genutzt 

 Es kommen möglichst wenig neue Anwender hinzu 
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 Personal im IS ist mittlerweile eingearbeitet und geübt im Umgang mit ERP 

Folgende Personaldienstleistungen sollen den gemeinsamen Einrichtungen in 2011 angebo-

ten werden: 

 Dienstleistung: Personalservice 

Ziel:  Sicherstellung eines optimalen Personaleinsatzes sowie die Erfül-

lung der Pflichten als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den 

Beschäftigten der BA in der gemeinsamen Einrichtung 

 Dienstleistung: Personalwirtschaft/Personalhaushalt 

Ziel:  Sicherstellung eines optimalen Personaleinsatzes sowie die Erfül-
lung der Pflichten als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den 
Beschäftigten in der gemeinsamen Einrichtung 

 Dienstleistung: Dienstbezüge/Vergütungen und Geldleistungen 

Ziel:  Sicherstellung eines optimalen Personaleinsatzes sowie die Erfül-
lung der Pflichten als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den 
Beschäftigten der BA in der gemeinsamen Einrichtung 

 Dienstleistung: Personalberatung/Personalentwicklung 

Ziel:  Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Motivation des Perso-
nals und eines optimalen Personaleinsatzes  

 Dienstleistung: Organisation und Durchführung der Ausbildung von Nachwuchs-

kräften 

Ziel:  Ausbildung von Nachwuchskräften im Bereich der Grundsiche-
rung, Bereitstellung von gut ausgebildeten Fachkräften nach ab-
geschlossener Ausbildung 

 Dienstleistung: Fürsorgeleistungen Personal 

Ziel:  Bereitstellung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssi-
cherheit. Gewährleistung der erforderlichen Maßnahmen zur Erfül-
lung der Pflichten aus den gesetzlichen Vorgaben zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz als Arbeitgeber bzw. Dienstherr in der 
gemeinsamen Einrichtung. Psychologische Unterstützung der Be-
schäftigten im Rahmen der Fürsorgepflicht  

 Dienstleistung: Interner Dienstbetrieb 

Ziel:     Gewährleistung des Dienstbetriebes 

 Dienstleistung: Poststelle und Botendienst 

Ziel:     Unterstützung des Geschäftsablaufs 

7.13. Administration 

 Automatisierte Darstellung des zugewiesenen Personals 

Die benötigten Auswertungen werden den IS Personal im September 2010 mit Hilfe der IT-

Systeme (coPW und ERP/BI) bereitgestellt. 

 Bezügezahlungen 

Die Besoldungs- und Bezügezahlungen für die BA-Mitarbeiter/innen erfolgen über das ERP-

System (siehe Dienstleistung Dienstbezüge/Vergütungen und Geldleistungen). 
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 Fortführung der Betriebsstättensystematik 

Die gemeinsamen Einrichtungen erhalten eigene Betriebsnummern ausschließlich zur 

Durchführung des Meldeverfahrens für Leistungen nach dem SGB II. Für Zwecke der Be-

schäftigungsstatistik verbleiben sie wie die bisherigen Einheiten Betriebsstätte der AA, da die 

gemeinsamen Einrichtungen nicht über eigenes Personal und somit über keine umfängliche 

Arbeitgebereigenschaft verfügen. 

Es werden daher auch keine eigenen Kindergeldkassen, Beihilfestellen usw. eingerichtet. 

Die bisherigen Regelungen (u. a. auch zur Schwerbehindertenstatistik) bleiben bestehen. 

 Personal - IT-Systeme  

Durch die Einführung von ERP entsteht in der BA erstmalig ein einheitlicher Bestand von or-

ganisations- und personenbezogenen Daten. Dieser Bestand wird zukünftig für eine Vielzahl 

von Anwendungen genutzt werden; u.a. wird er auch die Basis für alle Zugriffe auf IT-

Systeme der BA – darunter auch das neue Finanzsystem – bilden.  

Für die zukünftige Nutzung des Finanzsystems der BA in den gemeinsamen Einrichtungen 

ist es nötig, die entsprechenden Strukturen in ERP abzubilden. Die hierzu erforderlichen In-

formationen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Daten, die bisher von den ARGEn 

für den ARGE-OGP ohnehin an die BA gemeldet werden. 

Die zeitnahe Erfassung der Strukturen durch den Internen Service ist trotz des späteren Ein-

führungstermins erforderlich, um die mit der Umstellung verbundenen Vorarbeiten rechtzeitig 

abschließen zu können. Die Erfassung personenbezogener Daten kommunaler Beschäftigter 

ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch ausdrücklich nicht vorgesehen, da diese im erforder-

lichen Umfang kurzfristig nachgetragen werden können. Eine Verknüpfung mit einer konkre-

ten Person erfolgt für kommunale Mitarbeiter/innen nicht.  

Die kommunalen Partner sind in diesem Fall darauf hinzuweisen, dass eine Gewähr für die 

rechtzeitige und vollständige Nutzbarkeit des Finanzsystems der BA zum 01.01.2011 nur 

übernommen werden kann, wenn die Strukturdaten in ERP erfasst sind. 

Dienstleistungen für die Personalentwicklung bzw. für den Personalhaushalt können nur un-

ter der Voraussetzung angeboten werden, dass die Personaldaten für kommunale Mitarbei-

ter/innen im erforderlichen Maße insbesondere für Personal – IT – Systeme bereitgestellt 

werden. 

 Beteiligung der Gremien 

Das Personal der gemeinsamen Einrichtung wird dieser kraft Gesetzes zugewiesen. Die ört-

liche Dienststellenleitung trifft keine Maßnahme und hat insoweit keinen Entscheidungsspiel-

raum, so dass die Gremien zur Zuweisung nicht förmlich zu beteiligen sind. 

Die Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte und bei betroffenen schwerbehinderten 

Beschäftigten auch die Schwerbehindertenvertretung sind über diejenigen Beschäftigten, 

denen kraft Gesetzes Tätigkeiten in der gemeinsamen Einrichtung zugewiesen werden, 

durch Listen zu informieren. 

 Ansatzschreiben 

Der/dem Beschäftigten wird durch die BA die gesetzliche Zuweisung schriftlich bestätigt. Ih-

nen wird eine Tätigkeit in der gemeinsamen Einrichtung zugewiesen. Ein Muster wird zentral 

zur Verfügung gestellt. 
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 LEDi/Personalentwicklungsmaßnahmen 

Zur Aufgabenerledigung werden den gemeinsamen Einrichtungen per Gesetz bzw. durch die 

Träger Personal zugewiesen. Die Zuweisung der Arbeitnehmer/innen und Beamten/innen der 

BA zu der gemeinsamen Einrichtung bedeutet keinen Führungskraft- oder Aufgabenwechsel. 

Eine Anlassbeurteilung ist daher grundsätzlich - insbesondere wegen der Nähe zur letzten 

Stichtagsbeurteilung und dem damit verbundenem Mehraufwand für Führungskraft und IS 

Personal - nicht zu erstellen. Findet ein Dienstpostenwechsel statt, ist eine Anlassbeurteilung 

zu erstellen; bei einem Führungskraftwechsel wird sie empfohlen.  

Bereits beschlossene und geplante Personalentwicklungsmaßnahmen sind entsprechend ih-

rer Zielsetzung zu prüfen und nach Möglichkeit vor Zuweisung zur gemeinsamen Einrichtung 

abzuschließen.  

Bei Personalentwicklungsmaßnahmen aus Entwicklungsplänen, die vor dem Stichtag noch 

nicht abgeschlossen sind, entscheidet die Dienststellenleitung der gemeinsamen Einrichtung 

unter Berücksichtigung der qualitativen und quantitativen Personalplanung über deren Um-

setzung bzw. Fortführung. Bei der Entscheidung wird die individuelle Lebens- und Berufspla-

nung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters berücksichtigt und eine mögliche Veränderung 

des Entwicklungsplans in einem Mitarbeitergespräch erörtert.  

 Stellenbesetzungen 

Bei künftigen Stellenbesetzungen in den gemeinsamen Einrichtungen sollten die Regelun-

gen zu Stellenbesetzungsverfahren im HDA A120 und der HEGA 03/10 - 12 - Besetzung von 

Dienstposten mit vorrangig zu berücksichtigenden Beschäftigtengruppen“ angewendet wer-

den.  

Grundsätzlich obliegt es aber den Verantwortlichen der gemeinsamen Einrichtung Regelun-

gen in eigener Zuständigkeit aufzusetzen.  

 Qualifizierungsangebote 

Speziell für die Qualifizierung von neu angesetzten Mitarbeiter/-innen stehen strukturierte 

Grundqualifizierungen zur Verfügung. Durch Absolvieren des vorgegebenen Entwicklungs-

prozesses soll bei den neuen Kollegen/-innen schnellstmöglich Arbeitsfähigkeit erreicht wer-

den. Der modular aufgebaute Prozess kann jedoch individuell bei Bedarf angepasst werden. 

So wird durch Berücksichtigung der individuellen Vorkenntnisse ggf. die Qualifizierungsdauer 

verkürzt. Um als Führungskraft beurteilen zu können, welche Teile aus der Grundqualifizie-

rung für die neuen Mitarbeiter/-innen notwendig sind, bietet sich der Qualifizierungskompass 

als elektronisches Hilfsmittel an. 

Es ist Aufgabe der Führungskraft, den ggf. weiteren individuellen Qualifizierungsbedarf der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu identifizieren. Für diesen individuell identifizierten 

Qualifizierungsbedarf steht ein umfassendes Qualifizierungsangebot zur Verfügung. Im In-

tranet können unter den folgenden Links die entsprechenden Seminare, Reader oder auch 

Web Based Training aufgerufen werden:  

 BA-Lernwelt 

 virtuelles Lernen 

 Bildungskatalog der BA 

Begleitet bzw. ergänzt wird dieses Angebot seit Oktober 2007 durch den Bildungsmarkt -

SGB II., eine Bildungsplattform im Internet. Neben internen Qualifizierungsangeboten kön-

nen hier auch Qualifizierungsmaßnahmen externer Bildungsanbieter eingestellt werden. 

Damit wird größtmögliche Transparenz über bundesweite Bildungsangebote erzielt. 

http://www.baintern.de/nn_373808/Navigation/Dienststellen/051-FBA/Zentrale-Bildungsaufgaben/Bildungsangebote/Bildungsangebote-SGB-II-Bildungsmarkt/grundschulung-sgb2/Index.html
http://www.baintern.de/nn_586526/Navigation/Dienststellen/051-FBA/Zentrale-Bildungsaufgaben/Grundqualifizierungen/Qualifizierungskompass/Index.html
https://lernnet.arbeitsagentur.de/intranet/index.php?client_id=LERNNET
http://lernen.web.dst.baintern.de/
http://www.baintern.de/nn_127642/Navigation/Dienststellen/051-FBA/Zentrale-Bildungsaufgaben/Bildungsangebote/Index.html
http://www.bildungsmarkt-sgb2.de/
http://www.bildungsmarkt-sgb2.de/
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Dieses breite Qualifizierungsangebot bezieht auch die Führungskräfte als Zielgruppe mit ein. 

Speziell für Führungskräfte mit Geschäftsführungsverantwortung bietet das Programm der 

FBA unterschiedliche Qualifizierungsformate von Seminaren über Foren bis zu Zukunfts-

werkstätten, die jährlich bedarfsgerecht erweitert und den Anforderungen angepasst werden.  

Für ein professionelles Beteiligungsmanagement in den Trägerversammlungen stehen Quali-

fizierungsangebote zur Verfügung. 

Zusätzlich ist für Fragen rund um das Thema Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern im Bereich SGB II eine Hotline (01801 / 742044 – 3,9 Cent je Minute aus dem Fest-

netz der deutschen Telekom. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen gelten davon abweichende 

Preise) eingerichtet. 

Die Angebote können auch von kommunalen Mitarbeiter/innen gegen Kostenerstattung (vgl. 

Anlage 6 der HEGA 05/2006) genutzt werden. 

7.14. Bildungs- und Tagungsstätten 

 Auswahl von SGB II - BTS  

Im Rahmen der Weiterentwicklung der BA-Bildungsorganisation für den Bereich SGB II ist 

festgelegt worden, dass die BTS der RD NSB (Northeim) und der RD SAT (Weimar) vorran-

gig für Maßnahmen der Qualifizierung und Tagungen im Bereich SGB II zur Verfügung ste-

hen. Zielsetzung ist, dass diese Kompetenzzentren als Bildungsstätten speziell auf das An-

forderungsprofil des SGB II ausgerichtet werden und entsprechend fachkundige Lehrkräfte 

und Trainer/innen zur Verfügung stehen. 

Die Belegung mit Maßnahmen aus dem Rechtskreis SGB II - auch bei bundesweitem Bedarf 

oder Bedarf der Zentrale - hat Vorrang. Die Planung und Belegung erfolgt nach dieser 

Priorisierung weiterhin ausschließlich durch die RD. Nicht verplante oder genutzte Kapazitä-

ten stehen auch künftig für Maßnahmen aus dem Rechtskreis SGB III zur Verfügung. Eine 

Ausnahme besteht lediglich hinsichtlich von Maßnahmen der Ausbildung für Nachwuchskräf-

te in den beiden o.g. RD - Bezirken. Diese werden - wie bisher auch - uneingeschränkt wei-

terhin in den beiden genannten BTS durchgeführt.  

 Finanzierung der „Bildung/Qualifizierung SGB II“ 

Die Finanzierung der „Bildung/Qualifizierung SGB II“ erfolgt über den Dienstleistungskatalog. 

Den gemeinsamen Einrichtungen steht ein umfassendes und modular aufgebautes Qualifi-

zierungsangebot zur Verfügung, welches in Anspruch genommen werden kann. Die Kosten-

sätze für die Durchführung der Dienstleistung „Qualifizierung“ sind im Intranet veröffentlicht 

und werden jährlich angepasst. Nach erfolgter Qualifizierung wird der gemeinsamen Einrich-

tung (gesplittet nach Teilnehmern) durch die jeweils zuständige RD oder BTS eine Rechnung 

übermittelt. Diese kann u.U. nur einen gewissen Teil an „Raummiete“ oder aber die Seminar-

kosten (teilnehmerbezogen) beinhalten. 

 Trainergewinnung und –bereitstellung (inkl. Finanzierung) 

Seit dem Jahr 2006 (HEGA 08/2006 – lfd. Nr. 19) wird die Qualifizierung im Bereich SGB II 

unter anderem durch hauptamtliche (freigestellte) Trainerinnen und Trainer durchgeführt. Die 

Zahl der bisherigen 26 (freigestellten) hauptamtlichen Trainerinnen und Trainer im SGB II 

wurde auf Grund der positiven Resonanz und der erzielten Ergebnisse mit E-Mail-Info POE 

vom 17.12.2009 um 50 weitere Beschäftigungsmöglichkeiten für hauptamtliche Trainerinnen 

und Trainer auf 76 erhöht. Dies können direkt vor Ort notwendige und an den individuellen 

Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer orientierte Qualifizierungsmaßnahmen 

http://www.baintern.de/051-BA-BI/programm-fba/programm/Programm-fba-2009.pdf
http://www.baintern.de/051-BA-BI/programm-fba/programm/Programm-fba-2009.pdf
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durchführen. Daneben bringt eine Vielzahl nebenamtlicher Trainerinnen und Trainer ihr be-

rufliches Wissen in die Qualifizierung ein. 

Die Trainergewinnung erfolgt durch die zuständigen RD unter Beachtung der üblichen Stan-

dards. Die Trainerinnen und Trainer werden für ihre Aufgabe umfassend qualifiziert. Hierfür 

steht ein zentrales blended-learning-Konzept zur Verfügung. 

7.15. Checkliste für den IS Personal 

Der konkrete zeitliche Aufwand der im Rahmen der Umstellung anfallenden Aktivitäten ist 

abhängig von der konkreten Ausgestaltung der bestehenden ARGE und AAgAw (z.B. Größe, 

Kundenzahl, Anteile kommunale und BA-Beschäftigte, Anteil befristete Kräfte etc.). Die loka-

len Gegebenheiten sind bei der Erstellung des lokalen Umsetzungsplanes zu berücksichti-

gen.  

Das lokale Personalisierungskonzept bezieht sich auf den gesamten Zuständigkeitsbereich 

des jeweiligen Internen Service und ist für die einzelnen ARGEn/AAgAw auszudetaillieren.  

Für die IS Personal wurde mit Praktikern eine Checkliste für die Umstellung erstellt, die noch 

weiterentwickelt wird. 

Anlage 4: Checkliste IS Personal 

100728_Anlage_4_C
heckliste_ISP.docx
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III. Übergang einer AAgAw in eine gemeinsame Einrichtung 

Für den Übergang der Organisationsform AAgAw zur gemeinsamen Einrichtung ist ein enger 

Abstimmungsprozess mit dem kommunalen Träger notwendig. 

1. Markt & Integration 

1.1 Zugangssteuerung/Neukundenprozess 

Die Inhalte des Handbuchs Neukundenprozess besitzen Weisungscharakter für AAgAw. Von 

der KUZ-Logik abweichende, alternative Umsetzungsformen der Ablaufprozesse sind auch 

für AAgAw im Handbuch nicht ausgeschlossen. Dennoch dürften die AAgAw ihre Abläufe fast 

ausschließlich KUZ-konform organisiert haben.  

Nach Überführung des SGB II-Bereichs einer AAgAw in gemeinsame Einrichtungen wird das 

Handbuch für diese nur Empfehlungscharakter aufweisen.  

1.2 4-Phasen-Modell/Allgemeine Arbeitsvermittlung 

siehe gE 

1.3 Jugendliche/Ausbildungsvermittlung 

§ 16 Abs. 4 SGB II i.V.m. § 44b Abs. 4 SGB II n. F. sieht vor, dass die gemeinsame Einrich-

tung einzelne Aufgaben auch durch die Träger wahrnehmen lassen kann. In der Gesetzes-

begründung wird die Ausbildungsstellenvermittlung beispielhaft genannt. Über die Übertra-

gung der Aufgabe soll nach § 44c Abs.1 Satz 2 Nr. 4 SGB II n. F. die Trägerversammlung 

entscheiden. Im Interesse der Jugendlichen und rechtkreisübergreifender Chancengleichheit 

ist eine Übertragung der Ausbildungsvermittlung auch vor dem Hintergrund des bereits be-

stehenden Fachkräftemangels anzustreben. 

Die AA führt frühzeitig Verhandlungen mit dem kommunalen Träger über eine Übertragung 

nach Übergang in die gemeinsamen Einrichtungen.  

Nach Beschluss in der Trägerversammlung schließt der/die Geschäftsführer/in der gemein-

samen Einrichtung mit dem VG der AA eine Verwaltungsvereinbarung über die Übertragung 

ab. 

Die Anpassung/Erstellung der Schnittstellenkonzepte sowie die Information der betroffenen 

Mitarbeiter sollten zeitnah erfolgen. 

In allen Fällen ist eine vollständige, zeitlich/inhaltlich nicht (z. B. auf die sog. „Nachvermitt-

lung“ oder bestimmte Zielgruppen) begrenzte Übertragung anzustreben. 

Maßgebliche Weisungen/Informationen siehe gE 

1.4 Reha 

In Vorbereitung auf die Etablierung gemeinsamer Einrichtungen sind Organisation und Ab-

läufe in den Agenturen für Arbeit und den Grundsicherungsstellen zu prüfen und ggf. ent-

sprechend der Weisungslage anzupassen.  

Arbeitsgrundlage ist dazu: 

 HEGA 08/06-05 - Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben - Änderungen ab 1.8.2006 

und  

 HEGA 12/06-06 - Berufliche Rehabilitation - Verwaltungsvereinbarungen zur Durch-

führung der Leistungsverpflichtung des Trägers der Grundsicherung 

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-04-Vermittlung/A-042-Vermittlung/Dokument/Handbuch-Neukundenprozess-SGB-2,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/HEGA/Dokument/HEGA-08-2006-AI-Reha-Aenderungen,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-03-Berufliche-Beratung/HEGA/Dokument/HEGA-12-2006-Berufliche-Reha-Verwaltung,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-03-Berufliche-Beratung/HEGA/Dokument/HEGA-12-2006-Berufliche-Reha-Verwaltung,view=nav.html
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Veranlassungen: 

Die Übertragung der Aufgaben zur Durchführung der Leistungsverpflichtung der Grundsiche-

rungsstelle nach § 16 Abs. 1 SGB II durch die Bundesagentur für Arbeit für den Personen-

kreis erwerbsfähiger hilfebedürftiger Rehabilitanden (HEGA 12/06-06) ist der (neuen) ge-

meinsamen Einrichtung vorzuschlagen. Sie  ist von der Möglichkeit der Übertragung der 

Sachbearbeitung in Kenntnis zu setzen und die DL 14 ist anzubieten. Eine neue Verwal-

tungsvereinbarung zur Übertragung ist vorzubereiten. 

Soweit Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen wurden, sind diese zu überprüfen. 

Wird von der gemeinsamen Einrichtung die Übertragung der Leistungsverpflichtung nicht in 

Betracht gezogen, dann ist die ordnungsgemäße Aufgabenübergabe von der AA an die gE 

unter dem Aspekt höchstmöglicher Kontinuität der Leistungserbringung für die Kunden unter 

Berücksichtigung des Aufgaben- und Funktionsüberganges sicher zu stellen - die entspre-

chenden SGB II-Förderakten im Reha-Verfahren (nur zu Reha-Förderungen aus der Leis-

tungsverpflichtung nach § 16 Abs. 1 SGB II) sind abzugeben. 

1.5 Arbeitgeber-Service (AG-S) 

Seit August 2006 besteht die Option, dass AA und AAgAw einen gemeinsamen AG-S betrei-

ben. Die Zahl der Nutzer dieser Option soll weiter ausgebaut werden. Gemäß § 44c SGB II 

n.F. entscheidet in einer gemeinsame Einrichtung die Trägerversammlung u.a. über organi-

satorische und personalwirtschaftliche Angelegenheiten. Damit kann die Errichtung des ge-

meinsamen AG-S nur über den Beschluss der Trägerversammlung herbeigeführt werden.  

Um eine systematische Information zu leisten, erfolgt zunächst eine Vorabstimmung zur Bil-

dung des gemeinsamen AG-S zwischen der AA und dem kommunalen Träger. Den AA wird 

dazu eine Präsentation zur Arbeitsweise des AG-S und zur Vorteilsübersetzung zur Verfü-

gung gestellt. Bereits im Rahmen der Gründungsverhandlungen der AA und der Kommune 

zur Bildung einer gemeinsamen Einrichtung ist eine entsprechende Absichtserklärung beider 

Träger herbeizuführen. 

Im Januar 2012 ist der Beschluss der Trägerversammlung zur Errichtung des gemeinsamen 

AG-S herbeizuführen.  

Unmittelbar im Anschluss daran wird die offizielle Kooperationsvereinbarung entsprechend 

der Mustervereinbarung unterzeichnet. 

1.6 Arbeitgeber-Träger-Büro 

Die Überführung des Arbeitgeber-Träger-Büros der AAgAw in die gemeinsame Einrichtung 

ist analog der Überführung der ARGEn zu erledigen. 

Zusätzlicher Hinweis:  

Die bislang im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen ergangenen Empfehlungen und 

Weisungen gelten auch bei Übergang der AAgAw fort. 

  

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-03-Berufliche-Beratung/HEGA/Dokument/HEGA-12-2006-Berufliche-Reha-Verwaltung,view=nav.html
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2. Leistung 

2.1 Übergreifend 

Für den Prozess der Leistungsbearbeitung ergeben sich aus der Überführung einer AAgAw 

in eine gemeinsame Einrichtung Auswirkungen. Nachfolgend wird auf die Überführung in 

gemeinsame Einrichtungen eingegangen. Die Überführung der AAgAw in zkT wird im „Pro-

zesshandbuch für den Übergang von ARGEn und AAgAw in zkT“ beschrieben. 

2.2 Verfahren A2LL 

Leistungsbescheide und sonstige Druckstücke, die ab dem Zeitpunkt des Übergangs in ge-

meinsame Einrichtungen erstellt werden, müssen im Namen und unter Bezeichnung der je-

weils zuständigen gemeinsamen Einrichtung erfolgen. Auf die Ausführungen zur Gestaltung 

der Logos, Kurz- und Langbezeichnung in Teil II wird verwiesen. Diese gelten entsprechend 

unter Berücksichtigung des um ein Jahr verschobenen Übergangs. 

Für die kommunalen Beschäftigten, die in der gemeinsamen Einrichtung tätig werden, müs-

sen zum 01.01.2012 Zugriffsrechte für die im Leistungsbereich SGB II eingesetzten IT-

Verfahren wie z. B. A2LL, ERP sowie COLIBRI (im Rahmen der Vorgaben) eingerichtet wer-

den. Hierzu muss der kommunale Träger die kommunalen Beschäftigten benennen. Die An-

träge auf Einrichtung der Zugriffe sind gesammelt an den örtlich zuständigen Administrator 

(RITS) zu senden. 

Sofern sich die Organisationsstruktur ändert, ist die Anpassung der Teamkennzeichnung an 

die neue Organisationsstruktur über den Administrator vorzunehmen. Hierzu müssen die al-

ten Team-Bezeichnungen in A2LL mit den neuen Team-Bezeichnungen überschrieben bzw. 

neue eingerichtet werden. In den Benutzerprofilen in A2LL findet jedoch keine automatische 

Anpassung statt, so dass für jedes Mitglied des betroffenen Teams eine Anpassung des Be-

nutzerkontos erfolgen bzw. ein neues Benutzerkonto eingerichtet werden muss. Abhängig 

von der Anzahl der betroffenen Benutzer führt dies zu Aufwänden im RITS. Die zeitliche Ab-

folge sollte daher mit dem zuständigen RITS abgestimmt werden. 

Bei der nächsten Anmeldung kann der Anwender sein neues Team in der "Klappliste" aus-

wählen. 

Auch die einzelnen Bedarfsgemeinschaften werden automatisch den umgestellten Teams 

zugeordnet (ersichtlich über die Fallhistorie). 

Zu den Auswirkungen der Überleitung der AAgAw in gemeinsame Einrichtungen auf die BK-

Umgebung wird auf die entsprechenden Ausführungen in Teil II verwiesen.  

Zur Durchführung des Kontenabrufverfahrens und der erforderlichen Maßnahmen wird auf 

Teil II verwiesen.  

2.3 Betriebsnummern 

Die neu zu bildende gemeinsame Einrichtung übernimmt die Betriebsnummer der bisherigen 

AAgAw. Die Meldung zur Sozialversicherung ist daher weiterhin unter der Betriebsnummer 

der überführten AAgAw vorzunehmen. Diese Betriebsnummer dient ausschließlich der 

Durchführung des Meldeverfahrens für Leistungen nach dem SGB II. Eine Änderung der An-

schrift des neu gebildeten Leistungsträgers ist in der Betriebsstättendatei vorzunehmen. Die-

se Änderung ist dem Betriebsnummernservice mitzuteilen. 
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2.4 Schulung des materiellen Rechts und der BA-IT für kommunale 
Beschäftige  

Die im Leistungsbereich der neuen gemeinsamen Einrichtung angesetzten kommunalen Be-

schäftigten sind mit den im SGB II eingesetzten IT-Verfahren der BA nicht vertraut. Es ergibt 

sich daher ein erheblicher zusätzlicher umstellungsbedingter Schulungsaufwand. Dieser ist 

unter Beteiligung des kommunalen Trägers durch die Grundsicherungsstelle vor Ort zu erhe-

ben. Neben dem materiellen Recht des SGB II und betroffener weiterer Gesetze (z. B. SV-

Recht) sind insbesondere die in der BA vorhandenen Weisungen und Arbeitsmittel (z. B. 

Fachliche Hinweise, Arbeitshilfen) in die Schulungen einzubeziehen. 

Schulungsmaßnahmen sind rechtzeitig vor dem 01.01.2012 durch die AAgAw einzuleiten 

und durchzuführen. Nur so ist eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung ab dem 

01.01.2012 sichergestellt. 

2.5 Materiell-rechtliche Schulung für BA-Beschäftigte  

Die im Leistungsbereich der gemeinsamen Einrichtung angesetzten Beschäftigten der BA 

sind mit dem Leistungsangebot und den maßgeblichen Vorgaben des kommunalen Trägers 

zu kommunalen Leistungen nicht umfassend vertraut. Es ergibt sich daher ein zusätzlicher 

umstellungsbedingter Schulungsaufwand. Dieser ist ebenfalls vor Ort zu erheben. Schu-

lungsmaßnahmen sind durch die AAgAw rechtzeitig vor dem 01.01.2012 einzuleiten und 

möglichst unter Mitwirkung des kommunalen Trägers durchzuführen. 

2.6 Anpassung Druckvorlagen 

Aus der Überführung der AAgAw in gemeinsamen Einrichtungen ergeben sich keine beson-

deren Erfordernisse, zentrale Druckvorlagen in A2LL und BK-Text inhaltlich in einem geson-

derten Maß anzupassen. Sind dezentrale Vorlagen (insb. hinsichtlich der verwendeten Be-

zeichnungen) anzugleichen, ist dies vor Ort eigenverantwortlich vorzunehmen.  

Die Rechtsbehelfsbelehrung bei Bescheiden der AAgAw, deren Widerspruchsfrist über den 

31.12.2011 hinaus verläuft, muss nicht angepasst werden.  

2.7 Übergang Jahreswechsel 

Für Anträge auf Leistungen nach dem SGB II, über die im Jahr 2011 entschieden wird, ist 

hinsichtlich der Bundesleistungen die AAgAw und hinsichtlich der kommunalen Leistungen 

der kommunalen Träger zuständig. Bewilligungszeiträume, die ab 02.07.2011 beginnen, en-

den regelmäßig nach dem 31.12.2011. Da der Übergang der AAgAw/ des kommunalen Trä-

gers in die gE keine Auswirkung auf die Wirksamkeit der erlassenen Verwaltungsakte hat, 

besteht kein Anlass für eine Befristung der Bewilligung auf den 31.12.2011. Der Regelbewil-

ligungszeitraum darf nicht wegen des Übergangs auf den 31.12.2010 verkürzt oder verlän-

gert werden. 

Auch die Bearbeitung von Änderungen im Jahr 2011 erfolgt im Rahmen der jeweiligen Zu-

ständigkeit ohne Berücksichtigung der Umorganisation. Mit dem kommunalen Träger sollte 

im Hinblick auf eine möglichst reibungsarme Überführung in gemeinsame Einrichtungen Ein-

vernehmen erzielt werden, die kommunalen Leistungen für einen Übergangszeitraum bis 

maximal 30.06.2012 weiterhin über die kommunalen IT-Verfahren auszuzahlen.  

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden monatlich im Voraus erbracht, 

d. h. die Zahlung muss den Hilfebedürftigen am letzten Tag des Vormonates zur Verfügung 

stehen. Daher muss die Zahlung der kommunalen Leistungen für Januar 2012 noch im De-

zember 2011 durch den kommunalen Träger über seine IT-Verfahren veranlasst werden. 
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Soweit der kommunale Träger zu erkennen gibt, dass er ab dem 01.01.2012 die Aufgaben 

nach dem SGB II gemeinsam mit der AA in einer gemeinsamen Einrichtung wahrnehmen 

möchte, sollte er vor dem Hintergrund eines möglichst sukzessiven und reibungsarmen 

Übergangs in die gemeinsame Einrichtungen zu einer Weiterzahlung der kommunalen Leis-

tungen über den 31.12.2011 hinaus bewegt werden. Durch die AA ist anzuregen, dass der 

kommunale Träger die kommunalen Leistungen auf Grundlage seiner im Jahr 2011 getroffe-

nen Entscheidung über den 31.12.2011 hinaus auch für die Monate Februar - Juni 2012 über 

seine kommunalen IT-Verfahren auszahlt. Mit diesem Vorgehen würde gewährleistet, dass 

die Leistungszahlung gesichert und eine sukzessive Übernahme der Leistungsfälle durch die 

gemeinsame Einrichtung ermöglicht wird. Anderenfalls müsste die gemeinsame Einrichtung 

bereits die nahtlose Gewährung von kommunalen Leistungen und Bundesleistungen ab 

01.02.2012 sicherstellen. 

Lehnt der kommunale Träger die übergangsweise Weiterzahlung der kommunalen Leistun-

gen ab, müssen die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um eine Auszahlung des 

Gesamtanspruches durch die gemeinsame Einrichtung ab 01.02.2012 durch die BA-IT-

Verfahren sicherzustellen. Dazu kann der Bestand an Leistungsfällen mit als „nicht zahlungs-

relevant“ gekennzeichneten kommunalen Leistungen über den opDs ausgewertet werden. 

Eine entsprechende Musterabfrage wird rechtzeitig zur Verfügung gestellt.  

Leistungsfälle, für die SV-Beiträge geleistet werden, sind über den opDs identifizierbar. 

Demgegenüber können Leistungsfälle, für die nur Meldungen zur SV erfolgen, nicht über den 

opDs ausgewertet werden.  

Sofern durch den kommunalen Träger kommunale Leistungen im Übergangszeitraum aus-

gezahlt werden, führt die gemeinsame Einrichtung bei Ablauf des Bewilligungszeitraums, bei 

Eintritt einer Veränderung des Leistungsfalls bzw. bei Bearbeitung eines noch offenen Bear-

beitungsvorgangs nach 2011, spätestens aber ab 01.07.2012 kommunale Leistungen und 

Bundesleistungen zusammen. Die gemeinsame Einrichtung prüft die in A2LL erfassten Da-

ten zu kommunalen Leistungen auf Vollständigkeit, ergänzt diese bei Bedarf und nimmt zum 

maßgeblichen Zeitpunkt die Zahlung der Gesamtleistungen über die BA-IT-Verfahren auf. 

Hierzu wird der Haken „KdU nicht zahlungsrelevant“ gelöscht. Um Doppelzahlungen zu ver-

meiden, ist mit dem kommunalen Träger ein Verfahren zur gegenseitigen Information abzu-

stimmen. Ziel muss dabei sein, dass die rechtzeitige Einstellung der Zahlung über die kom-

munale IT und die nahtlose Zahlungsaufnahme über die BA- IT-Verfahren sichergestellt wird. 

Der kommunale Träger hat, soweit eine Auszahlung der kommunalen Leistungen über die 

BA-IT erfolgt, eine Einzugsermächtigung zu erteilen, da es zu keinem Zeitpunkt zu einer Vor-

leistung durch die BA kommen darf. 

Um eine Vorleistung durch die BA zu vermeiden, ist eine taggleiche Erstattung der KdU si-

cherzustellen. Um dies umzusetzen, wird ein einheitliches Verfahren in Form des Lastschrift-

verfahrens gefordert. 

2.8 Umgang mit offenen Bearbeitungsvorgängen  

Mit der Überführung von AAgAw und kommunalem Träger in die gemeinsame Einrichtung 

muss eine neue, an die Aufgaben angepasste Aufbau- und Ablauforganisation entwickelt 

werden. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschäftigten die in ihrer 

bisherigen Zuständigkeit liegenden Leistungsfälle weiterhin bearbeiten. Zur Unterstützung 

bei der Leistungserbringung und zur Optimierung der Bearbeitungsprozesse sollte den Akten 

daher eine Übersicht beigefügt werden, aus denen die noch offenen Bearbeitungsvorgänge, 

insbesondere solche, die zum Ende des Jahres 2011 durch die Träger nicht mehr in eigener 
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Zuständigkeit bearbeitetet werden konnten, erkennbar sind. Dies erleichtert den Beschäftig-

ten die Bearbeitung und führt zu einer Optimierung des Bearbeitungsprozesses. Es wird an-

geregt, gemeinsam mit dem kommunalen Träger die zu erfassenden Bearbeitungsvorgänge 

festzulegen, die Nutzung einer Übersicht über den Leistungsfall zu vereinbaren und den je-

weiligen Leistungsakten beizufügen. 

Unbearbeitete Bestandsarbeiten führen darüber hinaus unmittelbar zu Mehrarbeit in Form 

von Kundenanfragen und – beschwerden. Gleichzeitig erhöhen unbearbeitete Bestandsar-

beiten das Risiko von Vermögensschäden. Um eine möglichst reibungsarme Überführung in 

die gemeinsamen Einrichtung zu gewährleisten und die gemeinsamen Einrichtung neben 

den organisatorischen Aufwänden in der Umstellungszeit nicht zusätzlichen Mehraufwänden 

auszusetzen, sind im Vorfeld der Überführung Konzepte zum Abbau von Bestandsrückstän-

den zu entwickeln. Die konkreten Lösungen vor Ort sind den dortigen Gegebenheiten - auch 

unter Berücksichtigung der bereits getroffenen organisatorischen Maßnahmen – anzupas-

sen. 

Zur Unterstützung wurde mit HEGA 06/10-13 - vom 21.06.2010 (Az: SU II 21 - II-4007/ II-

5105/ II-8701) das aktuelle Handbuch IKS zur Verfügung gestellt.  

2.9 Zahlungsrückläufe 

Es ist davon auszugehen, dass Zahlungsrückläufe bei der auszahlenden Stelle, also der AA 

oder dem kommunalen Träger, eingehen. Für die Ermittlung zur Ursache des Zahlungsrück-

laufes ist die gemeinsame Einrichtung zuständig. Es muss vor Ort ein Verfahren abgestimmt 

werden, wie der kT die gemeinsame Einrichtung über mögliche Zahlungsrückläufe informiert. 

Nur anhand der ihr vorliegenden Akte, Einsichtnahme in A2LL und ggf. Rücksprache mit dem 

kommunalen Träger kann die gemeinsame Einrichtung an den Leistungsempfänger heran-

treten, um die Ursache des Zahlungsrücklaufs zu klären. Nach Klärung der Gründe für den 

Zahlungsrücklauf stellt die gemeinsame Einrichtung die ordnungsgemäße Zahlung sicher. 

2.10 Zusammenführung der Leistungsakten 

Beide Leistungsträger führen derzeit jeweils für ihre Leistungen getrennte Leistungsakten. 

Die durch die AAgAw als auch durch den kommunalen Träger vorgehaltenen Leistungsakten 

sind in der gemeinsamen Einrichtung unabhängig von einer etwaigen Weiterzahlung kom-

munaler Leistungen über die IT-Verfahren des kommunalen Trägers zum 01.01.2012 zu-

sammenzuführen. Bei der Übergabe der Akten handelt es sich um eine Datenübermittlung 

an den Rechtsnachfolger. Diese ist nach § 76 Abs. 3 SGB II zulässig. 

Der Übergabezeitpunkt ist festgelegt, da für noch offene Bearbeitungsvorgänge (mit und oh-

ne unmittelbare Auswirkung auf den Leistungsbezug) die gemeinsame Einrichtung zuständig 

ist und durch diese bearbeitet werden müssen. Darüber hinaus sind die ursprünglich zustän-

digen Leistungsträger nach dem jeweiligen Überführungszeitpunkt nicht mehr befugt, leis-

tungsrechtliche Auskünfte zu erteilen. Dies darf ausschließlich durch die gemeinsame Ein-

richtung erfolgen. 

Sofern sich der kommunale Träger nicht mit einer übergangsweisen Weitergewährung der 

kommunalen Leistungen über seine IT-Verfahren einverstanden erklärt, hat die gemeinsame 

Einrichtung zum 01.02.2012 die Zahlung der Gesamtleistung sicherzustellen. Auch hieraus 

folgt, dass die durch die Träger vorgehaltenen Akten in der genutzten Liegenschaft zum 

Übergangszeitpunkt zusammenzuführen sind. Dabei kann es bei der Lagerung von zwei ge-

trennten Leistungsakten zunächst belassen werden. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung 

von Leistungsvorgängen sind diese Akten beizuziehen. Soweit die gemeinsame Einrichtung 

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/HEGA/2010/06/HEGA-06-2010-VG-Interne-Kontrollsysteme,view=nav.html
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die Leistungszahlung aufnimmt, sind die hieraus entstehenden Folgevorgänge (Bundes- und 

kommunale Leistungen) in einer gemeinsamen Leistungsakte zu führen.  

Aus Gründen der Fristwahrung wird für alle Sondersachverhalte (ausgenommen der Bear-

beitung von Ordnungswidrigkeiten) empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen für Altfälle 

eine Prognose anzustellen (Tag X), ab welchem Zeitpunkt eingehende Vorgänge voraus-

sichtlich nicht mehr bis zum Tag vor Eintritt der Rechtsnachfolge erledigt werden können. Es 

sind örtliche Absprachen mit dem kommunalen Träger darüber zu treffen, ab welchem Zeit-

punkt durch diesen eingehende Vorgänge voraussichtlich nicht mehr bis zum Tag vor Eintritt 

der Rechtsnachfolge erledigt werden können. 

Anschließend sollten die Akten der AAgAw in geeigneter Form nach folgenden Punkten er-

fasst/gekennzeichnet werden, um eine Weiterbearbeitung durch die gemeinsame Einrichtung 

zu gewährleisten: 

 Neufälle (Fälle, in denen Bearbeitung noch nicht begonnen wurde), 

 Fälle in laufender Bearbeitung, 

 Wiedervorlagen (insbesondere für die Wahrnehmung von Gerichtsterminen, Erwide-

rungsfristen, Stellungnahmen), 

 Altvorgänge (zum Tag X abgeschlossen). 

Unabhängig von einer evtl. Übergangsfrist, in denen Leistungen noch getrennt gewährt wer-

den, sind alle SGG-Prozessakten und Bußgeldakten (d. h. Vorgänge, die sich in laufender 

Bearbeitung befinden, und abgeschlossene Altvorgänge) zum Zeitpunkt des Eintritts der 

Rechtsnachfolge an die gemeinsamen Einrichtung zur weiteren Bearbeitung zu übergeben. 

Dies betrifft auch die Übergabe der Prozessakten der 2. und 3. Instanz durch die RD bzw. 

Zentrale. Es wird empfohlen, dass die SGG-Akten, welche sich in laufender Bearbeitung be-

finden, mit evtl. bestehenden SGG-Akten des kommunalen Trägers, vor der weiteren Bear-

beitung zusammengeführt werden. Dabei kann es bei der Lagerung von zwei getrennten 

Leistungsakten zunächst belassen werden. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung sind diese 

Akten beizuziehen und für Folgevorgänge eine gemeinsame Akte zu bilden. Abgeschlossene 

Altvorgänge beider Träger sollten nachträglich zusammen unter einem Merkmal (z.B. BG-

Nummer, Name) geführt werden.  

Auch für Anspruchsübergänge nach § 33 SGB II und § 115 SGB X sind alle Akten (inkl. be-

endete Fälle) zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge an die gemeinsame Einrichtung zu über-

geben. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass Unterhaltsansprüche verwirken kön-

nen und Unterhaltsansprüche nur unter den Voraussetzungen der §§ 1613 Abs. 1, 1585b 

BGB oder nach Zugang der Rechtswahrungsanzeige für die Vergangenheit geltend gemacht 

werden können. 

Vor Ort ist sicherzustellen, dass alle zur weiteren Anspruchsverfolgung erforderlichen Infor-

mationen/Unterlagen (RWA, Titel, Zahlungsaufforderungen, Antragsschriften etc) vorliegen.  

Wegen der Möglichkeit der Verjährung/Verwirkung sind Regressfälle zum Zeitpunkt der 

Rechtsnachfolge an die gemeinsamen Einrichtung unverzüglich durch den kommunalen Trä-

ger zu übergeben.  

Soweit die DL „Regress“ bei den RD eingekauft wird, werden die Akten unverzüglich an die 

RD übersandt. Die gE prüft vorab, ob die AAgAw den Fall für die betreffende BG bereits an 

die RD weitergegeben hat und weist die RD darauf hin. 

Die Fälle sind unverzüglich weiterzubearbeiten. 
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Eine Zusammenführung von ruhenden Akten analog zu der vorgenannten Vorgehensweise 

sollte zur Entzerrung der durch die Bildung der gemeinsamen Einrichtung entstehenden 

Mehraufwände gesondert zwischen den Leistungsträgern vor Ort vereinbart werden. Dies 

kann grundsätzlich zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  

Sofern es erforderlich ist, dass Aktenteile beim kommunalen Träger verbleiben (z. B. zu Prüf-

zwecken), ist es zulässig, wenn bei dem ursprünglich zuständigen Träger entsprechende 

Kopien vorgehalten werden. Die Kopien sind in der jeweiligen eigenen Zuständigkeit zu ferti-

gen. Für die Bundesleistungen sind aus Sicht der BA keine Kopien erforderlich. 

2.11 Aktenhaltung 

Die zukünftigen gemeinsamen Einrichtungen entscheiden eigenverantwortlich und unter Be-

rücksichtigung der Gegebenheiten in der genutzten Liegenschaft, in welcher Form die Ak-

tenhaltung (zentral oder dezentral) organisiert werden soll.  

2.12 Antragsvordrucke 

Aus der Überführung der AAgAw in gemeinsame Einrichtungen ergeben sich geringe Aus-

wirkungen auf das Volumen der in der Dienstelle vorzuhaltenden Antragsvordrucke. Bisher 

wurden ggf. Antragsvordrucke zu kommunalen Leistungen nicht ausgehändigt bzw. vorgehal-

ten. Soweit die zentral bereitgestellten Antragsvordrucke zukünftig in der gemeinsamen Ein-

richtung verwendet werden sollen, wird auf den etablierten Erhebungs- und Anforderungs-

prozess verwiesen (BA-DiS).  

2.13 SGG und OWi 

Da die Rechtsbehelfsbelehrung wie oben dargestellt nicht angepasst wird, ist dafür Sorge zu 

tragen, dass in diesen Fällen die Widersprüche nicht wegen Fristverstoßes als unzulässig 

verworfen werden. In diesen Fällen gilt die Jahresfrist nach § 66 Abs. 2 SGG. 

Die AAgAw nutzten bislang die BA-IT-Verfahren coLeiPC SGGAlgII bzw. coLeiPC SGBIIOWi. 

Die gemeinsame Einrichtung kann diese IT-Verfahren ebenfalls nutzen. Vorhandene Daten 

der bisherigen AAgAw stehen für die gemeinsame Einrichtung zur Verfügung. Für die Verfol-

gung von Ordnungswidrigkeiten sind aufgrund der alleinigen Zuständigkeit der BA keine zu 

überführenden Daten der kT vorhanden. Für den Bereich SGG müssen die bisherigen Daten 

des kommunalen Trägers manuell übernommen werden.  

Informationen über die Rechtsnachfolge, Namensänderung und ggf. Standortänderung 

siehe Teil I und Teil II 

2.14 Anspruchsübergänge nach § 33 SGB II und § 115 SGB X 

Besonderheiten zur IT-Erfassung 

Die Anpassung der dezentralen Dokumentenvorlagen wird eigenverantwortlich durch die lo-

kalen Organisationseinheiten (insbesondere bei der Verwendung von ULLA ist die Änderung 

der Behördenbezeichnung erforderlich) organisiert. 

Alle Fälle, in denen die Kommune Anspruchsübergänge geprüft hat, waren bisher in der Re-

gel auch von der AAgAw zu prüfen, mit Ausnahme der Fälle, in denen keine BA-Leistungen 

erbracht worden sind. Die Angaben hierzu müssten daher bereits in der vor Ort verwandten 

Unterhaltsdatenbank erfasst sein. Die Erfassung ist auf Vollständigkeit zu prüfen und ggf. zu 

ändern (v. a. Höhe des übergegangenen Anspruchs). 

Sollten Fälle noch nicht erfasst sein, werden diese nacherfasst, sofern der Fall noch nicht 

beendet ist. 
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Informationen über die Rechtsnachfolge, Namensänderung und ggf. Standortände-

rung 

siehe Teil I und II 

Um zu vermeiden, dass der (Unterhalts-)Verpflichtete die kommunalen Forderungen auch 

nach dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf das ihm bisher vom kommunalen Träger mitge-

teilte Konto begleicht, sollte vor Ort mit dem kommunalen Träger vereinbart werden, dass 

dieser den Schuldner bereits vor dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge über die Rechtsnach-

folge informiert mit dem Zusatz, dass die gemeinsame Einrichtung ihm die Zahlungsverbin-

dung noch mitteilen wird. 

Titelumschreibung/Sollstellung 

Die gemeinsamen Einrichtung stellt die kommunalen Forderungen aus § 33 SGB II mit der 

Kennzeichnung „U“ zum Soll, beginnend ab Zeitpunkt der Rechtsnachfolge und schnellst-

möglich, sofern die der Berechnung zugrunde liegenden Verhältnisse keine Neuberechnung 

erforderlich machen. 

Sofern bereits ein Titel vorliegt und die dem Titel zu Grunde liegenden Verhältnisse keine 

Abänderung erforderlich machen, lassen die gemeinsamen Einrichtungen den Titel des 

kommunalen Trägers auf sich umschreiben. Dies kann erst ab dem Zeitpunkt der Rechts-

nachfolge erfolgen und ist unverzüglich vorzunehmen, damit die Zwangsvollstreckung be-

trieben werden kann.  

In anhängigen Antrags-/Klageverfahren informiert die gemeinsame Einrichtung die Gerichte 

rechtzeitig über den Parteiwechsel durch die Rechtsnachfolge. Für Antrags-/Klageverfahren 

des kommunalen Trägers wird empfohlen, vor Ort Absprachen mit dem kommunalen Träger 

zu treffen, ob diese Information durch den kommunalen Träger schon vor dem Eintritt der 

Rechtsnachfolge erfolgen kann.   

Entscheidung über Rückübertragung 

In Fällen, in denen der kommunale Träger den Anspruch gem. § 33 Abs. 4 SGB II an den ur-

sprünglichen Anspruchsinhaber zurück übertragen hat, muss geprüft werden, ob auch der 

auf die BA übergegangene Anspruch zurückübertragen wird.  

2.15 Regress § 116 SGB X 

Der Schädiger und dessen Bevollmächtigte und die übrigen Beteiligten (insbesondere Versi-

cherungen) sowie die Gerichte bei anhängigen Rechtsstreitigkeiten sind rechtzeitig über die 

Rechtsnachfolge zu informieren. Soweit die Dienstleistung Regress eingekauft wurde, über-

nimmt dies die RD, in den übrigen Fällen die gemeinsame Einrichtung. 

Um zu vermeiden, dass der Verpflichtete die kommunalen Forderungen auch nach dem 

Zeitpunkt der Rechtsnachfolge auf das ihm bisher vom kommunalen Träger mitgeteilte Konto 

begleicht, sollte vor Ort mit dem kommunalen Träger vereinbart werden, dass dieser den 

Schuldner bereits vor dem Zeitpunkt der Rechtsnachfolge über die Rechtsnachfolge infor-

miert mit dem Zusatz, dass die gemeinsame Einrichtung ihm die Zahlungsverbindung noch 

mitteilen wird. 

Sofern bereits ein Titel vorliegt und die dem Titel zu Grunde liegenden Verhältnisse keine 

Abänderung erforderlich machen, lassen die gemeinsamen Einrichtungen bzw. bei Einkauf 

der DL Regress die RD den Titel des kommunalen Trägers auf die gemeinsamen Einrichtung 

umschreiben. Dies kann erst zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge erfolgen und ist unverzüg-

lich vorzunehmen, damit die Zwangsvollstreckung (weiter-)betrieben werden kann.  
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Soweit die gemeinsamen Einrichtung die Dienstleistung Regress nicht einkauft, muss die 

gemeinsamen Einrichtung die Titelumschreibung - auch des kommunalen Trägers - und die 

Verfolgung eigenverantwortlich veranlassen. Soweit die gemeinsamen Einrichtung die 

Dienstleistung einkauft, sind die erforderlichen Informationen der RD zu übersenden. 

2.16 Datenabgleich  

Es besteht kein besonderer Handlungsbedarf seitens der Träger. Erforderliche Änderungen 

(z. B. Namensänderungen in den Reports, Umsetzung des Datenbestandes auf den neuen 

Träger etc.) werden vom zuständigen Fachbereich in der Zentrale veranlasst.  

2.17 Rechtsbehelfsstellen 

Abweichend von § 85 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 SGG ist die gemeinsame Einrichtung befugt, Wider-

spruchsbescheide zu erlassen (§ 44b Abs. 1 S. 3 SGB II).  
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3. Finanzen 

Die Finanzierung der gemeinsamen Einrichtungen ab dem 01.01.2011 ist gesetzlich in § 46 

Abs. 3 SGB II n. F. geregelt. Der Bundesanteil beträgt 87,4 %, daraus folgt, dass der KFA auf 

12,6 % festgelegt ist. 

Abrechnungsgrundsätze für kommunale Ressourcen sind nicht Bestandteil dieses Prozess-

handbuches. 

Die Verantwortung der BA bleibt auch für die neue Organisationsform gemeinsame Einrich-

tung bestehen (s.a. § 44b Abs. 3 SGB II). 

3.1 Forderungseinzug 

Laufende Verfahren: 

Alle laufenden Verfahren i.R. des Forderungseinzuges und alle sich aus diesen Verfahren 

ergebenden Rückforderungen/Erstattungen gehen kraft Gesetzes auf die gemeinsamen Ein-

richtungen über (§ 76 Abs. 3 SGB II n. F.); dies gilt auch für kommunale Forderungen. Be-

standskräftige Entscheidungen sind nicht zu widerrufen. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 

Verrechnungsmaßnahmen, Widerspruchsverfahren usw. sind von der gemeinsame Einrich-

tung weiterzuführen. Die Schuldner müssen über den Rechtsübergang informiert werden.  

Die Umschreibung der Titel auf die gemeinsame Einrichtung sollte anlassbezogen erfolgen. 

Nicht in jedem Fall erfolgt eine Zwangsvollstreckung. Voraussetzung hierfür ist, dass es kei-

ne Umschreibungsfristen gibt. Sofern der Forderungseinzug die Einziehung auch nach Über-

führung in die gemeinsame Einrichtung fortführt, erfolgt (zumindest für die Altfälle) eine Titel-

umschreibung durch diesen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die gemeinsamen Ein-

richtungen eine neue Generalvollmacht abgeben (HE/GA 07/2008, lfd. Nr. 28). 

Die Beschreibung der Einzelprozesse zur Abwicklung der Forderungsübergänge erfolgt 

durch den Forderungseinzug. 

Es ist über Jahre hinweg mit unterschiedlichen Folgearbeiten zu rechnen (z.B. eingehende 

Zahlungen, Schriftverkehr). 

Sonderfall Zahlungsrücklauf bei Übergang von zkT in gemeinsamen Einrichtung: 

Der Zahlungsrücklauf wird bei der auszahlenden Stelle, also dem zkT, auflaufen. Da nun-

mehr Ermittlungen zur Ursache des Zahlungsrücklaufes anzustellen sind, für die die gemein-

same Einrichtung zuständig ist, ist der zkT aufzufordern die gE hierüber zu informieren. Die 

weitere Bearbeitung ist durch die gemeinsame Einrichtung zu übernehmen, da nur die ge-

meinsame Einrichtung an den Leistungsempfänger herantreten und den Leistungsempfänger 

zur Auskunft über die Ursache des  Zahlungsrücklaufs auffordern kann (z.B. neues Konto).  

3.2 Dienstleistungsangebot der BA  

Die BA wird weiterhin in verschiedenen Bereichen, die im Allgemeinen dem bisherigen 

Dienstleistungskatalog entsprechen, für die gemeinsame Einrichtung tätig werden (§ 44b 

Abs. 5 SGB II n. F.). Grundsätzlich ist geplant, das Dienstleistungsangebot der BA im bishe-

rigen Umfang weiter zu führen. Gleichwohl werden Änderungen aufgrund gesetzlicher bzw. 

verfahrenstechnisch zwingend notwendiger Vorgaben eingearbeitet. Die angebotenen Aktivi-

täten werden in Dienstleistungsbeschreibungen festgelegt. Es ist geplant, die operativen 

Dienstleistungen (Abrechnung derzeit über Kapitel 7005) weiterhin über Kostensätze abzu-

rechnen 
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3.3 Abrechnung Verwaltungskosten Vorjahr 

Nachzahlungen infolge der Abrechnung der Verwaltungskosten des Vorjahres gehen zu Las-

ten der dem Rechtsnachfolger zugewiesenen Mittel für Verwaltungskosten, da die Spitzab-

rechnung des Monats Dezember durch die Bundesagentur für Arbeit nicht vor Ende Januar 

des Folgejahres erfolgen kann. 

3.4 Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Verwaltungskosten 

Zukünftig überträgt gem. § 44f SGB II die BA der gemeinsamen Einrichtung die Bewirtschaf-

tung von Haushaltsmitteln des Bundes. Für die Übertragung und Bewirtschaftung gelten die 

haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes. Die Mittelverteilung erfolgt entsprechend § 

46 Abs. 1 und 2 SGB II n. F. 

3.5 Infrastrukturelle Güter und Dienstleistungen 

Es greift die Rechtsnachfolge § 76 Abs. 3 SGB II.  

3.6 Bewirtschaftung von Eingliederungsleistungen 

Gem. § 76 Abs. 3 SGB II n. F. tritt die gemeinsame Einrichtung in die Rechte und Pflichten 

der AAgAw ein (Universalrechtsnachfolge). Damit gehen Zahlungsverpflichtungen aus von 

der AAgAw bewilligten Leistungen auf die gemeinsame Einrichtung über. 

Im Sinne des friktionsfreien Übergangs von der Organisationsform der AAgAw in die einer 

gemeinsame Einrichtung muss die AAgAw die gemeinsame Einrichtung rechtzeitig über Art 

und Umfang der übergehenden Zahlungsverpflichtungen aus Eingliederungsleistungen in-

formieren. Die gemeinsame Einrichtung muss bei der Beplanung der Mittel für Eingliede-

rungsleistungen 2011 die durch die AAgAw ausgelösten Vorbindungen berücksichtigen.  

Die Arbeitgeber und Träger sind rechtzeitig über die geänderte Organisationsform zu unter-

richten. 

Zukünftig überträgt gem. § 44f SGB II die BA der gemeinsamen Einrichtung die Bewirtschaf-

tung von Haushaltsmitteln des Bundes. Für die Übertragung und Bewirtschaftung gelten die 

haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes. Auf Beschluss der Trägerversammlung 

kann diese Befugnis auf die BA zurück übertragen werden.  

3.7 Arbeitsmarkt-Dienstleistungen 

Die Vertragspartner sind durch die ARGE in geeigneter Weise und im Vorfeld zu informieren. 

3.8 Beauftragter für den Haushalt (BfdH) 

Die Funktion des BfdH in den gemeinsamen Einrichtungen ist im Rahmen des 

§ 44f SGB II n.F. gesetzlich normiert. Die Bestellung erfolgt durch den/die Geschäftsführer/in 

der gemeinsamen Einrichtung; es wäre wünschenswert, wenn Einvernehmen über die Per-

son des BfdH mit der BA hergestellt werden kann. Die BA hat als Träger der Grundsicherung 

nach wie vor die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Leistungserbringung 

der ihr übertragenen Aufgaben. 

Die Verantwortung für die rechtmäßige und zweckmäßige Leistungserbringung verbleibt bei 

der BA. Das für den SGB III-Bereich entsprechend der BHO vorgesehene Eskalationsszena-

rio bei Unstimmigkeiten zwischen dem/der Geschäftsführer/in der gemeinsamen Einrichtung 

und dem bestellten BfdH gilt analog. 
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3.9 Planung der Mittel für Eingliederungsleistungen und Verwaltungs-
kosten 2011 

Die Planung des Gesamthaushalts 2011 erfolgt wie bisher nach Ausgaben für die Mittel aus 

Eingliederungsleistungen getrennt von der Planung des Verwaltungsbudgets. Im Bereich des 

Verwaltungsbudgets erfolgt die Planung unter Nutzung des Finanzmonitoring-Verfahrens. Im 

Bereich der Eingliederungsleistungen wird die Nutzung der zentral zur Verfügung gestellten 

Kalkulations- und Bewirtschaftungshilfe empfohlen.  

Die Bedarfe der Folgeorganisation an Haushaltsmittel sind in die Planung einzubeziehen.  
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4. Statistik 

Die Einbindung kommunaler Leistungen in den gemeinsamen Verantwortungsbereich der 

gemeinsamen Einrichtung ist mit einer Erfassung in den BA-IT-Systemen verbunden. Durch 

zentralen Datenabzug werden hieraus Statistiken im Rahmen der Arbeitsmarkt- und Grund-

sicherungsstatistik erstellt. Bei der operativen Datenerfassung für Sachverhalte aus dem 

kommunalen Aufgabenbereich (Leistungen nach § 16a SGB II, nach § 22 SGB II und § 23 

Abs. 3 SGB II) ist gemäß den Vorgaben zur IT-Nutzung der jeweiligen Fachverfahren vorzu-

gehen. Bei der Erfassung der Informationen zur Wohnsituation in A2LL ist hierbei schon bei 

erstmaliger Datenerfassung auf Vollständigkeit zu achten.  
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5. Infrastruktur 

Oberste Priorität der Infrastruktur hat die Gewährleistung eines nahtlosen Überganges von 

der getrennten in die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung, um eine ungestörte Aufnahme 

des Dienstbetriebes (Betriebssicherheit) sicherzustellen. Eine frühzeitige Abstimmung beider 

Träger in allen infrastrukturellen Angelegenheiten wird empfohlen. 

5.1 Immobilienmanagement 

Die Organisationsform AAgAw wird künftig entfallen, sie kann aber übergangsweise im Rah-

men des gesetzlich festgelegten Zeitraums fortgesetzt werden. Oberste Priorität der Infra-

struktur hat die Gewährleistung eines nahtlosen Überganges von der getrennten in die ge-

meinsame Aufgabenwahrnehmung, um eine ungestörte Aufnahme des Dienstbetriebes (Be-

triebssicherheit) sicherzustellen. Der Umfang und die infrastrukturellen Handlungsbedarfe 

sind individuell liegenschaftsbezogen so rechtzeitig zu ermitteln, dass vorgenannte Zielset-

zung erreicht wird.  

Gemäß der Neufassung des § 76 Abs. 3 SGB II tritt auch für den Übergang dieser Träger-

schaft/Organisationsform in die gemeinsame Einrichtung eine Rechtsnachfolge kraft Geset-

zes ein.  

Die Dokumentation der Unterbringung ist in der Übergangsphase weiterhin im bisherigen 

Umfang vorzunehmen. Künftig wird das SGB II-Portfolio nur noch in dem Maße erfasst und 

dargestellt, in dem es Auswirkungen auf das SGB III-Portfolio hat oder, etwa zu Abrech-

nungszwecken, im Rahmen einer Dienstleistung von der BA/der GBI betreut wird. 

5.2 Dienstleistungen 

Solange die getrennte Aufgabenwahrnehmung als Organisationsform besteht, werden für 

den Träger BA weiterhin DL angeboten, nicht jedoch für den kT, da bei der getrennten Aufga-

benwahrnehmung bisher die Inanspruchnahme von DL der BA durch den kT nicht vorgese-

hen war.  

Die BA wird den gemeinsamen Einrichtungen Dienstleistungspakete jeweils im Inventarma-

nagement und im Immobilienmanagement aktiv anbieten. 

Die Nutzung von infrastrukturellen BA-Rahmenverträgen ist zwingend mit dem Dienstleis-

tungspaket im Inventarmanagement verbunden. Diese wird den gemeinsamen Einrichtungen 

ausschließlich im Rahmen eines operativen Inventarmanagements über die IS Infrastruktur 

angeboten. Gleiches gilt für die Erfassung bzw. Verwaltung des Inventars im IT-

Bestandssystem der BA. 

Ebenfalls ist die Nutzung von infrastrukturellen BA-Rahmenverträgen zwingend mit dem 

Dienstleistungspaket im Gebäudemanagement verbunden. Dieses kann wiederum für die 

gemeinsamen Einrichtungen nur in Verbindung mit Dienstleistungen der/s BA-Gebäude-, Bau- 

u. Immobilienmanagement GmbH (GBI) /DL der BA erbracht werden. Diese sind Dienstleis-

tungen im Miet-, Flächen- u. Baumanagement sowie im Technischen Gebäudemanagement. 

Das Dienstleistungspaket Inventarmanagement kann ausschließlich für die gesamte ge-

meinsame Einrichtung in Anspruch genommen werden. Bezüglich des Dienstleistungspake-

tes Gebäudemanagement ist eine Beauftragung für Teile des Immobilienportfolios der ge-

meinsamen Einrichtung grundsätzlich möglich, sofern eine Dienstleistungserbringung wirt-

schaftlich möglich ist. Dieses ist beispielsweise zu verneinen, wenn ausschließlich kleine 

Auslagerungen betreut werden sollen. 
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Werden Dienstleistungen der Infrastruktur im HHJ 2010 in Anspruch genommen, hat die BA 

die im Rahmen des Dienstleistungsangebotes anfallenden Aufgaben (Bestellungen, ggf. die 

Bearbeitung von Vertragsstörungen, Rechnungsbearbeitung, Rechnungsanweisung etc.) mit 

Fälligkeit innerhalb des entsprechenden Beauftragungszeitraumes zu bearbeiten, soweit ihr 

die Aufgabenerledigung in deren Durchführung auch tatsächlich möglich ist bzw. durch die 

gE ermöglicht wird. Nur Rechnungen, die noch im Beauftragungszeitraum zugehen, aber 

erst hiernach fällig werden, sind noch abschließend zu bearbeiten, soweit es sich um Stan-

dardrechnungen handelt. 

Nehmen gemeinsame Einrichtungen die aktiv angebotenen Dienstleistungspakete zum 

01.01.2011 nicht oder nicht mehr in Anspruch, hat der IS Infrastruktur an einer ordnungsge-

mäßen Übergabe mitzuwirken. Es wird empfohlen, die grundsätzliche Entscheidung vor Ort 

möglichst zeitnah zu treffen. Bereits auf Basis der Grundsatzentscheidung können den zu-

künftigen gemeinsamen Einrichtungen z.B. Kopien der Mietverträge, Inventarlisten und War-

tungsverträge zur Verfügung gestellt werden. Über die abschließende Übergabe ist ein voll-

ständiges Protokoll mit allen relevanten Sachverhalten und notwendigen Unterlagen zu er-

stellen. Die infrastrukturellen Aufgaben im Inventar- u. Immobilienmanagement werden bei 

Nichtinanspruchnahme der o.g. Dienstleistungspakete ab dem 01.01.2011 ganzheitlich von 

der gemeinsamen Einrichtung wahrgenommen und verantwortet. Ohne Einkauf der Dienst-

leistungspakete können - bis auf Aktivitäten im Rahmen von Vermieterleistungen –  von den 

IS Infrastruktur keine Leistungen für die gemeinsame Einrichtung erbracht werden. 

5.3 Inventarmanagement 

Der Bestand des in der Trägerschaft der BA eingesetzten Inventars ist zu erheben. Hierzu ist 

ein Abgleich der Daten in Cobra.im mit dem tatsächlich vorhandenen Bestand über eine In-

ventur vorzunehmen.  

Der Stichtag für eine Inventur im IS Infrastruktur ist grds. der „Tag vor Übergabe“ des Inven-

tars. Das Ergebnis ist in einem Übergabeprotokoll zu dokumentieren und von beiden Trägern 

einvernehmlich zu unterzeichnen.  

Die sachgemäße Dokumentation im IS ist ausreichend. Ein Bericht an die Zentrale ist nicht 

notwendig, da die Inventur im Rahmen der allgemeinen Aufgabenerledigung des IS Infra-

struktur erfolgt.  

Das Inventar der BA in einer AAgAw und des kT ist zusammenzuführen und in Cobra.im zu 

inventarisieren. 

Die persönliche Arbeitsplatzausstattung mit Geschäftsbedarf verbleibt grundsätzlich beim je-

weiligen Mitarbeiter. 

5.4 Eigentumsfrage 

Auch hier greift die Rechtsnachfolge § 76 Abs. 3 SGB II. Die Vertragspartner sind durch die 

AAgAw in geeigneter Weise und im Vorfeld zu informieren.  

Bei einer Nichtinanspruchnahme der DL 7a ab 01.01.2011 sind die durch die IS Infrastruktur 

aus Kap. 7005 beschafften Lagerbestände an Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial sowie 

Inventar an die AAgAw/gE zu übergeben.  
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6. Informationstechnik 

Von den AAgAw sind im Hinblick auf die IT-Unterstützung keine gesonderten Aktivitäten zu 

unternehmen, da keine Daten aus kommunalen Systemen in die IT-Verfahren der BA über-

nommen werden. 

Neu hinzukommen die Aufgaben der KdU-Berechnung und -Auszahlung.  

Im Übrigen gelten die Ausführungen im Abschnitt II. Informationstechnik.  
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7. Datenschutz 

Aufgrund des § 4 f BDSG sowie § 50 SGB II n. F. sollte ein Beauftragter für den Datenschutz 

im Sinne des Gesetzes für jede gemeinsame Einrichtung bestellt werden.  

Auf die Regelungen der HEGA 10/07- 06 - Datenschutz in der Bundesagentur für Arbeit; Or-

ganisation des Datenschutzes, Aktualisierung und Zusammenfassung der Weisungen wird 

entsprechend verwiesen. 

  

http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-08-Ordnung-und-Recht/HEGA/Dokument/HEGA-10-2007-VA-Datenschutz-in-der-BA,view=nav.html
http://www.baintern.de/nn_551462/zentraler-Content/A-08-Ordnung-und-Recht/HEGA/Dokument/HEGA-10-2007-VA-Datenschutz-in-der-BA,view=nav.html
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8. Personal 

Es gelten die Ausführungen im Abschnitt II. Personal. 


